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Tabelle 28:  Auflistung der erforderlichen Daten (Näheres siehe Kap. 8) 

Tabelle 29:  Maßnahmen zur Verminderung akuter hydraulischer und stofflicher  
Gewässerbelastungen durch Misch- und Niederschlagswassereinleitungen 

 

Tabellen in den Anhängen 

Tabelle A4-1: Längen von einleitungsfrei zu haltenden Quellabschnitten in Abhängigkeit 
vom Typ des Quellwasseraustritts und vom Zusammenfluss mit anderen 
Fließgewässern (BWK, 2001) 

Tabelle A5-1: Bewertung der Wasserspiegeldifferenz ∆hWSP [m] an Abstürzen  

Tabelle A5-2:  Bewertung der Unterwassertiefe h1 [m] an Abstürzen  

Tabelle A5-3:  Mindestwert für Wassertiefe h2 bzw. h3 [m] in Bauwerken  

Tabelle A5-4:  Grenzwerte für mittlere Fließgeschwindigkeit vm [m/s]  
 in längeren Bauwerken 

Tabelle A5-5: Mindestbreite bL [m] der Lücken in Abstürzen  

Tabelle A6-1: Eingangsdaten zu den natürlichen Einzugsgebieten 

Tabelle A6-2: Eingangsdaten zur Geometrie der Gewässerabschnitte und  
Angaben für den hydraulischen Nachweis 
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Tabelle A6-3: Eingangsdaten zur stofflichen Vorbelastung im Gewässer 

Tabelle A6-4: Verschneidung der Tabellen A6-1 und A6-2  
als tabellarische Umsetzung der Abbildung A6-4 

Tabelle A6-5: pH-Wert, Sauerstoffkonzentration, Temperatur (Ablauf) und Alkalinität 
der einzelnen Abwassereinleitungen 

Tabelle A6-6: Verwendete Stoffkonzentrationen  

 

 

III. Verzeichnis der Anhänge 

Anhang 1:  Gewässertypologie - Die Fließgewässertypen in Hessen 

Anhang 2:  Einzelbewertung der Gewässerstrukturgüte nach GESIS (Erhebungsbogen)  

Anhang 3: Erhebung von Gewässerdaten 

Anhang 3.1: Daten zur Gewässerbegehung 

Anhang 3.2:   Literaturangaben zur Abschätzung von Strickler-Beiwerten (BWK, 2001) 

Anhang 3.3: Vereinfachte Untersuchung der Gewässerqualität (VDG, 2001) 

Anhang 3.4: Fotodokumentation: Gewässerqualität 

Anhang 3.5: Physikalisch / chemische Untersuchung der Gewässerqualität 

Anhang 3.6: Vereinfachte biologische Untersuchung (Saprobienindex)  
(VDG, 2001; modifiziert) 

Anhang 3.7a: Vereinfachte morphologische Untersuchung (Mittelgebirgsgewässer) 

Anhang 3.7b: Vereinfachte morphologische Untersuchung (Flachlandgewässer) 

Anhang 3.8:  Fotodokumentation:  Gewässerstruktur und Gewässerumfeld 

Anhang 4: Vereinfachte Festlegung der von Abwassereinleitungen 
freizuhaltenden Quellbereiche 

Anhang 5: Kartierblatt zur Bewertung der Durchgängigkeit 

Anhang 6: Dokumentation von Eingangsdaten für den Immissionsnachweis 

Anhang 6.1: Abgrenzung des Nachweisraumes (anhand eines Beispiels) 

Anhang 6.2: Stammdaten zum Oberflächenwasserkörper (OWK) 
  (anhand eines Beispiels) 

Anhang 6.3: Daten zum Gewässerzustand (anhand eines Beispiels) 

Anhang 6.3a: Ökologischer Gewässerzustand bezüglich Makrozoobenthos 

Anhang 6.3b: Gewässerstruktur und Abweichungsklasse 

Anhang 6.4: Beurteilung des Wiederbesiedlungspotentials 

Anhang 6.4a: Veranschaulichung der maßgebenden Gewässerstrecke  
für die Beurteilung des Wiederbesiedlungspotentials  
eines 100 m-Abschnittes innerhalb des Nachweisraumes  

Anhang 6.4b: Beispiel für die Beurteilung des Wiederbesiedlungspotentials  
aller 100 m-Abschnitte innerhalb des Nachweisraumes  
sowie Gesamtbeurteilung für den Nachweisraum 

Anhang 6.5: Daten zum Gewässer für den rechnerischen Nachweis 
(anhand eines Beispiels) 

Anhang 6.6: Eingangsdaten zu Abwassereinleitungen und zum Niederschlag 
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IV.   Verzeichnis der Abkürzungen 

 
A Fließquerschnitt 

AbwAG Abwasserabgabengesetz 

AbwV Abwasserverordnung 

AEo  Einzugsgebietsfläche 

AFS abfiltrierbare Stoffe 

Alk Alkalinität 

AlkE Alkalinität der Einleitung 

AlkG Alkalinität im Gewässer 

AlkKA-Ablauf Alkalinität im Kläranlagenablauf 

Alk MWE  Alkalinität in der Mischwassereinleitung 

Alk NWE Alkalinität in der Niederschlagswassereinleitung 

AlkV Alkalinität im Gewässer vor der Einleitung 

APHA American Public Health Association 

ATV Abwassertechnische Vereinigung e. V.  

Au angeschlossene undurchlässige Siedlungsfläche 

bL Mindestbreite der Lücken in Abstürzen 

BSB5 Biologischer Sauerstoffbedarf innerhalb von 5 Tagen 

bSp Wasserspiegelbreite (nach DWA M 153) 

b-Wert angeschlossene undurchlässige Siedlungsfläche (Au) dividiert durch die 
Einzugsgebietsfläche an der Einleitungsstelle (AEo) 

BWK Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Kulturbau  

BWP Bewirtschaftungsplan (nach EG-Wasserrahmenrichtlinie) 

CO2,Sättigung Sauerstoffsättigungskonzentration  

CO2,Sättigung-0 Sauerstoffsättigungskonzentration ohne Berücksichtigung   
der Höhe über dem Meeresspiegel und des Salzgehaltes 

CSB Chemischer Sauerstoffbedarf 

CT Konzentration der gelösten Karbonate 

CT,G Konzentration der gelösten Karbonate im Gewässer 

CT,V Konzentration der gelösten Karbonate vor der Einleitung 

CT,E Konzentration der gelösten Karbonate der Einleitung 

Cyp-R cyprinidengeprägte Gewässer des Rhithrals 

D  Niederschlagsdauer 

DIN Deutsches Institut für Normung e. V. 

DOsatt,korr,Höhe Korrekturfaktor zur Berücksichtigung der Höhe über dem Meeresspiegel 

DOsatt,korr.,Salz Korrekturfaktor zur Berücksichtigung des Salzgehaltes 

DVWK Deutscher Verband für Wasserwirtschaft und Kulturbau 

DWA Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. 

DWD Deutscher Wetterdienst 

EG Europäische Gemeinschaft 

EKVO Abwassereigenkontrollverordnung in Hessen 
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EU Europäische Union 

EW Einwohnerwerte 

F1, F4  Flächentypen (nach DWA M 153) 

FFH Flora-Fauna-Habitat 

FWR Foundation for Water Research 

G1, G8 Gewässertypen (nach DWA M 153) 

Gi Gerinneelement i 

GESIS Gewässerstrukturgüte-Informationssystem 

GIS Geoinformationssystem 

h Fließgewässertiefe, Wassertiefe 

h1 Unterwassertiefe an Abstürzen 

h2 Mindestwassertiefe in Längsbauwerken 

h3 Mindestwassertiefe in Abstürzen 

HAbwAG Hessisches Ausführungsgesetz zum Abwasserabgabengesetz 

HGN Hydrologie GmBH Nordhausen 

HLBG Hessischen Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation 

HLUG Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie 

HMUELV Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz 

HMULV Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und  
Verbraucherschutz 

hN,5min   Niederschlagshöhe in 5 Minuten 

hN  Niederschlagshöhe in der Zeit D 

HQ1 einjährlicher Hochwasserabfluss 

HQ1,urban    einjährlicher einleitungsbedingter Gewässerabfluss 

HQ1pnat  einjährlicher potentiell naturnaher Hochwasserabfluss 

HQ2 zweijährlicher Hochwasserabfluss 

HQ2,urban    zweijährlicher einleitungsbedingter Gewässerabfluss 

HQ2pnat  zweijährlicher potentiell naturnaher Hochwasserabfluss 

HSGSim Hochschulgruppe 

∆hWSP  Wasserspiegeldifferenz an Abstürzen 

Ifak Institut für Automation und Kommunikation e. V. Magdeburg 

IKSR Internationale Kommission zum Schutz des Rheins 
IWA  International Water Association 

k Ordnungszahl der Stichprobenwerte 

k2 Wiederbelüftungsrate 

KA Kläranlage 

KOSTRA Koordinierte Starkniederschlagsregionalisierung - Auswertung 

kst Manning-Strickler-Beiwert   

kst,i Manning-Strickler-Beiwerte für benetzten Teilumfang 

L Anzahl der Abflusswerte (Anzahl der Werte in der Stichprobe) 

lu benetzter Umfang 
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lu,i benetzter Teilumfang 

LAWA Länderarbeitsgemeinschaft Wasser 

M Anzahl der simulierten Jahre 

MP Maßnahmenprogramm (nach EG-Wasserrahmenrichtlinie) 

MQ Mittlerer Abfluss 

MNQ Mittlerer Niedrigwasserabfluss 

msn Höhe über Meeresspiegel 

MZB Makrozoobenthos 

N-A Niederschlag-Abfluss 

NH4 Ammonium 

NH4-N Ammoniumstickstoff 

NH3 Ammoniak 

NH3-N Ammoniakstickstoff 

NiedSIM Niederschlagssimulationsmodell 

NO2 Nitrit 

NO3 Nitrat 

Norg organischer Stickstoff 

NWR Nachweisraum 

O2 Sauerstoff 

O2 KA-Ablauf Sauerstoffkonzentration im Kläranlagenablauf 

O2 MWE Sauerstoffkonzentration in Mischwassereinleitung 

O2 NWE Sauerstoffkonzentration in Niederschlagswassereinleitung 

OG Oberirdische Gewässer 

OGewV Oberflächengewässer-Verordnung 

oh oberhalb 

OpenMI Open Modelling Interface 

o-PO4-P Ortho-Phosphat-Phosphor 

OWK Oberflächenwasserkörper 

Pges Gesamtphosphor 

pHG pH-Wert im Gewässer 

pHKA-Ablauf pH-Wert im Kläranlagenablauf 

pH MWE pH-Wert in der Mischwassereinleitung 

pH NWE pH-Wert in der Niederschlagswassereinleitung 

Q Abfluss 

QE Abfluss der Einleitung 

QG Abfluss Gewässer vor der Einleitung 

QGew.,Vorb.,hydraul. Abfluss im Gewässer, der zu dem Zeitpunkt, zu dem Entlastungsanlagen 
infolge eines einjährlichen bzw. zweijährlichen Niederschlagsereignisses 
anspringen, mit bestimmter Wahrscheinlichkeit nicht überschritten wird 
(hydraulischer Nachweis) 
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QGew.,Vorb.,stoffl.  Abfluss im Gewässer, der zu dem Zeitpunkt, zu dem Entlastungsanlagen 
infolge eines einjährlichen Niederschlagsereignisses anspringen, mit be-
stimmter Wahrscheinlichkeit überschritten wird (stofflicher Nachweis). 

QK  Qualitätskomponenten 

QT,Einleitungen   Trockenwetterabfluss einer Kläranlage 

∑QT,Oberlieger Trockenwetterabfluss oberhalb liegender Kläranlagen im Nachweisraum 

r15,1 15-minütiger Blockregen der Jährlichkeit 1 

RÜ Regenüberlauf 

RÜB Regenüberlaufbecken 

RWQM River Water Quality Model 

sal Salzgehalt 

Sa-ER Salmoniden-Epirhithral 

Sa-MR  Salmoniden-Metarhithral 

Sa-HR Salmoniden-Hyporhithral 

SALK Alkalinität 

SCON Konservative Substanz 

SI gelöste, inerte CSB-Fraktion, einschließlich des nicht sedimentierten  
Anteils der partikulären inerten CSB-Fraktion 

SIC gelöste Karbonate (inorganic carbon) 

SMUSI Schmutzfrachtsimulationsmodell 

SNH Ammoniumstickstoff / Ammoniakstickstoff (NH4-N+NH3-N) 

SS gelöste abbaubare CSB-Fraktion, einschließlich des nicht sedimentierten 
Anteils der abbaubaren partikulären CSB-Fraktion 

SWQM Simple Water Quality Model 

T Wiederkehrintervall eines Abflusswerts 

Temp Temperatur in Grad Celsius 

TempKA-Ablauf Temperatur im Kläranlagenablauf 

TempMWE-Ablauf Temperatur in der Mischwassereinleitung 

TempNWE-Ablauf Temperatur in der Niederschlagswassereinleitung 

tk Temperatur in Kelvin 

TOC total organic carbon 

uh unterhalb 

UWZmorph morphologische Umweltziele 

v Fließgeschwindigkeit 

VDG Vereinigung Deutscher Gewässerschutz e. V. 

VwV Verwaltungsvorschrift 

WBP Wiederbesiedlungspotential 

WHG Wasserhaushaltsgesetz 

WRRL Wasserrahmenrichtlinie 

XI partikuläre inerte CSB-Fraktion 

XS abbaubare partikuläre CSB-Fraktion 
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1. Weiterentwicklung des Leitfadens 2004 

1.1  Einleitung 

Abwassereinleitungen aus der Siedlungsentwässerung stellen Benutzungen der Ge-
wässer nach § 9 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) dar und bedürfen nach § 8 
WHG einer Erlaubnis. Eine Erlaubnis für das Einleiten von Abwasser in ein Gewässer 
darf nach § 57 Abs. 1 WHG erteilt werden, wenn 

(1)  die Menge und Schädlichkeit des Abwassers so gering gehalten wird, wie dies bei 
Einhaltung der in Betracht kommenden Verfahren nach dem Stand der Technik mög-
lich ist (dies in enger Anlehnung an den bisherigen § 7a WHG-alt),  

(2)  die Einleitung mit den Anforderungen an die Gewässereigenschaften und sonstigen 
rechtlichen Anforderungen vereinbar ist und  

(3)  Abwasseranlagen errichtet und betrieben werden, die erforderlich sind, um die Einhal-
tung der Anforderungen nach Nr. 1 und 2 sicherzustellen.  

Während emissionsseitig hinsichtlich der Kläranlageneinleitungen zunächst die An-
forderungen nach der Abwasserverordnung (AbwV) und für die Mischwasserentlas-
tungen die diesbezüglich maßgeblichen Anforderungen (z. B. SMUSI-Kriterien zu Ent-
lastungsfrachten, -häufigkeiten sowie –dauern) in Hessen einzuhalten sind, hat der 
Bundesgesetzgeber – nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Europäschen Wasser-
rahmenrichtlinie (WRRL) RL 2000/60/EG (EG, 2000) - der gesonderten Betrachtung 
der Gewässer, die mit den Abwässern belastet werden, eine große Bedeutung bei-
gemessen. Weitergehende immissionsbezogene Anforderungen an die Qualität und 
Quantität des eingeleiteten Abwassers sind immer dann zu stellen, wenn dies aus 
Gründen des Gewässerschutzes erforderlich ist.  

Nach den Vorschriften des WHG (§§ 27 bis 31 WHG), in Umsetzung von Artikel 4 der 
WRRL (EG, 2000) sind alle Oberflächenwasserkörper (vorbehaltlich der künstlichen 
und erheblich veränderten Wasserkörper) in der Weise zu schützen, zu verbessern 
bzw. zu sanieren, dass die Oberflächengewässer bis zum Ende des Jahres 2015 
(soweit keine Ausnahmen in Anspruch genommen werden) einen guten Zustand er-
reichen. Die hierfür erforderlichen Maßnahmen sind bis zum Jahre 2012 umzusetzen. 
Im Jahr 2012 ist der Europäischen Kommission nach Art. 15 Abs. 3 WRRL ein Zwi-
schenbericht mit einer Darstellung der Fortschritte vorzulegen, die bei der Durchfüh-
rung des geplanten Maßnahmenprogramms (HMUELV, 2009a) erzielt wurden.  

Für die Frage, ob aufgrund von Abwassereinleitungen Maßnahmen zur Zielerreichung 
nach WHG (Bund, 2009) erforderlich sind, ist es notwendig, die Auswirkungen der 
Abwassereinleitungen unter Berücksichtigung der örtlichen Gewässerverhältnisse zu 
beurteilen. Soweit ein Oberflächenwasserkörper noch nicht den guten ökologischen 
Zustand erreicht hat, stellt sich die Frage, ob kommunale Abwassereinleitungen hier-
für mit ursächlich sind.  

Bereits im Jahr 2004 hat das Land Hessen einen „Leitfaden zum Erkennen ökolo-
gisch kritischer Gewässerbelastungen durch Abwassereinleitungen in Hessen“ 
(HMULV, 2004a, 2004b), bestehend aus Handlungsanleitung und Begleitband, entwi-
ckelt und den Wasserbehörden sowie der Fachöffentlichkeit zur Verfügung gestellt. 
Im Leitfaden 2004 wurde der Leitgedanke der WRRL, Einleitungen aus Punktquellen 
(u. a. Abwassereinleitungen) nach einem kombinierten Ansatz aus Emissions- und 
Immissionsanforderungen zu begrenzen, ansatzweise berücksichtigt. Die Abschät-
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zung der Auswirkungen von Abwassereinleitungen in Gewässer basierte jedoch auf 
vergleichsweise einfachen Ansätzen. Ermittlungsansätze zur verbesserten Abbildung 
des Gesamtsystems Kanalnetz – Kläranlage – Gewässer wurden vor dem Hinter-
grund der in den letzten Jahren erkannten Fortschritte im Bereich der Modellierung 
(vor allem der integrierten Modellierung) weiterentwickelt. Diese Weiterentwicklung 
spiegelt sich in dem vorliegenden Leitfaden wider und wird im nachfolgenden Kap. 
1.2 weiter ausgeführt. 

Der vorliegende Leitfaden dient der Sachverhaltsaufklärung hinsichtlich der Frage, ob 
aufgrund von Abwassereinleitungen Maßnahmen zur Erreichung der Ziele des WHG 
erforderlich sind. Bei der Erteilung wasserrechtlicher Erlaubnisse ist zu klären, ob die 
beantragte Abwassereinleitung mit den Anforderungen an die Gewässereigenschaf-
ten vereinbar ist.  

Der vorliegende Leitfaden löst den Leitfaden 2004 ab. 
 

1.2  Grundsätze und Ziele der Weiterentwicklung 

Seit dem Jahr 2004 wurden bei den Wasserbehörden und bei Ingenieurbüros Erfah-
rungen in der Anwendung des bisherigen Leitfadens (HMULV, 2004a) gesammelt. 
Hierdurch konnten einige wesentliche Kritikpunkte dieses Leitfadens aufgezeigt wer-
den, die im Interesse einer möglichst sachgerechten Gewässerbetrachtung - auch vor 
dem Hintergrund eines sich aus der Leitfadenbetrachtung ggf. abzuleitenden Hand-
lungsbedarfs – zu klären waren.  

Bei der Festlegung dieses Anforderungsprofils für einen Immissionsnachweis wurden 
folgende Ziele verfolgt bzw. Grundsätze zugrunde gelegt:  

1. Die Verbesserungsvorschläge zum bisherigen Leitfaden (HMULV, 2004a) soll-
ten so weitgehend wie möglich berücksichtigt werden. 

2. Rechtliche und fachliche Vorgaben (z. B. die Unterscheidung der Oberflächen-
gewässer in Fließgewässertypen) müssen berücksichtigt werden.  

3. Hinsichtlich der zur Durchführung des Immissionsnachweises erforderlichen 
Daten soll möglichst weitgehend auf bereits vorhandene (aktuelle) Daten zu-
rückgegriffen werden können. Landesweit erhobene Daten sollen in die Bewer-
tung einfließen. Vor-Ort-Erhebungen sind jedoch weiterhin unverzichtbar.  

4. Zu treffende Annahmen sollen auf der „sicheren Seite“ liegen und dürfen nicht 
dazu führen, dass hydraulische oder stoffliche Belastungen in den Gewässern 
von vornherein unterschätzt werden. 

5. Der zusätzliche Datenerhebungsaufwand, der gegenüber der Anwendung des 
bisherigen Leitfadens (HMULV, 2004a) unweigerlich erforderlich ist (z. B. zur 
Beschreibung der Gewässergeometrie), soll so gering wie möglich gehalten 
werden. Die Auswirkungen der Abwassereinleitungen im Gewässer sollen so 
realistisch abgeschätzt werden, wie dies aufgrund eines möglichst geringen 
zusätzlichen Datenerhebungsaufwandes (vgl. Nr. 3) möglich ist.  

Das Anforderungsprofil beruht daher nicht auf der Basis des technisch und wissen-
schaftlich Möglichen, sondern des mit vertretbarem Aufwand Umsetzbaren. Es wird 
das Ziel verfolgt, die Auswirkungen der Abwassereinleitungen im Gewässer sowohl 
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hydraulisch als auch stofflich sachgerecht abzuschätzen und kritische, ggf. einen 
Handlungsbedarf auslösende Belastungen - hervorgerufen durch Einleitungen der 
Siedlungsentwässerung – zu erkennen.  

Gegenüber dem Leitfaden (HMULV, 2004a) wird ein Anforderungsprofil für einen Im-
missionsnachweis zur Beurteilung der Gewässerverträglichkeit von Abwassereinlei-
tungen aus der Siedlungsentwässerung definiert, in dem folgende Verbesserungen zu 
berücksichtigen sind: 

I. Abbildung der hydraulischen Gewässersituation 

a) Ermittlung der vorhandenen Einleitungsabflüsse (Emissionen) 

1. Ansatz einer historischen (oder synthetischen) langjährigen Regenreihe beim 
hydraulischen Nachweis.  

2. Berücksichtigung der Fließzeit und Retention im Kanalnetz und damit der un-
terschiedlichen Zeitpunkte und Zeitspannen der Einleitungen der einzelnen 
Abwasseranlagen ins Gewässer durch Einbeziehung der Ergebnisse aus 
Schmutzfrachtberechnungen (Abkehr von der nicht realistischen Annahme ei-
nes gleichzeitigen Entlastungsbeginns aller Entlastungsanlagen).  

3. Berücksichtigung der räumlichen Verteilung der Einleitungen ins Gewässer und 
damit Erfordernis der Zuordnung der Einleitungen zu bestimmten Gewässerab-
schnitten  

4. Möglichkeit der Abbildung mehrerer Kanalnetze in einem Nachweisraum (Sied-
lungsgebiete mit unterschiedlichen Kläranlageneinzugsgebieten). 

b) Abbildung der Gewässerabflüsse  

1. Berücksichtigung der Retentionsprozesse im Gewässer 

2. Realistischerer Ansatz zur Abbildung des maßgeblichen Gewässerabflusses. 
Der dem bisherigen Leitfaden (HMULV, 2004a) zugrunde gelegte Ansatz, bei 
einem einjährlichen Niederschlagsereignis einen Gewässerabfluss von HQ1pnat 
anzunehmen, wurde auf der Grundlage von Messwerten (Abflusswerten, Nie-
derschlagsdaten) überprüft und geändert. Der neue Ansatz für die Annahme 
des Gewässerabflusses bei einem einjährlichen bzw. zweijährlichen Nieder-
schlagsereignis (siehe Kap. 7.3.1) basiert auf Analysen korrespondierender 
Pegel- und Niederschlagsdaten in Hessen (SYDRO Consult, 2010; SYDRO 
Consult, 2011). 

3. Berücksichtigung natürlicher Einzugsgebiete  
(Abbildung zumindest als stationäre Zuflüsse) 

Verbesserung der Datengrundlage: 
Seitens des Landes Hessen können im Regelfall für die Basisflächen des gewäs-
serkundlichen Flächenverzeichnisses regionalisierte Hochwasserkennwerte zur 
Verfügung gestellt werden, die als Grundlage für die Ermittlung von Abflusswerten 
an den relevanten Gewässerstellen herangezogen werden können. Statistisch 
nicht abgesicherte Hüllkurven sind nicht mehr zu verwenden (vgl. HMULV, 2004a). 

c) hydraulische Nachweisführung 

Berücksichtigung des Wiederkehrintervalls auftretender kritischer Abflussereignis-
se im Gewässer infolge von Abwassereinleitungen. 
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II. Abbildung der stofflichen Gewässersituation 

a) Berücksichtigung der wasserwirtschaftlichen Anforderungen nach WHG 

 1. Differenzierung der Anforderungen nach Fließgewässertypen gemäß Anlage 1 
zu § 3 Satz 1 OGewV (Bund, 2011) und damit Abkehr von den Fließgewässer-
landschaften 

 2. Berücksichtigung der Hintergrund- und Orientierungswerte für physikalisch-
chemische Komponenten der Rahmenkonzeption Monitoring Teil B (LAWA, 
2007) 

 3. Berücksichtigung des Parameters Phosphor  
(zumindest als konservativer Stoff) 

b) Berücksichtigung weiterer fachlicher Aspekte 

1. Berücksichtigung der Dauer und Häufigkeit von stofflichen Belastungen im 
Gewässer (bei den erweiterten stofflichen Nachweisen) 

2. Verwendung eines modifizierten Ansatzes nach Wolf zur Ermittlung der Wie-
derbelüftungsrate anstelle des bisher zugrunde gelegten „klassischen“ Ansat-
zes nach Wolf (Wolf, 1974), um im Bereich kleiner Wassertiefen in den Ge-
wässern eine Überschätzung des Sauerstoffeintrags in das Gewässer zu ver-
meiden.  

 

1.3 Umsetzung der Weiterentwicklung des Leitfadens 

Nach dem Leitfaden der Hochschulgruppe „Erfahrungsaustausch Dynamische Simu-
lation in der Siedlungswasserwirtschaft“ (HSGSim, 2008) haben Modellbildung und 
Simulation mittlerweile einen festen Platz in der Siedlungswasserwirtschaft, da es die 
Modelle erlauben, die real ablaufenden Prozesse nachzubilden und Veränderungen 
von Einflussgrößen zu analysieren, ohne in das reale System selbst eingreifen zu 
müssen. Allerdings beschränkt sich die Erstellung und Anwendung von Simulations-
modellen in der Regel auf Teilsysteme des städtischen Entwässerungssystems (z. B. 
Abfluss- und Schmutzfrachtmodellierung in Kanalnetzen, Kläranlagenmodellierung, 
hydrologische Simulation des Abflusses im Gewässer). Die Modellierung des gesam-
ten Entwässerungssystems als eine Einheit (integrierte Modellierung), die es erlaubt, 
Interaktionen zwischen den Teilsystemen abzubilden und zu analysieren, ist vor allem 
im Bereich der Forschung angesiedelt und beginnt sich nur allmählich in der Praxis zu 
etablieren.  

Nach dem HSG-Leitfaden (HSGSim, 2008) besteht oftmals das Bestreben, für eine 
ganzheitliche Bewirtschaftung eines urbanen Entwässerungssystems bestehende 
komplexe Simulationsmodelle miteinander zu koppeln. Es besteht jedoch die Schwie-
rigkeit, dass der Komplexitätsgrad derartiger Modelle für die integrierte Modellierung 
zu hoch ist, da sie ursprünglich für die detaillierte Analyse der dynamischen Vorgänge 
der einzelnen Teilsysteme entwickelt wurden. Die Kunst der integrierten Modellierung 
besteht nach (Schütze et al., 2004) jedoch darin, nicht alle verfügbaren möglichst de-
taillierten Modellansätze zu kombinieren, sondern sie besteht in der zielgerichteten 
Auswahl zueinander möglichst kompatibler und der Aufgabenstellung angepasster 
Ansätze, ihrer inhaltlichen und softwaretechnischen Kopplung sowie der geschickten 
Reduzierung der Modellkomplexität.  
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Zur Weiterentwicklung des Leitfadens (HMULV, 2004a) wurde die TU Darmstadt, In-
stitut für Wasserbau und Wasserwirtschaft, im Juni 2007 mit einem Forschungsvor-
haben beauftragt. Kernziel dieser Weiterentwicklung war es, einen rechnerischen, auf 
Simulationsmodelle gestützten Immissionsnachweis (stofflich und hydraulisch) zu 
entwickeln, der sich sowohl für bestehende (Ist-) als auch künftige (Prognose-) Situa-
tionen eignet. Hierbei wurde seitens des Landes darauf Wert gelegt, eine simulati-
onsgestützte Analysen- und Bewertungsmethodik entwickeln zu lassen, die auf dem 
Schmutzfrachtsimulationsmodell SMUSI (HLUG, 2012) aufbaut und um zusätzliche 
Simulationsbausteine für den Gewässerabfluss und die Gewässergüte erweitert wird 
(„erweitertes Schmutzfrachtmodell“). 

Das Forschungsvorhaben wurde durch eine Arbeitsgruppe aus Vertreterinnen und 
Vertretern der oberen und unteren Wasserbehörden des Landes Hessen sowie des 
Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie (HLUG) unter Leitung des Hessi-
schen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
(HMUELV) intensiv begleitet.  

Auf der Basis der Erkenntnisse im Rahmen dieses Vorhabens, welche aus den For-
schungsergebnissen der TU Darmstadt, der Facharbeit der Arbeitsgruppe sowie aus 
der Einbindung externer Ing.-Büros resultieren, wurde der vorliegende Leitfaden als 
„Anforderungsprofil zur Durchführung eines Immissionsnachweises für die Beurtei-
lung der Gewässerverträglichkeit“ im Sinne des geltenden Rechts entwickelt. Dieser 
Leitfaden wurde konzipiert, um „kritische“ Einleitungen häuslichen und kommunalen 
Abwassers sowie von Niederschlagswasser zu erkennen, die den guten ökologischen 
Zustand eines Gewässers bzw. deren Zielerreichung gefährden.  

Die im Rahmen dieses Forschungsauftrags von der TU Darmstadt entwickelte simula-
tionsgestützte Analysen- und Planungsmethodik (Kurzbezeichnung: „Werkzeugpa-
ket“) erfüllt die im vorliegenden Dokument gestellten Anforderungen (mit Abweichun-
gen hinsichtlich der Ergebnisdarstellung; vgl. Kap. 9). Mit dem Werkzeugpaket ist es 
außerdem möglich, die Auswirkungen geplanter zusätzlicher Abwasserbelastungen 
im Gewässer sowie die Wirkungen vorgesehener Maßnahmen noch vor ihrer Umset-
zung abzuschätzen. 

Dieses Werkzeugpaket (TU Darmstadt/ifak, 2012) ist im Internet unter 

www.hmuelv.hessen.de 
 Umwelt   
 Gewässerschutz   
 kommunales Abwasser   
 Leitfaden Immissionsbetrachtung 

auf der Seite des Hessischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und 
Verbraucherschutz zum Herunterladen eingestellt. Ergänzend wird eine von der Ar-
beitsgruppe erstellte Anleitung zur Anwendung dieses Werkzeugpakets (HMUELV, 
2012) als Download zur Verfügung gestellt.   

Der Einsatz anderer simulationsgestützter Programme der integrierten Modellierung 
zur immissionsorientierten Nachweisführung, die mindestens die Anforderungen die-
ses Anforderungsprofils erfüllen, ist ebenfalls zulässig.  

http://www.hmuelv.hessen.de/�
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2. Grundsätze des Leitfadens  

2.1 Anwendungsbereich, Anwendungsgrenzen 

Das vorliegende Anforderungsprofil für die Durchführung eines Immissionsnachwei-
ses für die Beurteilung der Gewässerverträglichkeit ist auf Abwassereinleitungen aus 
der Siedlungsentwässerung (Kläranlagen, Mischwasserentlastungsanlagen und Nie-
derschlagswassereinleitungen des Trennsystems) in Fließgewässer begrenzt. Einlei-
tungen ins Grundwasser oder in stehende Gewässer (Seen) sind nicht Gegenstand 
des Leitfadens. 

Die Beurteilung des Zustandes der Oberflächengewässer und damit die Überwa-
chung der Erreichung bzw. Einhaltung der Bewirtschaftungsziele erfolgt durch die in 
der Anlage 3 der Oberflächengewässerverordnung (OGewV; Bund, 2011) aufgeführ-
ten Qualitätskomponenten für die Einstufung des ökologischen Zustandes und des 
ökologischen Potentials, durch die in der Anlage 5 OGewV aufgeführten Umweltquali-
tätsnormen für flussgebietsspezifische Schadstoffe zur Beurteilung des ökologischen 
Zustandes und des ökologischen Potentials sowie durch die in der Anlage 7 OGewV 
genannten Umweltqualitätsnormen zur Beurteilung des chemischen Zustandes. 

Schadstoffe gemäß den Anlagen 5 und 7 OGewV, die durch Abwassereinleitungen in 
die Gewässer eingebracht werden, sind nicht Gegenstand der Betrachtung innerhalb 
dieses Leitfadens. Für die Verminderung bzw. Vermeidung der Einbringung derartiger 
Stoffe in die Gewässer gelten insbesondere das WHG, das Hessische Wassergesetz 
(HWG; Hessen, 2010a), die Abwasserverordnung (AbwV; Bund, 2004) sowie die 
OGewV. 

Im Rahmen der Leitfadenanwendung werden insbesondere folgende stoffliche Belas-
tungen (aus Punktquellen oder diffusen Quellen) nicht betrachtet: 

● Direkteinleitungen aus Gewerbe- und Industriebetrieben (Industriechemikalien) 

Hinweis: Die aus diesen Einleitungen resultierenden hydraulischen und  
stofflichen Belastungen (sauerstoffzehrende Stoffe und Stickstoff-
verbindungen) sind durch Schmutzfrachtberechnungen (z. B. durch  
Anlegen von fiktiven Trenngebieten) zu berücksichtigen.  

● Arzneimittel, Schwermetalle oder Flammschutzmittel, die über die kommunalen 
Kläranlagen in die Gewässer eingeleitet werden. 

● Düngemittel, Nitrate, Pflanzenschutzmittel, etc. infolge diffuser Einleitungen aus 
ufersäumenden Flächen 

Darüber hinaus gibt es aufgrund bestimmter Nutzungen der Gewässer weiterge-
hende Anforderungen, die nicht Gegenstand des Leitfadens sind und deren Einhal-
tung gesondert zu betrachten ist: 

● Anforderung an Badegewässer nach der Hessischen Verordnung über die Qualität 
und Bewirtschaftung der Badegewässer (VO-BGW; Hessen, 2008) 

● Anforderungen an Gewässer, die der Trinkwassergewinnung dienen  
(hygienische Qualitätsziele)  
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● Anforderungen an Gewässer, die ein sonstiges Schutzbedürfnis aufweisen (Hy-
gieneanforderungen, Anforderungen nach den naturschutzrechtlichen Regelungen 
in Umsetzung der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (EWG, 1992), etc.) 

● Anforderungen an Gewässer zum Hochwasserschutz 

 

2.2 Nachweiskonzept 

Die Bewirtschaftungsziele, die durch niederschlagsbedingte Abwassereinleitungen 
nicht gefährdet werden dürfen, ergeben sich aus §§ 27 ff. WHG. Der (rechnerische) 
immissionsorientierte Nachweis, dass (niederschlagsbedingte) Abwassereinleitungen 
aus der Siedlungsentwässerung im Sinne des § 57 Abs. 1 WHG gewässerverträglich 
sind, wird nicht direkt über die biologischen Qualitätskomponenten, sondern die dies-
bezüglich unterstützenden hydromorphologischen, chemischen und physikalisch-
chemischen Komponenten durchgeführt (vgl. Anlagen 3 und 4 OGewV).  

Gemäß Anlage 3 OGewV (Bund, 2011) sind im Zusammenhang mit Fließgewässern 
folgende unterstützende Qualitätskomponenten für die Einstufung des ökologischen 
Zustands und des ökologischen Potentials zu nennen: 

Hydromorphologische Qualitätskomponenten 

Qualitätskomponentengruppe Parameter 
Abfluss und Abflussdynamik 

Wasserhaushalt 
Verbindung zu Grundwasserkörpern 

Durchgängigkeit des Gewässers   
Tiefen- und Breitenvariation 
Struktur und Substrat des Gewässerbettes Morphologische Bedingungen 
Struktur der Uferzone 

Allgemeine physikalisch-chemische Qualitätskomponenten 

Qualitätskomponente Mögliche Parameter 
Temperaturverhältnisse Wassertemperatur 

Sauerstoffgehalt 
Sauerstoffsättigung 
TOC 

Sauerstoffhaushalt 

BSB 
Gesamtphosphor 
ortho-Phosphat-Phosphor 
Gesamtstickstoff 
Nitrat-Stickstoff 

Nährstoffverhältnisse 

Ammonium-Stickstoff 
Chlorid 
Leitfähigkeit bei 25 °C 
Sulfat 

Salzgehalt 

Salinität 
pH-Wert 

Versauerungszustand Säurekapazität Ks  
(bei versauerungsgefährdeten Gewässern) 

Tab. 1: Unterstützende Qualitätskomponenten für die Einstufung des ökologischen 
Zustands und des ökologischen Potentials gemäß Anlage 3 OGewV 
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Die Verbindung zu Grundwasserkörpern sowie der Salzgehalt und der Versauerungs-
zustand der Fließgewässer werden durch niederschlagsbedingte Abwassereinleitun-
gen im Regelfall nicht negativ beeinträchtigt. Hinsichtlich der Prüfung dieser Aspekte 
werden keine Anforderungen in diesem Leitfaden gestellt.  

Für die anderen Komponenten lassen sich Nachweisgrößen definieren, die aufgrund 
ihrer Wirkung auf die Komponenten als Prüfkriterien im Rahmen eines simulationsge-
stützten Nachweises herangezogen werden können. Es ist jedoch darauf hinzuwei-
sen, dass die Komponenten von einer Reihe von Faktoren beeinflusst werden, die 
aufgrund ihres Wirkungsgeflechts mit heutigen Ansätzen noch nicht umfassend mo-
delltechnisch abgebildet werden können oder umfangreiche und detaillierte Daten 
voraussetzen, die nur mit einem erheblichen (zeit- und kostenintensiven) Aufwand zur 
Datenerhebung verbunden wären. In der Tabelle 2 sind die im Rahmen dieses Leitfa-
dens zu betrachtenden Nachweisgrößen mit ihrem Bezug auf die Komponenten nach 
Anlage 3 OGewV dargestellt. 

Komponenten / Unterkomponenten  
Nachweisgrößen  
mit Wirkung auf Komponenten 

Abfluss und Abflussdynamik Abfluss Q 
Tiefen- und Breitenvariation Abfluss Q 
Struktur und Substrat des Gewässerbettes Abfluss Q 
Struktur der Uferzone Abfluss Q 
Temperaturverhältnisse Berücksichtigung beim Sauerstoff und Ammoniak 
Sauerstoffhaushalt Sauerstoff 
Nährstoffverhältnisse Ammoniak, Gesamt-Phosphor 

Durchgängigkeit des Gewässers Wiederbesiedlungspotential mit Berücksichtigung 
der Durchgängigkeit der Querbauwerke 

Tab. 2: Im Leitfaden zugrunde gelegte Nachweisgrößen im Zusammenhang mit 
den Qualitätskomponenten nach Anlage 3 OGewV (Bund, 2011) 

Ein modellgestützter Nachweis ist geeignet, sowohl bestehende Gewässersituationen 
(Ist-Zustand) als auch zukünftige Situationen (z. B. Wirkungen möglicher Maßnahmen 
oder infolge erhöhter Abwasserbelastungen) (Prognose-Zustand) abzubilden.  

Hinweis: Die Qualität der Simulationsergebnisse hängt entscheidend von  
  - der Qualität der Eingangsdaten, aber auch  
  - den zugrunde gelegten Ermittlungsansätzen sowie  
  - den Nachweisverfahren ab.  

  Es wird daher empfohlen, die rechnerisch ermittelten Ergebnisse durch 
Messungen vor Ort auf Plausibilität zu überprüfen. 

In welchen Fällen ein rechnerischer (modellgestützter) Nachweis erforderlich ist, wird 
im Kap. 2.3 dargestellt. 
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2.3 Übersicht über die Anwendung des Leitfadens 

Für die Anwendung des Leitfadens gibt es im Wesentlichen drei auslösende Momen-
te: 

a) Antragstellung auf Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis, die nach § 57 
Abs. 1 Nr. 2 WHG eine Prüfung der Vereinbarkeit der Abwassereinleitung mit den 
Gewässereigenschaften und sonstigen rechtlichen Anforderungen voraussetzt 
(siehe Kap. 2.3.1), oder 

b)  Notwendigkeit zur Sachverhaltsaufklärung gemäß Maßnahmenprogramm zur 
Umsetzung der WRRL in Hessen (HMUELV, 2009a) bei Vorliegen eines nicht gu-
ten ökologischen Zustandes eines Oberflächenwasserkörpers (OWK) im Hinblick 
darauf, ob kommunale Abwassereinleitungen hierfür mit ursächlich sind. Es ist zu 
klären, ob aufgrund dieser Einleitungen Maßnahmen zur Erreichung der im WHG 
verankerten Ziele erforderlich sind (siehe Kap. 2.3.2).  

c) Soweit darüber hinaus vorhandene schädliche Gewässerveränderungen im Sinne 
des § 3 Nr. 10 WHG erkannt werden (z. B. bei Gewässerschauen) und eine Mit-
verursachung durch Abwassereinleitungen von vorneherein nicht gänzlich ausge-
schlossen werden kann, so ist auch dieses ein Auslöser für eine gewässerbezo-
gene Betrachtung. 

 

2.3.1 Immissionsbetrachtung  
für die Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis 

Eine gewässerbezogene Beurteilung einer Abwassereinleitung ist erforderlich 

a) bei erstmaliger Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis,  

b) bei Änderung einer bestehenden Erlaubnis aufgrund erhöhter Belastung  
(stofflich und / oder hydraulisch) und 

c) bei Neuerteilung einer bestehenden (auslaufenden) Erlaubnis, falls der gute 
ökologische Zustand bzw. das gute ökologische Potential im betroffenen OWK 
aufgrund einer nicht guten Beurteilung der biologischen Qualitätskomponenten 
nicht erreicht ist.  

Ausgehend von einer konkreten Abwassereinleitung aus einer Kläranlage, Mischwas-
serentlastungsanlage oder einem Kanalnetz eines Trennsystems in ein Fließgewäs-
ser sind folgende Fragen zu klären: 

1. Ist die Zulässigkeit einer Einleitung in ein Fließgewässer grundsätzlich gegeben? 

2. Handelt es sich um eine Einleitung „unschädlich verschmutzten Niederschlags-
wassers“, die die Voraussetzungen der Bagatellregelung nach dem DWA M 153 
erfüllt?  

 Eine solche Einleitung allein löst keine weitere Anwendung des Leitfadens aus; sie 
ist jedoch bei einer Leitfaden-Anwendung, die durch eine andere Abwassereinlei-
tung ausgelöst wird, mit zu berücksichtigen, soweit sie innerhalb des abzugren-
zenden Nachweisraumes (vgl. Kap. 3) liegt.  
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3. Erfolgt die zu betrachtende Einleitung in ein Gewässer, das an der Einleitestelle 
ein Einzugsgebiet von nicht mehr als 1.000 km2 aufweist (in Hessen: Gewässer 
des Fließgewässertyps 5, 5.1, 6, 7, 9, 9.1 oder 19)?  

4. Ist der gute ökologische Zustand des zu betrachtenden Oberflächenwasserkör-
pers auf Grundlage aktueller Daten bereits erreicht und kann eine Verschlechte-
rung dieses Zustandes durch Abwassereinleitungen (im Anwendungsbereich des 
Leitfadens) ausgeschlossen werden? 

 

Zu Nr. 1:  Zulässigkeit einer Einleitung in ein Fließgewässer 

Es ist zu prüfen, ob das Gewässer bzw. der Gewässerabschnitt, in das bzw. den ein-
geleitet wird bzw. werden soll, besonders schutzbedürftig ist (gemäß Kap. 5.1). Einlei-
tungen in besonders schutzbedürftige Gewässerabschnitte lassen eine Verschlechte-
rung des ökologischen Zustandes entgegen § 27 Abs. 1 Nr. 1 WHG erwarten. 

Zu Nr. 2: „Bagatell“-Einleitungen 

Einleitungen „unschädlich verschmutzten Niederschlagswassers“ aus Trennsyste-
men, aus Straßenentwässerungen bzw. von Gewerbeflächen lösen keine Gewässer-
betrachtung nach dem Leitfaden aus, soweit die Voraussetzungen der Bagatellrege-
lung nach DWA M 153 eingehalten werden. Hiernach gilt: 

A) Stoffliche Bedingungen:  
Bei einer Einleitung in oberirdische Gewässer kann von einer Niederschlagswas-
serbehandlung abgesehen werden, wenn folgende drei Bedingungen gleichzei-
tig eingehalten sind (DWA M 153, Kap. 6.1): 

aa) Das zur Verfügung stehende Gewässer entspricht einem der  
Gewässertypen G1 bis G8 (nach DWA M 153): 

 

Tab. 3: Gewässertypen im Rahmen der Bagatellregelung nach DWA M 153 
  *   Diese Gewässer kommen in Hessen nicht vor. 

  ** Diese Gewässer liegen nicht im Anwendungsbereich des Leitfadens 

 



Leitfaden:  Anforderungsprofil für die Beurteilung der Gewässerverträglichkeit  27 
   

 

  
Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Stand: 10/2012) 

bb) Die undurchlässigen Flächen entsprechen den Flächentypen  
F1 bis F4 (nach DWA M 153, Kap. 6.1) 

 
 Tab. 4: Flächentypen im Rahmen der Bagatellregelung nach DWA M 153 

cc) Das Regenwasser von insgesamt nicht mehr als 0,2 ha (2.000 m2) undurch-
lässiger Fläche wird innerhalb eines Gewässer- oder Uferabschnittes von 
1.000 m eingeleitet. 

B) Hydraulische Betrachtung: 
Auf die Schaffung von Rückhalteräumen kann verzichtet werden, wenn mindes-
tens eine der drei folgenden Bedingungen eingehalten wird: 

aa) Es wird eingeleitet 
● in einen Fluss  (großer Fluss (MQ > 50 m3/s), kleiner Fluss (bSp > 5 m))  oder  
● in einen Teich oder einen See mit einer Oberfläche von mindestens  

20 % der undurchlässigen Fläche. 
bb) Die undurchlässigen Flächen betragen innerhalb eines Gewässerabschnit-

tes von 1.000 m Länge insgesamt nicht mehr als 0,5 ha (5.000 m2). 

cc) Das erforderliche Speichervolumen ist kleiner als 10 m3  
(Ermittlung im Regelfall nach DWA-A 117) 

Wenn eine Anwendung des Leitfadens durch eine andere Abwassereinleitung „aus-
gelöst“ wird, sind alle Abwassereinleitungen innerhalb des Nachweisraumes (vgl. 
Kap. 3) und damit auch die als „Bagatell“-Einleitung anzusehenden Niederschlags-
wassereinleitungen aus Regenwassernetzen in die Betrachtung einzubeziehen. 

Hinweise zu Niederschlagswassereinleitungen  
aus Straßenentwässerungen bzw. von Gewerbeflächen: 
1. Die Beurteilung der Gewässerverträglichkeit einer einzelnen Niederschlagswas-

sereinleitung aus einer Straßenentwässerung bzw. von einer Gewerbefläche  
(z. B. einzelnes Grundstück) stößt nicht zwangläufig die Anwendung des  
Leitfadens an. Für die kurzfristige Beurteilung der stofflichen Behandlungs-
bedürftigkeit einer solchen Niederschlagswassereinleitung ist das geltende  
Regelwerk (DWA M 153) anzuwenden.  
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2. Wenn eine Anwendung des Leitfadens durch eine andere Abwassereinleitung 
ausgelöst wird, sind alle Abwassereinleitungen innerhalb des Nachweisraumes 
(vgl. Kap. 3) und damit auch Niederschlagswassereinleitungen aus Straßenent-
wässerungen bzw. von Gewerbeflächen in die Betrachtung einzubeziehen.  
Diese Einleitungen sind gesondert in SMUSI zu simulieren (z. B. durch Anlegen 
fiktiver Trenngebiete).  
Gegenüber der Beurteilung der einzelnen Niederschlagswassereinleitung nach  
Nr. 1 können sich aus der Gesamtbetrachtung aller Einleitungen innerhalb des 
Nachweisraumes ggf. Anforderungen für die Einzeleinleitungen ergeben.  

Auf die Informationsbeschaffung und –übermittlung nach § 88 WHG wird verwiesen. 
 

Zu Nr. 3: Größe des Einzugsgebietes an der Einleitestelle 

Einleitungen aus Kläranlagen, Mischwasserentlastungsanlagen oder Regenwasser-
netzen in ein Gewässer, das an der Einleitestelle ein Einzugsgebiet von mehr als 
1.000 km2 aufweist, stellen Fälle dar, die außerhalb der Anwendungsgrenze des Leit-
fadens liegen.  

Wenn in einem solchen Fall (Einzugsgebietsfläche von > 1.000 km2 an der Einleite-
stelle) das Verhältnis der angeschlossenen undurchlässigen (abflusswirksamen) 
Siedlungsfläche zur Größe der Einzugsgebietsfläche des Gewässers an der Einleite-
stelle einen Wert von nicht mehr als 0,01 beträgt, der sog. b-Wert (HMULV, 2004a) 
also 

 

beträgt, kann davon ausgegangen werden, dass eine Schädigung des Gewässers 
durch diese Abwassereinleitung infolge ihrer Abwassermenge und ihrer Inhaltsstoffe 
(hier in erster Linie Stickstoff und sauerstoffzehrende Stoffe; vgl. Kap. 2.1) nicht er-
folgt. Im Regelfall ist die Einhaltung der obigen Bedingung zu erwarten. Ein weiterge-
hender Immissionsnachweis mit dem Leitfaden ist in diesem Fall nicht erforderlich. 

Sollte der b-Wert größer als 1 % sein, sind ggf. Anforderungen auf der Grundlage ei-
ner Mischungsrechnung (Gewässer, Abwasser) für einzelne Parameter (z. B. auch 
Phosphor) erforderlich. 

Zu Nr. 4: Datenbestand und ggf. Plausibilitätsprüfung  
zum ökologischen Zustand (gemäß Kap. 4.2 und 4.3) 

Auf der Grundlage einer Auswertung des Datenbestandes ist festzustellen, ob der zu 
betrachtende Oberflächenwasserkörper bereits den guten ökologischen Zustand er-
reicht hat (vgl. Kap. 4.2.2). Die Aktualität des Datenbestandes ist vor allem im Hin-
blick auf die Gewässergüte und die Gewässerstruktur zu prüfen (vgl. Kap. 4.2.3 und 
4.2.4). Es sind folgende Fälle zu unterscheiden: 

(1)
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Fall 1: Der gute ökologische Zustand ist auf Grundlage des Datenbestandes er-
reicht, die Daten sind aktuell und 

 a) eine Erhöhung der bereits bestehenden Abwasserbelastungen innerhalb 
des Nachweisraumes ist nicht beantragt oder geplant. 

 Die Anwendung des Leitfadens kann beendet werden, ein rechnerischer 
Nachweis ist nicht erforderlich. Die (auslaufende) Erlaubnis kann hin-
sichtlich der Abwassermenge, der Parameter BSB5, CSB und Stickstoff 
vom Grundsatz her erneut erteilt werden; ggf. sind weitergehende An-
forderungen aus anderen Gründen zu stellen. 

oder b) eine Erhöhung der bereits bestehenden Abwasserbelastungen innerhalb 
des Nachweisraumes ist beantragt oder geplant. Hierzu zählt sowohl die Er-
höhung der stofflichen und/oder hydraulischen Belastung einer bestehenden 
Abwassereinleitung als auch die Beantragung einer zusätzlichen (erstmali-
gen) Abwassereinleitung. 

 Eine Verschlechterung des guten ökologischen Zustandes kann nicht 
ausgeschlossen werden. Ein rechnerischer Nachweis ist zu führen. 

Fall 2: Der gute ökologische Zustand ist auf Grundlage des Datenbestandes er-
reicht, die Daten sind jedoch nicht vollumfänglich aktuell. Diese Daten sind 
durch Vor-Ort-Begehungen auf der Grundlage vereinfachter Verfahren (Kap. 
4.3) auf ihre Plausibilität hin zu überprüfen.  

 a) Die Bestandsdaten sind plausibel und  

  aa) eine Erhöhung der bereits bestehenden Abwasserbelastungen inner-
halb des Nachweisraumes ist nicht beantragt oder geplant, d.h. es ist 
weder eine Erhöhung der stofflichen und/oder hydraulischen Belastung 
einer bestehenden Abwassereinleitung noch die Beantragung einer 
zusätzlichen (erstmaligen) Abwassereinleitung vorgesehen. 

 Die Anwendung des Leitfadens kann beendet werden,  
ein rechnerischer Nachweis ist nicht erforderlich. 

  bb) eine Erhöhung der bereits bestehenden Abwasserbelastungen inner-
halb des Nachweisraumes ist beantragt bzw. geplant. Hierzu zählt so-
wohl die Erhöhung der stofflichen und/oder hydraulischen Belastung 
einer bestehenden Abwassereinleitung als auch die Beantragung einer 
zusätzlichen (erstmaligen) Abwassereinleitung. 

 Eine Verschlechterung des guten ökologischen Zustandes kann 
nicht ausgeschlossen werden. Ein rechnerischer Nachweis ist zu 
führen. 

 b) Die Bestandsdaten sind nicht plausibel. 

 Ein rechnerischer Nachweis ist zu führen.  



30 Leitfaden:  Anforderungsprofil für die Beurteilung der Gewässerverträglichkeit 
   

 

  
Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Stand: 10/2012) 

Fall 3: Der gute ökologische Zustand ist auf Grundlage des Datenbestandes  
nicht erreicht. 

a) Die biologischen Qualitätskomponenten (QK) (Phytobenthos & Makrophy-
ten, Makrozoobenthos und Fische) sind als gut bewertet. 

 Die Problematik liegt außerhalb der Anwendungsgrenzen des  
Leitfadens (vgl. auch Abb. 5). Ein rechnerischer Nachweis bringt  
keinen Erkenntnisgewinn.  

b) Die biologischen Qualitätskomponenten (QK) (Phytobenthos & Makrophy-
ten, Makrozoobenthos oder Fische) sind nicht als gut bewertet. 

 Ein rechnerischer Nachweis ist zu führen. 

 

Soweit Gewässerabschnitte, in die Abwasser eingeleitet wird und die an der Einleite-
stelle eine Einzugsgebietsfläche AE ≤ 1.000 km² aufweisen (in Hessen: Gewässer des 
Fließgewässertyps 5, 5.1, 6, 7, 9, 9.1 oder 19), 

1. auf der Grundlage aktueller Daten über einen guten ökologischen Gewäs-
serzustand verfügen, 

2. keine schädlichen Gewässerveränderungen im Sinne des § 3 Nr. 10 WHG 
offenkundig sind (z. B. bei Gewässerschauen) 

UND 3. keine Erhöhung der bestehenden Abwasserbelastungen innerhalb des 
Nachweisraumes beantragt oder geplant, d. h. weder eine Erhöhung der 
stofflichen und/oder hydraulischen Belastung einer bestehenden Abwasser-
einleitung noch die Beantragung einer zusätzlichen (erstmaligen) Abwas-
sereinleitung vorgesehen ist, 

ist ein rechnerischer Nachweis nach Kap. 7 nicht erforderlich.  

 

Hinweis: Bei der Beurteilung des Erfordernisses eines rechnerischen Nachweises 
sind alle Einleitungen innerhalb des Nachweisraumes (Kap. 3) zu berück-
sichtigen (auch Einleitungen aus gewerblichen und industriellen Direktein-
leitern sowie Niederschlagswassereinleitungen aus Straßenentwässerun-
gen und von Gewerbeflächen). Auch diese Einleitungen sind in der 
Schmutzfrachtberechnung zu berücksichtigen. 

 

In der nachfolgenden Abbildung 1 ist ein Verfahrensschema dargestellt, das die An-
wendung des Leitfadens bei der Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis veran-
schaulicht. 
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Abb. 1: Leitfadenanwendung bei Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis 



32 Leitfaden:  Anforderungsprofil für die Beurteilung der Gewässerverträglichkeit 
   

 

  
Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Stand: 10/2012) 

2.3.2 Immissionsbetrachtung zur Sachverhaltsaufklärung  
gemäß Maßnahmenprogramm zur Umsetzung der WRRL 

Maßnahmen zur Verbesserung des ökologischen oder chemischen Zustandes eines 
oberirdischen Gewässers sind immer dann zu ergreifen, wenn dieses Gewässer den 
guten ökologischen Zustand oder das gute ökologische Potential, soweit das Gewäs-
ser nach § 28 WHG als künstlich oder erheblich verändert eingestuft ist, oder den gu-
ten chemischen Zustand noch nicht erreicht hat.  

Im Maßnahmenprogramm zur Umsetzung der WRRL in Hessen (HMUELV, 2009a.; 
dort: Kap. 3.1.1) sind bei kommunalen Kläranlagen insbesondere Maßnahmen zur 
weiteren Verminderung der Abwasserbelastung durch Phosphor-Verbindungen vor-
gesehen. Welche Kläranlagen hiervon prioritär betroffen sind, ist dem Maßnahmen-
programm im Grundsatz und der diesbezüglichen Arbeitshilfe zur Phosphorreduzie-
rung (HMUELV, 2011) im Einzelnen zu entnehmen. Auch zur Verbesserung der 
Misch- und Niederschlagswasserbehandlung und zur Ertüchtigung der entsprechen-
den Entlastungsanlagen und Kanalnetze sind im Maßnahmenprogramm in vielen Fäl-
len bereits konkrete Maßnahmen vorgesehen.  

Darüber hinaus gibt es jedoch eine Reihe von Abwassereinleitungen, deren Auswir-
kungen auf das aufnehmende Gewässer nur unzureichend bekannt sind. Ein Bedarf 
zur Sachverhaltsaufklärung gemäß Maßnahmenprogramm zur Umsetzung der WRRL 
(HMUELV, 2009a.; Kap. 3.1.1) besteht immer dann, wenn ein oberirdisches Gewäs-
ser noch nicht den guten ökologischen Zustand erreicht hat und nicht bekannt ist, ob 
kommunale Abwassereinleitungen hierfür mit ursächlich sind. Es ist daher zu klären, 
ob aufgrund dieser Einleitungen Maßnahmen zur Erreichung der Bewirtschaftungszie-
le nach § 27 WHG erforderlich sind.  

Bei der Sachverhaltsaufklärung stellt ein konkreter Oberflächenwasserkörper (OWK) 
die Ausgangsbasis der Betrachtung dar. Wenn der OWK auf der Grundlage aktueller 
Daten bereits den guten ökologischen Gewässerzustand erreicht hat, ist keine weite-
re Sachverhaltsaufklärung mit dem Leitfaden erforderlich. Die bestehenden Abwas-
sereinleitungen sind offensichtlich mit den Anforderungen an den guten ökologischen 
Zustand nach dem WHG vereinbar. Ob die bestehenden Abwassereinleitungen auch 
die Anforderungen an den guten chemischen Zustand nach dem WHG erfüllen, ist 
nicht Gegenstand einer Sachverhaltsaufklärung mit dem Leitfaden (vgl. Kap. 2.1). 
Ebenso bleibt eine gewässerbezogene Betrachtung bei einer erkennbaren schädli-
chen Gewässerveränderung im Sinne des § 3 Nr. 10 WHG nach Kap. 2.3 Buchstabe 
c) hiervon unberührt.  

Bei Beantragung einer wasserrechtlichen Erlaubnis für eine bestehende Abwasser-
einleitung mit fortan erhöhter stofflicher und/oder hydraulischer Belastung oder für ei-
ne neue (erstmalige) Abwassereinleitung in diesen OWK ist nach Kap. 2.3.1 vorzuge-
hen.  
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Wenn der OWK den guten ökologischen Zustand noch nicht erreicht hat, sind fol-
gende Schritte erforderlich: 

1. Auf Grundlage des Datenbestandes ist zu klären, ob die nicht gute Bewertung 
des ökologischen Zustandes die biologischen Qualitätskomponenten (QK) 
(Phytobenthos & Makrophyten, Makrozoobenthos und Fische) betrifft.  

 a) Wenn alle biologischen QK als gut oder besser eingestuft sind, der nicht gute 
ökologische Zustand des OWK daher andere Ursachen haben muss (z. B. Be-
lastung durch flussgebietsspezifische Schadstoffe nach Anlage 5 OGewV), 
kann der Leitfaden nicht zu einer weiteren Sachverhaltsaufklärung beitragen. 
Die Ursachen der Gewässerbelastung liegen außerhalb der Anwendungs-
grenzen des Leitfadens. 

 b) Wenn die biologischen QK nicht als gut eingestuft sind, folgt Schritt 2. 

2. Innerhalb des OWK sind die Gewässerabschnitte zu identifizieren, in denen die 
biologischen QK (Phytobenthos & Makrophyten, Makrozoobenthos, Fische) keine 
gute Bewertung haben. Innerhalb dieser Gewässerabschnitte sind die Abwasser-
einleitungen aus Kläranlagen, Mischwasserentlastungsanlagen und Regenwas-
sernetzen der Trennsysteme sowie Straßenentwässerungen zu identifizieren.  

Hinweis: Aufgrund einer geringen Anzahl von Messstellen innerhalb eines 
OWK ist es ggf. nicht möglich, eine Identifizierung konkreter Gewäs-
serabschnitte vorzunehmen, in denen die biologischen QK nicht als 
gut eingestuft sind. In diesem Fall ist die gesamte Gewässerstrecke 
des OWK zu betrachten.  

3. Es ist zu prüfen, ob die Gewässer an den jeweiligen Einleitestellen der unter Nr. 2 
identifizierten Einleitungen eine Einzugsgebietsfläche von maximal 1.000 km2 
aufweisen. Soweit das aufnehmende Gewässer  

   als Bach  (Fließgewässertyp 5, 5.1, 6 oder 7)  oder  
   als kleiner Fluss  (Fließgewässertyp 9, 9.1 oder Typ 19) 
 eingestuft ist, kann von einer Einzugsgebietsflächengröße ≤ 1.000 km2 ausge-

gangen werden.  

 Einleitungen in Gewässerabschnitte mit einer Einzugsgebietsfläche > 1.000 km2 

liegen außerhalb der Anwendungsgrenzen des Leitfadens. Dies betrifft in Hessen 
Gewässerabschnitte der Fließgewässertypen 9.2 und 10.  

a) Wenn in einem solchen Fall (Einzugsgebietsfläche > 1.000 km2) der  
b-Wert ≤ 1 % (siehe Kap. 2.3.1) beträgt, kann davon ausgegangen werden, 
dass eine Schädigung des Gewässers durch diese Abwassereinleitung infol-
ge ihrer Abwassermenge und ihrer Inhaltsstoffe (hier in erster Linie Stickstoff 
und sauerstoffzehrende Stoffe; vgl. Kap. 2.1) nicht erfolgt. Im Regelfall ist die 
Einhaltung der obigen Bedingung zu erwarten. 

b) Sollte der b-Wert größer als 1 % sein, sind ggf. Anforderungen auf der 
Grundlage einer Mischungsrechnung (Gewässer, Abwasser) für einzelne Pa-
rameter erforderlich. 

Hinweis: Anforderungen an die Abwassereinleitung hinsichtlich der Schadstoffe 
nach Anlage 5 und 7 der OGewV bleiben hiervon unberührt.  



34 Leitfaden:  Anforderungsprofil für die Beurteilung der Gewässerverträglichkeit 
   

 

  
Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Stand: 10/2012) 

4. Die unter Nr. 2 identifizierten Abwassereinleitungen mit einer Einzugsgebietsflä-
che von nicht mehr als 1.000 km2 liegen in Gewässerabschnitten, die den Anfor-
derungen an den guten ökologischen Zustand nach WHG in Verbindung mit An-
lage 4 OGewV noch nicht genügen. In die Betrachtung, ob diese Abwassereinlei-
tungen (im Rahmen der Anwendungsgrenzen des Leitfadens) (Mit)Ver-ursacher 
der Defizite sind, sind auch die Einleitungen einzubeziehen, deren Einflussberei-
che sich überlagern (siehe Kap. 3). Die Abwassereinleitungen nach Nr. 2 und 3 
stellen daher die Ausgangspunkte für die Abgrenzung eines Nachweisraumes 
oder ggf. mehrerer Nachweisräume (innerhalb des OWK) dar (siehe auch Abb. 
2). 

5. Für jeden Nachweisraum sind die rechnerischen Nachweise nach Kap. 7 geson-
dert zu führen. 

 
 

 

Abb. 2: Identifizierung der bei den rechnerischen Nachweisen  
zu berücksichtigenden Abwassereinleitungen 

 

In der Abbildung 3 ist die Anwendung des Leitfadens zur Sachverhaltsaufklärung als 
Verfahrensschema veranschaulicht.    
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Abb. 3: Leitfadenanwendung zur Sachverhaltsaufklärung  

(gemäß Maßnahmenprogramm zur Umsetzung des WHG) 
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2.3.3 Überblick über die rechnerischen Nachweise 

Soweit nach dem Kap. 2.3.1 bzw. 2.3.2 ein rechnerischer Nachweis erforderlich ist, 
sind für die Abschätzung der hydraulischen und stofflichen Auswirkungen von Ab-
wassereinleitungen im Gewässer folgende Nachweise zu führen:  

 a) hydraulischer Nachweis, 
 b) Sauerstoff-Nachweis         und 
 c) Ammoniak-Nachweis. 

Der hydraulische Nachweis ist auf der Basis einer extremwertstatistischen Auswer-
tung von Abflussganglinien durchzuführen, die aus langjährigen Regenreihen erzeugt 
werden. 

Bei den stofflichen Nachweisen wird ein zweistufiges Vorgehen verfolgt. Es ist da-
her zulässig, für die beiden Nachweisparameter Sauerstoff und Ammoniakstickstoff 
zunächst einen vereinfachten Nachweis zu führen (vgl. auch Abb. 1 und 3). Wenn die 
Nachweiswerte (Grenzwerte) der vereinfachten stofflichen Nachweise nicht eingehal-
ten werden, so dass hieraus in der Folge Maßnahmen zur Reduzierung der stoffli-
chen Belastungen infolge der Abwassereinleitungen abzuleiten wären, wird vor der 
Planung derartiger Maßnahmen dringend empfohlen, den erweiterten Nachweis zu 
führen.  

Bei Verwendung des Werkzeugpakets (TU Darmstadt/ifak, 2012) unterscheidet sich 
der Aufwand für die Durchführung eines erweiterten stofflichen Nachweises gegen-
über dem eines vereinfachten stofflichen Nachweises für den Anwender nicht. Ein 
Unterschied ist lediglich in der Rechenzeit des Computers festzustellen. 

 
 

3.  Abgrenzung des zu betrachtenden Nachweisraumes 

Weder aus wissenschaftlicher Sicht noch aus den Erfahrungen mit dem Leitfaden 
(HMULV, 2004a) konnten neue Erkenntnisse im Hinblick auf die Abgrenzung des zu 
betrachtenden Nachweisraumes gewonnen werden. Die Ermittlung des Nachweis-
raumes erfolgt daher nach der im Leitfaden (HMULV, 2004a) beschriebenen Weise. 

Zu Beginn einer Nachweisführung ist ausgehend von der Einleitung oder der bekann-
ten schädlichen Gewässerveränderung, die den Auslöser für die Durchführung des 
Nachweises darstellt, der Nachweisraum abzugrenzen. Betrachtet werden sämtliche 
Einleitungen, deren Einflussbereiche sich überlagern. Ausgehend von der konkreten 
Abwassereinleitung (bei einer erkannten, aber noch nicht näher betrachteten schädli-
chen Belastung stellt die Einleitung oberhalb des betroffenen Gewässerabschnittes 
den Ausgangspunkt dar) ist der Einflussbereich von Misch- und Niederschlagswas-
sereinleitungen in Fließrichtung und entgegen der Fließrichtung gemäß Tab. 5 (vgl. 
auch Abb. 4) abzuschätzen. Diese Abschätzung wird hier vereinfachend für sämtliche 
Einleitungen aus der Siedlungsentwässerung verwendet.  

Soweit das Gewässer an der Einleitestelle der betrachteten Abwassereinleitung durch 
die nächste oberhalb gelegene Abwassereinleitung beeinflusst wird, ist der Nachweis-
raum entgegen der Fließrichtung auszudehnen. Wenn die betrachtete Abwasserein-
leitung das Gewässer auf Höhe einer unterhalb liegenden Einleitung gemäß Tab. 5 
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beeinflusst, ist der Nachweisraum in Fließrichtung zu erweitern. Die gleiche Betrach-
tung ist für jene Einleitestellen ober- und unterhalb liegender Einleitungen anzustel-
len, bis sich der Nachweisraum – wie in Abb. 4 dargestellt – abgrenzen lässt. 

 

Abb. 4: Abgrenzung des Nachweisraumes über den Einflussbereich von  
Einleitungen aus der Siedlungsentwässerung 

 

Abbildung 4 zeigt beispielhaft die Abgrenzung des zu betrachtenden Nachweisrau-
mes mit Festlegung des Einflussbereiches und der zusammenhängend zu betrach-
tenden Gebiete. 

Liegen aufgrund einer Ortsbegehung (siehe dazu Anhang 3, vor allem Anhang 3.1) 
detaillierte Werte für die mittlere Fließgeschwindigkeit und die mittlere Fließtiefe beim 
mittleren Niedrigwasserabfluss (MNQ) vor, so können die Tabellenwerte linear inter-
poliert werden. Ansonsten sind die Werte für Fließgeschwindigkeit und Tiefe bei MNQ 
für die angegebenen Bereiche ( 0,1,  0,5 und > 0,5) durch Ortsbegehung abzu-
schätzen und der Einflussbereich gemäß Tabelle 5 anzunehmen. 

Mittlere Fließgeschwindigkeit vm [m/s] Relevante Werte 
bei MNQ  0,1  0,5 > 0,5 

Mittlere  0,1 < 1,6 km 1,6 km  

Tiefe hm  0,5 2 km 2,8 km 4 km 
[m] > 0,5 4 km 4,8 km  

Tabelle 5: Einflussbereich [km] von Einleitungen aus der Siedlungsentwässerung  
(hier bei MNQ) (ATV, 1997),  
Tabellenwerte gemäß (BWK, 2000) mit 0,4 multipliziert 
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Die in (ATV, 1997) angegebenen Einflussbereiche sind gegenüber den Werten in Ta-
belle 5 um den Faktor 2,5 länger und stellen Orientierungswerte dar, die in Abhängig-
keit von der Selbstreinigung des Gewässers reduziert werden können. Die in Tabelle 
5 aufgeführten Werte sind als Mindestwerte zu verstehen. Es ist nicht zulässig, noch 
geringere Einflussbereiche anzunehmen.  

Hinweis: Wenn der Nachweisraum mit einem Einflussbereich von 4,8 km ermittelt 
wird, kann auf eine Erhebung der mittleren Wassertiefe und der mittleren 
Fließgeschwindigkeit beim MNQ verzichtet werden. 

 

4. Beurteilung des Gewässerzustandes 

Im Rahmen der Bewertung der Auswirkungen von (vorhandenen, sich ändernden 
oder geplanten) Abwassereinleitungen auf den Zustand des aufnehmenden Gewäs-
sers ist es erforderlich, den Gewässerzustand auf der Grundlage fundierter und ab-
gesicherter Daten zu erfassen und zu beschreiben.  

Auswertung des Datenbestandes  (siehe Kap. 4.2) 

Aufgrund der rechtlichen Regelungen (§ 9 OGewV in Verbindung mit Anlage 9 
OGewV) ist der Zustand der Gewässer durch Monitoringprogramme zu überwachen, 
so dass in der Umweltverwaltung des Landes Hessen bereits eine Reihe von Daten 
zum Zustand der hessischen Gewässer vorhanden ist. Es ist geboten, sich anhand 
bereits erhobener Daten und bekannter Sachverhalte einen umfassenden Überblick 
über das zu betrachtende Gewässer zu verschaffen. Hierbei sind insbesondere fol-
gende Daten heranzuziehen.  

● Daten zum ökologischen Zustand 

● Daten zur biologischen Gewässergüte 

 Es liegen Ergebnisse biologischer Untersuchungen vor, die bei Monitoring-
programmen gewonnen wurden. 

● Daten zur Gewässerstruktur und den strukturellen Defiziten 

● Informationen zu bereits vorgesehenen Maßnahmen zur Verbesserung der 
Gewässerstruktur (Maßnahmenprogramm (HMUELV, 2009a)). 

 
Plausibilisierung der Daten vor Ort am Gewässer (siehe Kap. 4.3) 

Wenn der OWK nach dem gemäß Kap. 4.2 vorhandenen Datenbestand einen guten 
ökologischen Zustand aufweist, diese Daten aufgrund des Zeitpunktes ihrer Erhebung 
aber nicht unbedingt den aktuellen Ist-Zustand widerspiegeln, ist eine Beurteilung des 
Gewässerzustandes vor Ort unverzichtbar. Hierbei geht es u. a. darum festzustellen, 
ob die vorhandenen Daten den tatsächlichen Zustand (Ist-Zustand) abbilden. Es ist 
bedeutsam, wie aktuell und wie umfassend die vorliegenden Daten sind.  

Soweit sich bereits abzeichnet, dass rechnerische Nachweise zu führen sind (Kap. 
2.3.1 und 2.3.2), ist zu klären, welche weiteren Daten für die Beurteilung der Auswir-
kungen von Abwassereinleitungen im Gewässer erhoben werden müssen (Kap. 8).  
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Im nachfolgenden Kap. 4.1 werden die Kriterien und Verfahren zur Bewertung des 
ökologischen Zustandes, der biologischen Gewässergüte und der Gewässerstruktur 
kurz dargestellt. Das Kap. 4.2 gibt darüber Auskunft, welche Gewässerzustandsdaten 
in Hessen im Regelfall vorhanden sind und wie diese Daten zugänglich sind. Im Kap. 
4.3 werden die Verfahren beschrieben, mit denen der Gewässerzustand vor Ort zu 
beurteilen ist. 
 

4.1 Kriterien und Verfahren zur Beurteilung  
des Gewässerzustandes 

Nach den §§ 5 und 6 OGewV in Verbindung mit § 27 WHG sind der ökologische und 
der chemische Zustand eines Gewässers zu beurteilen. Die Betrachtungen innerhalb 
des Leitfadens beziehen sich ausschließlich auf Komponenten, die der Bewertung 
des ökologischen Zustandes dienen. Die Schadstoffe nach Anlage 5 OGewV, die 
ebenfalls für die Bewertung des ökologischen Zustandes herangezogen werden, wer-
den bei der Leitfadenanwendung ebenso wenig betrachtet wie die Schadstoffe, die für 
die Bewertung des chemischen Zustandes maßgebend sind (vgl. Anlage 7 OGewV). 
Die Abbildung 5 vermittelt einen Überblick über diesen Zusammenhang. 

 
Abb. 5: Überblick über Qualitätskomponenten zur Beurteilung 

des ökologischen und chemischen Zustandes gemäß OGewV  
 im Kontext zum Leitfaden 
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4.1.1. Bewertung des ökologischen Zustandes 

Die Einstufung des ökologischen Zustands eines OWK erfolgt im Wesentlichen an-
hand der im Gewässer vorkommenden Fauna und Flora und richtet sich nach den in 
Anlage 3 OGewV aufgeführten Qualitätskomponenten. Die biologischen Qualitäts-
komponenten umfassen nach Anlage 3 OGewV  

● Phytoplankton (frei im Wasser schwebende Algen),  

● Makrophyten (Wasserpflanzen), 

● Phytobenthos (auf dem Gewässerboden lebende Algen),  

● Benthische wirbellose Fauna (Makrozoobenthos; Fischnährtiere) und  

● Fischfauna.  

Die wichtigsten Parameter sind die Artenzusammensetzung und die Artenhäufigkeit, 
beim Phytoplankton auch die Biomasse und bei der Fischfauna die Altersstruktur.  

Als Maßstab für die Bewertung des ökologischen Zustands dient immer der Refe-
renzzustand des jeweiligen Gewässertyps (Kap. 1.1.1 des Bewirtschaftungsplans 
(HMUELV, 2009b) und Anhang 1). Die anhand der biologischen Qualitätskomponen-
ten klassifizierte sehr gute Zustandsklasse entspricht dabei vollständig oder weitge-
hend vollständig den natürlichen Bedingungen.  

Das Bewirtschaftungsziel für die biologischen Komponenten ist der gute ökologische 
Zustand. Beim guten ökologischen Zustand weicht die Zusammensetzung und Häu-
figkeit der Arten nur geringfügig vom jeweiligen gewässertypspezifischen Referenz-
zustand ab. Bei einer mäßigen Abweichung fehlen bereits wichtige taxonomische 
Gruppen der typspezifischen Lebensgemeinschaft (z. B. wenn in der Forellenregion 
der Mittelgebirgsbäche in Hessen keine Groppen festgestellt werden), so dass dann 
die mäßige Zustandsklasse vorliegt und ein Handlungsbedarf zur Verbesserung der 
ökologischen Situation besteht (Abb. 6). 
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Abb. 6:  Schematische Darstellung der gewässertypbezogenen  
Bewertung des ökologischen Zustands (HMUELV, 2009b) 
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Eine umfassende Beschreibung der deutschen Bewertungsverfahren findet sich u.a. 
im Handbuch zur Umsetzung der WRRL in Hessen (HMULV, 2007) sowie im Teil B 
der Rahmenkonzeption der LAWA (LAWA, 2007) und in der Beschreibung der Ge-
wässertypensteckbriefe (Pottgiesser, Sommerhäuser, 2008). Die aktuellen Berichte 
zu den nationalen Bewertungsverfahren sowie die entsprechenden Softwarepro-
gramme stehen unter den folgenden Internetadressen zum Herunterladen zur Verfü-
gung:  

Phytoplankton http://www.igb-berlin.de/abt2/mitarbeiter/mischke/ 
Phytobenthos /  
Makrophyten  
(„PHYLIB“) 

http://www.bayern.de/lfw/projekte 

Fische („fiBs“): http://www.landwirtschaft-mlr.baden-
wuerttemberg.de/servlet/PB/menu/1296704_l1/index1241097210642.html

Makrozoobenthos 
(„PERLODES“): 

http://www.fliessgewaesserbewertung.de 

In der Regel werden diese nationalen Bewertungsverfahren in Hessen angewendet. 
Jedoch erfolgen in wenigen Ausnahmen für bestimmte Fließgewässertypen Abwei-
chungen (Kap. 1.1.1 des Bewirtschaftungsplans (HMUELV, 2009b)).  

Da die einzelnen biologischen Komponenten durch verschiedene Umweltfaktoren 
(z.B. Struktur, Durchgängigkeit, Nährstoffe) unterschiedlich stark beeinflusst werden, 
erfolgt bei der Beurteilung der Wasserkörper anhand mehrerer biologischer Kompo-
nenten keine Mittelwertbildung, sondern die Beurteilung erfolgt gemäß der schlech-
testen erreichten Zustandsklasse. Als Bewirtschaftungsziel gilt, dass der Wasserkör-
per hinsichtlich aller biologischen Komponenten den guten Zustand erreicht.  

 

4.1.2    Bewertung der biologischen Gewässergüte (Saprobie) 
als Teil der Bewertung des Makrozoobenthos 

Bei der Bewertung des ökologischen Zustands anhand des Makrozoobenthos wird 
nicht nur das Ergebnis der biologischen Gewässergüte (Saprobie) herangezogen. 
Vielmehr wird hierzu ein modulares Bewertungsverfahren eingesetzt, bestehend aus 
folgenden Modulen: 

● Gewässergüte (Saprobie)  
(Saprobienindex nach DIN 38410 Teil 2 mit nach Gewässertypen differenzier-
ten Klassengrenzen) 
Dieses Modul bewertet hauptsächlich die Auswirkungen der Belastung mit  
organischen, sauerstoffzehrenden Substanzen. 

● Versauerung: 
Dieses Modul bewertet in den silikatischen Mittelgebirgsbächen die Auswir-
kungen von zumindest zeitweilig erniedrigten pH-Werten (in Hessen jedoch 
ohne besondere Bedeutung). 

http://www.landwirtschaft-mlr.baden-wuerttemberg.de/servlet/PB/menu/1296704_l1/index1241097210642.html�
http://www.landwirtschaft-mlr.baden-wuerttemberg.de/servlet/PB/menu/1296704_l1/index1241097210642.html�
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● Allgemeine Degradation: 
(Gewässertypspezifische Bewertungsformeln für einzelne Metrices) 
Mit diesem Modul wird der Einfluss durch sämtliche andere Belastungsfaktoren 
(Stressoren), insbesondere der Einfluss von Strukturgütedefiziten und intensi-
ver Landnutzung im Einzugsgebiet, aber auch der Einfluss von temporären 
Misch- oder Regenwassereinleitungen bewertet. 

Bei der Bewertung des ökologischen Zustands werden die Ergebnisse der Module 
„Gewässergüte“, „Versauerung“ und „Allgemeine Degradation“ nicht gemittelt, son-
dern die schlechteste Zustandsklasse bestimmt den Gesamtzustand (siehe nachste-
hende Abbildung). 

 

Abb. 7: Beurteilung der ökologischen Zustandsklasse anhand des Makrozoobenthos  
(Beispiel: silikatischer grobmaterialreicher Mittelgebirgsbach – Typ 5) 
(HMULV, 2007) 

Weitere Einzelheiten zur Bewertung des ökologischen Zustands anhand des Makro-
zoobenthos finden sich unter www.fliessgewaesserbewertung.de und in (HMULV, 
2007; Kap. 3.1.B). 

Aufgrund ihres unterschiedlichen Sauerstoffbedarfs eignen sich die Fischnährtiere 
(Makrozoobenthos) gut, um anhand ihres Vorkommens Rückschlüsse auf die jeweili-
ge Gewässergüteklasse zu ziehen. Hinsichtlich der Sauerstoffverfügbarkeit beson-
ders anspruchsvoll sind beispielsweise die Steinfliegen- und viele Eintagsfliegenlar-
ven; hingegen können Wasserasseln oder verschiedene Egel auch noch bei zum Teil 
erheblichen Sauerstoffdefiziten im Gewässer überleben.  

Die Bewertung der Gewässergüte berücksichtigt den jeweiligen Fließgewässertyp. 
Eine Darstellung der in Hessen vorkommenden Fließgewässertypen findet sich im 
Kapitel 1.1.1 des Bewirtschaftungsplans in Hessen (HMUELV, 2009b). Im Anhang 1 
dieses Leitfadens wird die Gewässertypologie erläutert und einige Fließgewässerty-
pen werden exemplarisch dargestellt.  

http://www.fliessgewaesserbewertung.de/�
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Da die Anwendung des Leitfadens bezüglich des Einzugsgebietes des Fließgewäs-
sers auf 1.000 km2 eingeschränkt ist (vgl. Kap. 2.3), sind für die Leitfadenbetrachtung 
lediglich die folgenden Fließgewässertypen in Hessen von Bedeutung: 

Typ 5 Grobmaterialreiche silikatische Mittelgebirgsbäche 
Typ 5.1 Feinmaterialreiche silikatische Mittelgebirgsbäche 
Typ 6 Feinmaterialreiche karbonatische Mittelgebirgsbäche 
Typ 7 Grobmaterialreiche karbonatische Mittelgebirgsbäche 
Typ 9 Silikatische fein- bis grobmaterialreiche Mittelgebirgsflüsse 
Typ 9.1  Karbonatische fein- bis grobmaterialreiche Mittelgebirgsflüsse 
Typ 19 Kleine Niederungsfließgewässer in Fluss- und Stromtälern 

Unter Berücksichtigung von typspezifischen Klassengrenzen (Fließgewässertypen) 
werden die Ergebnisse der Saprobienindices von ehemals sieben Klassen in fünf 
ökologische Zustandsklassen überführt (siehe Tabelle 6). Damit wird der Tatsache 
Rechnung getragen, dass ein bestimmter Saprobienindex in Gewässern verschiede-
nen Typs zu einer unterschiedlichen Einstufung führen kann. Vor dieser „Neuord-
nung“ zeichnete sich die Gewässergüteklasse II sowohl für einen kleinen, von turbu-
lenter Strömung geprägten Mittelgebirgsbach als auch einen langsam fließenden 
Fluss durch denselben Saprobienindex (kleiner als 2,3) aus. Seit Überführung in 
nunmehr fünf Zustandsklassen indiziert ein Saprobienindex beispielsweise von 2,2 
(Wert innerhalb des bisherigen Qualitätsziels der Güteklasse II) in einem langsam 
fließenden Niederungsfließgewässer oder in einem großen Fluss keine beeinträchti-
gende Belastung; in einem Mittelgebirgsbach mit einem hohen physikalischen Sauer-
stoffeintrag muss bei gleichem Saprobienindex hingegen von einer merklichen Belas-
tung ausgegangen werden. 

 

Tabelle 6:  Zuordnung der biologischen Gewässergüteklassen (Saprobie) 
mit gewässertypspezifischen Klassengrenzen beim Saprobienindex  

 

4.1.3  Bewertung des morphologischen Gewässerzustands 

4.1.3.1 Gewässerstruktur  

Für das Erreichen des guten ökologischen Zustandes nach WHG ist neben der biolo-
gischen Gewässergüte auch der morphologische Gewässerzustand, die Struktur ei-
nes Gewässers, wesentlich. Die Strukturausstattung eines Gewässers (Beschaffen-
heit und Struktur von Gewässersohle und Ufer) ist für die ökologische Funktionsfähig-
keit eines Gewässers entscheidend. 
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Mit der Gewässerstrukturbewertung wird der strukturelle Zustand auf der Grundlage 
eines Leitbildes für den natürlichen Zustand bezüglich der Abweichung von diesem 
Leitbild bewertet. 

In Hessen wurde flächendeckend eine Kartierung der Gewässerstruktur weitgehend 
nach der LAWA-Verfahrensempfehlung „Gewässerstrukturgütekartierung in der Bun-
desrepublik Deutschland, Verfahren für kleine und mittelgroße Fließgewässer (1995 -
1998)“ (LAWA, 1999) durchgeführt. Hierbei wurden die Gewässer in Hessen (über 
23.000 km Fließlänge) in 100 m-Abschnitten anhand der sechs Hauptkomponenten  

Laufentwicklung Sohlenstruktur 
Längsprofil Uferstruktur 
Querprofil Gewässerumfeld, 

die wiederum über 26 Einzelkomponenten beurteilt wurden (siehe auch Anhang 2), 
einer Gesamtbewertung unterzogen.  

Die Bewertung aus dem Jahr 1999 weist jedem Gewässerabschnitt eine Strukturgü-
teklasse zu, die in der Gewässerstrukturgütekarte (HMULV, 1999) in einer Farbskala 
von dunkelblau bis rot dargestellt ist (vgl. Tab. 7): 

Gewässerstruktur- 
klasse 

Farbe Bewertung 

1 dunkelblau naturnah / unverändert 
2 hellblau gering verändert 
3 dunkelgrün mäßig verändert 
4 hellgrün deutlich verändert 
5 gelb stark verändert 
6 orange sehr stark verändert 
7 rot vollständig verändert 

 schwarz Sonderfall, unbewertet 

Tabelle 7: Gewässerstrukturklasse (HMULV, 1999) 

 

4.1.3.2 Morphologische Umweltziele und Abweichungsklassen 

Das Konzept der morphologischen Umweltziele (UWZmorph) (HMUELV, 2009b) geht 
davon aus, dass je nach Gewässertyp und Fischregion eine bestimmte Mindestaus-
prägung von maßgeblichen Strukturmerkmalen (z. B. besondere Sohlenstrukturen, 
Strömungsdiversität, Längs- und Querbänke, etc.) in einem Bewertungsabschnitt vor-
handen sein muss, damit dieser für die verschiedenen gewässertypsspezifischen Or-
ganismen als „lebensraumgeeignet“ angesehen werden kann. Zur Ableitung dieser 
Ziele konnte in Hessen auf die Daten der Gewässerstrukturgütekartierung zurückge-
griffen werden. 
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Beispiel: 

Für die Forellenregion in den silikatischen Mittelgebirgsbächen mit den Leitfischarten 
Bachforelle, Mühlkoppe und Bachneunauge gelten folgende Ziele: 

 ● Tiefen – und Breitenvarianz:  sehr groß, groß oder mäßig 
und ● Strömungsdiversität:  sehr groß, groß oder mäßig  
und ● Längs- und Querbänke:  mindestens 1x auf 100 m vorhanden  
und ● besondere Sohlenstrukturen:  mindestens 2x auf 100 m vorhanden  

  oder mindestens große Substratvielfalt  
und ● natürliches Sohlensubstrat 

 

Das Umweltziel, der gute ökologische Zustand, wird im Mittel dann erreicht, wenn 
mindestens 35% der Gewässerabschnitte in einem Wasserkörper hochwertige 
Strukturen aufweisen (HMUELV, 2009b, Kap. 5.1.3.1). Es wird daher davon ausge-
gangen, dass es ausreichend ist, wenn in 35% der Gewässerabschnitte die mor-
phologischen Umweltziele erreicht werden. Hierbei sollen die hochwertigen Gewäs-
serabschnitte möglichst gleichmäßig im Gewässer verteilt sein, so dass sie jeweils als 
sog. Trittsteinhabitate den Gewässerorganismen zur Verfügung stehen. 

Um die vorliegenden Gewässerstrukturgüteinformationen bezüglich der morphologi-
schen Umweltziele gezielt bewerten zu können, wurde das Konzept der „Abwei-
chungsklassen“ zur Lokalisierung von defizitären Gewässerstrecken entwickelt. 
Über die „Abweichungsklassen“ wird beschrieben, in welchem Ausmaß ein Gewäs-
serabschnitt von dem (fließgewässertypspezifischen) morphologischen Umweltziel 
abweicht. 

Abweichungsklasse Zustand Farbe 
Abweichung vom  

Mindestzielzustand (UWZmorph) 

5 sehr gut blau deutlich positive Abweichung 

4 gut grün Keine oder leicht positive Abweichung 

3 mäßig gelb geringe negative Abweichung 

2 unbefriedigend orange stärker negative Abweichung 

1 schlecht rot sehr starke negative Abweichung 

Tabelle 8: Abweichungsklassen: Definition, Grenzen und Farbzuweisung  
in Analogie zu den biologischen Gewässergüteklassen  
(aus: HMUELV, 2009b, Kap. 5.1.3.1; modifiziert) 

 

4.1.3.3 Wanderhindernisse 

Wanderhindernissen als ein Merkmal der Gewässerstruktur kommt eine besondere 
Bedeutung zu, da die Durchgängigkeit eines Gewässersystems eine wichtige Vor-
aussetzung für die Ausbildung gewässertypspezifischer Lebensgemeinschaften in 
den einzelnen Gewässerabschnitten ist. Querbauwerke unterschiedlichster Konstruk-
tion und Funktion unterbrechen oft die Durchgängigkeit eines Gewässers, indem sie 
für aquatische Organismen (Fische und auch Makrozoobenthos) eine unüberwindba-
re Wander- und damit Ausbreitungsbarriere darstellen. Zu derartigen Wanderhinder-
nissen zählen klassische Wehre, aber auch Abstürze, Verrohrungen, Durchlässe, 
Massivsohlenabschnitte, Sohlengleiten usw. 
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Im Jahr 2007 wurden in sämtlichen WRRL-relevanten Gewässern Hessens die die 
Durchgängigkeit beeinträchtigenden Querbauwerke erfasst und in einer Datenbank 
„Wanderhindernisse“ eingepflegt. Insgesamt wurden hessenweit über 19.000 Wan-
derhindernisse kartiert und auch bezüglich der Aufwärts- und Abwärtspassierbarkeit 
für kleine und große Fische sowie Makrozoobenthos differenziert bewertet. 

 

4.2 Datenbestand 

4.2.1 GIS-Anwendungen 

Das Land Hessen stellt zum Gewässerschutz umfangreiche Daten in IT-Fachanwen-
dungen auf der Basis von Geoinformationssystemen (GIS-Anwendungen) zur Verfü-
gung. In diesem Zusammenhang sind zu nennen:  

I. Hessisches Karteninformationssystem  
zur Umsetzung der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL-Viewer) 

II.  Gewässerstrukturgüte-Informationssystem (GESIS) 

In den Kapiteln 4.2.2 bis 4.2.4 werden zur Vereinfachung konkrete Hinweise zum Auf-
finden bestimmter Daten gegeben. 

 

4.2.1.1 WRRL-Viewer 

Viele relevante Daten zur Gewässergüte, zur Gewässerstruktur und zum ökologi-
schen Zustand einschließlich der Ergebnisse durchgeführter Monitoringprogramme 
nach dem WHG und der OGewV sind im Hessischen Karteninformationssystem 
(WRRL-Viewer) unter der Internetadresse:  

http://wrrl.hessen.de/viewer.htm                 ersichtlich.  

Im WRRL-Viewer sind folgende Arten von Daten zu unterscheiden:  

● Geo-Fachdaten mit Bezug zur WRRL 
Die Rechte an diesen Daten liegen beim HLUG bzw. HMUELV, bei den Regie-
rungspräsidien und dem Landesbetrieb Hessen-Forst.  

● Geo-Basisdaten (z.B. topographische Karten oder Luftbilder) dienen zur Orien-
tierung und Übersicht.  
Die Rechte an diesen Daten liegen beim Hessischen Landesamt für Bodenma-
nagement und Geoinformation (HLBG).  

Unter folgender Adresse ist eine ausführliche Anleitung zum Umgang mit dem WRRL-
Viewer (HMUELV; 2009c) im Internet eingestellt: 

http://www.flussgebiete.hessen.de 

 

http://wrrl.hessen.de/viewer.�
http://www.flussgebiete.hessen.de/�
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Abb. 8: Eröffnungsseite des WRRL-Viewers 

 

Hinweis:  Im WRRL-Viewer sind hauptsächlich Daten zu Gewässerabschnitten mit  
Einzugsgebieten von mehr als 10 km2 enthalten.  

 Daten zu Gewässerabschnitten mit Einzugsgebieten unterhalb von 10 km2 
sind vor Ort zu erheben (vgl. Kap. 4.3), soweit die erforderlichen Daten  
aktuell nicht anderweitig bereits vorliegen. 

 

4.2.1.2 Gewässerstrukturgüte-Informationssystem (GESIS) 

Im Rahmen der landesweiten Gewässerstrukturgütekartierung (1995 – 1998) wurde 
die morphologische Beschaffenheit der hessischen Fließgewässer (über 23.000 km) 
in Abschnitten von ca. 100 m anhand von 26 Einzelparametern erfasst und bewertet.  

Um diesen Datenpool einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen und allen In-
teressierten benutzerfreundlich zur Verfügung zu stellen, wurde das Gewässerstruk-
turgüte-Informationssystem (GESIS) 1998/1999 entwickelt und im Jahr 2000 zur Ver-
fügung gestellt. Die detailliert erhobenen Ergebnisse der Strukturgütekartierung sind 
über das GESIS zugänglich unter:  

http://www.gesis.hessen.de/. 

Auswahl  
bestimmter Themen 

http://www.gesis.hessen.de/�
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Weitergehende Informationen zur Strukturgütekartierung, die GESIS zugrunde liegt, 
ist unter www.hmuelv.hessen.de 

 Umwelt   Gewässerschutz    Bäche, Flüsse, Seen  
    Gewässerstrukturgüte 

   Erläuterungsbericht sowie 
   Kartieranleitung 

erhältlich.  

4.2.2. Datenbestand zum ökologischen Zustand 

Im WRRL-Viewer ist zum einen der ökologische Zustand in den einzelnen Untersu-
chungsbereichen des Gewässers und für die einzelnen biologischen Qualitätskompo-
nenten dargestellt (siehe hierzu auch Abb. 11). Zum anderen ist aber auch der ökolo-
gische Zustand des gesamten Wasserkörpers dargestellt. 
 1

 

Abb. 9:  Darstellung der Vorgehensweise zur Ermittlung des ökologischen  
Zustands eines Wasserkörpers 

Unter dem Thema „Oberirdische Gewässer (OG)“ mit dem Menüpunkt 
 „Übersicht“ 

 „Wasserkörperflächen“ 
ist die Bewertung des ökologischen Zustands in einem neuen Fenster ersichtlich. 

Wie in der Abb. 9 dargestellt, sind dazu 

(1) die „Wasserkörperflächen“ zu aktivieren (Häkchen und Punkt setzen) 

(2) die Schaltfläche („Blitz“) anzuklicken und 
(3) mit der linken Maustaste auf die Wasserkörperfläche zu klicken. 

3
11

      Wasserkörperfläche 

2

http://www.hmuelv.hessen.de/�
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Es erscheint dann ein neues Fenster, welches im ersten Registerblatt den sogenann-
ten „Steckbrief“ des jeweils aktivierten Oberflächenwasserkörpers (siehe nachste-
hende Abb. 10) aufzeigt. 

 

 

 

Abb. 10:  Ausschnitt aus dem im WRRL-Viewer für jeden Wasserkörper 
 dargestellten Steckbrief  

 

Die Bewertung der biologischen Komponenten für den gesamten OWK ist ebenso er-
sichtlich, wenn im WRRL-Viewer folgende Häkchen gesetzt werden (vgl. Abb. 11): 

 Thema „Oberirdische Gewässer“ 
 „Bewirtschaftungsplan“ 

 „Bewertung ökologischer Zustand“ 
- Makrozoobenthos 
- Fische 
- Kieselalgen 
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Abb. 11: Angaben zu Gesamtbewertung der biologischen Komponenten  
im WRRL-Viewer 

Der in vier Quadranten unterteilte Kreis gibt durch die Farbgebung seiner Quadranten 
die Bewertung für die biologischen Komponenten im OWK wieder: 

        

Der in der Abb. 11 dargestellten OWK wird bezüg-
lich des Makrozoobenthos und der Kieselalgen als 
unbefriedigend bewertet. Für die Fische liegt keine 
Bewertung vor (der obere linke Quadrant ist farblich 
nicht unterlegt). Dieselben Informationen lassen 
sich der Tabelle in der Abb. 11 entnehmen, wenn 
eine der biologischen Komponenten aktiviert (Häk-
chen und Punkt setzen) und der Kreis mit der linken 
Maustaste angeklickt wird.   

Es erscheinen die Angaben zur  Zustandsklasse WK Fische 
  Zustandsklasse WK Makrozoobenthos und  
  Zustandsklasse WK Kieselalgen 

 

Weitere Stammdaten zum Oberflächenwasserkörper wie die Angabe zum Fließge-
wässertyp, zur Abflussklasse (Spannbreite zum MNQ am tiefsten Punkt des OWK), 
zur Größenklasse des Einzugsgebietes des gesamten OWK etc. können ebenfalls 
dem WRRL-Viewer entnommen werden und sind in der nachfolgenden Abb. 12 dar-
gestellt. 
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Abb. 12: Auffinden grundlegender Daten (Stammdaten) im WRRL-Viewer 

 

4.2.3 Datenbestand zur Gewässergüte 

Bei den im WRRL-Viewer enthaltenen Gewässergütedaten handelt es sich um eine 
Zusammenstellung von Untersuchungsergebnissen seit 1999. Es sind daher die Un-
tersuchungsergebnisse der zuletzt erstellten Gewässergütekarte Hessens aus dem 
Jahr 1999 ebenso enthalten wie die Monitoring-Ergebnisse nach der WRRL bzw. der 
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OGewV seit dem Jahr 2005. Darüber hinaus sind Untersuchungsergebnisse zur 
Saprobie aus dem Jahr 2009 enthalten (vgl. HLUG, 2010a und 2010b).  

In dem im Jahre 2009 veröffentlichten Maßnahmenprogramm zur Umsetzung der 
WRRL in Hessen (HMUELV, 2009a) sind Angaben zur biologischen Gewässergüte 
(Saprobie) der einzelnen Gewässerabschnitte enthalten (vgl. dort: Anhang 3-1: Er-
gebnistabelle Maßnahmenprogramm Oberflächengewässer). Da die Gewässerunter-
suchungen nach WRRL fortgeschrieben werden und Untersuchungen auch nach Er-
stellung des Maßnahmenprogramms durchgeführt wurden, können sich im WRRL-
Viewer Abweichungen gegenüber den Angaben im Maßnahmenprogramm ergeben.  

Die Ergebnisse der Messungen im Rahmen des Monitorings werden laufend fortge-
schrieben, und der Viewer wird in regelmäßigen Abständen aktualisiert. Dennoch ist 
die Aktualität der Daten im Hinblick auf ihre Aussagekraft und Belastbarkeit hin zu 
überprüfen. Auskunft über die Aktualität der Daten gibt der WRRL-Viewer (Siehe Er-
läuterung zur Abb. 14).  

Im WRRL-Viewer können je nach Auswahl der Themen verschiedene biologische Pa-
rameter dargestellt werden. In der Abb. 13 ist die Lage der Messstellen für Makro-
zoobenthos (MZB) dargestellt. Die Gewässergüte (Saprobie) ist ein Teilaspekt der 
Gesamtbewertung des MZB und ist in Anlehnung an die der jeweiligen Zustandsklas-
se zugeordneten Farbgebung (vgl. Tab. 6) als Einfärbung des Gewässerverlaufs dar-
gestellt. Die Einfärbung erfolgt jeweils bis zur nächsten Messstelle (Messstellen von 
1999 sind nicht dargestellt, wurden aber bei der Bewertung berücksichtigt). 

 

Abb. 13: Darstellung der Lage der Messstellen für Makrozoobenthos (MZB)  
im WRRL-Viewer (HMUELV, 2009c) 

Unter dem Thema „Oberirdische Gewässer (OG)“ mit dem Menüpunkt  
  „Monitoring“    „Ökologische Messstellen“ 
      „Bewertung Messstellen“ 
       „Makrozoobenthos Untersuchungsbereich“  

sind die Saprobie-Ergebnisse ersichtlich. 
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…   …  

Abb. 14: Darstellung der Vorgehensweise  
zur Ermittlung vorhandener Saprobieergebnisse 

 
Wie in Abb. 14 dargestellt, ist für die Ermittlung der vorhandenen Angaben zur Sapro-
bie zunächst der Menüpunkt „Makrozoobenthos Untersuchungsbereich“ zu aktivieren 
(1), anschließend der Info-Button zu aktivieren (2) und die gesuchte Messstelle (3) 
auf der Karte anzuklicken. Im Ergebnisfenster erscheinen die Informationen zur 
Messstelle. Im dargestellten Beispiel (Abb. 14) sind die Ergebnisse für die Saprobie 
zu sehen (4). Ferner ist zu erkennen, dass die betrachtete Gewässerstelle bisher 
zweimal untersucht wurde (5). Anhand des Datums der Messungen ist auf die Aktuali-
tät der Daten zu schließen. 

Der farbige Punkt im Symbol für die beiden MZB-Messstellen (3)   (siehe 
auch Abb. 15) zeigt die Gesamtbewertung für das Makrozoobenthos an der betref-
fenden Stelle an. Der grüne Punkt zeigt „MZB: guter Zustand“ an. An der direkt unter-
halb liegenden Stelle ist der Zustand der Saprobie „gut“, aber MZB nur noch „unbe-
friedigend“ (orange: „Zustandsklasse“ 4). Dies ist insofern schlüssig, als diese Mess-

Ergebnisfenster 

5 
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stelle in einem Rückstaubereich liegt, wodurch die Lebensgemeinschaft des Makro-
zoobenthos negativ beeinflusst wird.  

             

Abb. 15: Veranschaulichung der Gesamtbewertung für das Makrozoobenthos  
einschließlich der Bewertung der Gewässergüte (Saprobie) 

 

Unter dem Thema „Oberirdische Gewässer (OG)“ mit dem Menüpunkt  
  „Monitoring“    „Ökologische Messstellen“ 
   „Bewertung Messstellen“  „Fische Untersuchungsbereich“  

ist die Bewertung des Untersuchungsbereiches hinsichtlich der Fische (Fischvor-
kommen und Artenvielfalt) ersichtlich. 

4.2.4 Datenbestand zur Gewässerstruktur 

4.2.4.1 Vorhandene Daten zur Strukturbewertung in GESIS 

Das Gewässerstrukturgüte-Informationssystem (GESIS) (vgl. Kap. 4.2.1.2) bietet ver-
schiedene Möglichkeiten der Recherche, kartographischen Visualisierung und Aus-
wertungen über die Struktur von Gewässern und Gewässerabschnitten bis hin zur 
Darstellung der Einzelparameter in Erhebungsbögen (siehe auch Anhang 2). 

Die Kartierung nach GESIS umfasst auch kleine Gewässer mit einen Einzugsgebiet 
bis 10 km2, die nicht als Oberflächenwasserkörper nach Anlage 1 OGewV gelten. 

 

Abb. 16: Daten zur Strukturbewertung in GESIS 

3

1

2
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Zur Anzeige der Strukturdaten in GESIS ist folgendes Vorgehen sinnvoll: 

 (1) Thema „Strukturgütebewertung“     „Gesamtbewertung“ 
(2) Info-Button anklicken 
(3) Gewässerabschnitt durch Anklicken auswählen 

 

Der Anwender erhält hierdurch einen Überblick über die Gesamtbewertung der Struk-
tur eines Gewässerabschnittes sowie die Bewertung der sechs Hauptkomponenten 
(siehe Abb. 17). 

Desweiteren ist der Zeitpunkt der Datenerhebung (Erfassungsdatum) angegeben, der 
Auskunft über die Aktualität der Daten gibt. Im vorliegenden Beispiel (Abb. 17) beruht 
die Bewertung der Struktur auf Daten, die bereits 1997 erhoben wurden. Inwieweit 
seit jener Zeit Maßnahmen zur Verbesserung der Struktur durchgeführt wurden, die 
eine andere Bewertung zulassen, wäre zu überprüfen. 

 

Abb. 17:  Überblick über die Gesamtbewertung der Struktur eines Gewässer-
abschnittes mit Angabe des Zeitpunktes der Datenerhebung (GESIS) 

 

1

2
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Sowohl über die Registerkarte „Details“ (Abb. 18) als auch über die Registerkarte 
„Erhebungsbogen“ (vgl. auch Anhang 2) ist die vorhandene Bewertung der Haupt-
komponenten und die Einzelbewertungen eines Gewässerabschnittes ersichtlich.  

 

Abb. 18: Einzelbewertungen unter der Registerkarte „Details“ (GESIS) 

 

Die Gewässerstruktur der einzelnen Gewässerabschnitte ist sowohl hinsichtlich der 
Gesamtbewertung als auch hinsichtlich der sechs Hauptkomponenten als Farbband 
entlang des Gewässerverlaufs ersichtlich (Abb. 16 und 19).  
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Abb. 19: Farbliche Darstellung der Bewertung der Hauptkomponente „Querprofil“ 
(GESIS) 

 

Über die Schaltfläche  lässt sich die Gesamtbewertung 
und die Einzelbewertungen der Hauptkomponenten zusätzlich als tabellarische Über-
sicht abrufen (Abb. 20).  

 

    

         

Abb. 20:    Visualisierung in der Bewertungstabelle 
                  (GESIS) 
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4.2.4.2 Vorhandene Daten zur Erreichung der morphologischen Umweltziele 
(Abweichungsklassen) 

Da in Hessen flächendeckend eine Strukturkartierung nach dem Vor-Ort-Verfahren 
vorliegt, konnte für jeden 100 m-Abschnitt geprüft werden, ob in diesen Abschnitten 
die morphologischen Umweltziele erreicht sind oder aber geringfügig bis deutlich von 
diesen abgewichen wird. 

Die Größenordnung der Abweichungen vom Mindestzielzustand der zu erreichenden 
Gewässerstruktur wird im WRRL-Viewer für jeden 100 m-Abschnitt kartographisch 
veranschaulicht (Angabe der Abweichungsklasse und Farbbänder entlang des Ge-
wässerverlaufs). Blaue oder grüne Einfärbung bedeutet demnach, dass die morpho-
logischen Umweltziele erreicht sind, während eine gelbe, orangefarbene oder rote 
Färbung strukturelle Defizite anzeigt. 

 

Abb. 21: Vorgehensweise zum Auffinden der Angabe der Abweichungsklasse 

Zur Anzeige der Umweltzielerreichung (morphologisch) und der Abweichungsklasse 
sind folgende Themen zu aktivieren: 

 (1) Thema „Oberirdische Gewässer (OG)“  
   Belastungen Struktur  
    Struktur Abweichungsklasse 
    Aktivierung des Themas durch Anklicken („Punkt“ setzen) 

(2) Info-Button anklicken  

(3) Gewässerabschnitt durch Anklicken auswählen 

(4) Angabe der Abweichungsklasse und Ergebnis der Umweltzielerreichung  

13

2

4
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In dem in Abb. 21 betrachteten Gewässerabschnitt (3) ist das Umweltziel erreicht 
(„ja“) (4). Bezogen auf das gesamte Gewässer ist es jedoch nicht erreicht, da die 
überwiegende Mehrzahl der Abschnitte mit der Farbgebung gelb bis rot (Abwei-
chungsklassen 3 bis 1) bewertet ist.  

 

4.2.4.3 Vorhandene Daten zu den Wanderhindernissen 

Zum Auffinden der vorhandenen Wanderhindernisse sind im WRRL-Viewer folgende 
Schritte erforderlich (siehe Abb. 22): 

(1) Thema „Oberirdische Gewässer (OG)“ 

 Belastungen Struktur 
  Wanderhindernisse (Häkchen bei „aufwärts“ und „abwärts“ setzen) 
 Aktivierung des Themas durch Anklicken („Punkt“ setzen) 

(2) Info-Button anklicken 

(3) Wanderhindernis durch Anklicken auswählen 

(4) Ergebnis der Bewertung der Passierbarkeit des Wanderhindernisses 

 - Gesamtpassierbarkeit:  aufwärts, abwärts 
 - Aufwärtspassierbarkeit:  große Fische, kleine Fische, Makrozoobenthos 
 - Abwärtspassierbarkeit:  große Fische, kleine Fische, Makrozoobenthos 

 

                                                

Abb. 22: Auffinden der vorhandenen Daten zu den Wanderhindernissen 

1
2

3

Scrollleiste 
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Im Ergebnisfenster ist neben der Bewertung der Gesamtpassierbarkeit aufwärts und 
abwärts der betrachteten Gewässerstelle auch eine Bewertung der Passierbarkeit für 
das Makrozoobenthos sowie für kleine und große Fische gesondert ablesbar (siehe 
Scrollleiste in Abb. 22).  

Es werden folgende Beurteilungen der Gesamtpassierbarkeit unterschieden: 

 ● passierbar 
 ● bedingt passierbar 
 ● weitgehend passierbar 
 ● unpassierbar 

 

 

Abb. 23: Themenauswahl und Werkzeug zur Darstellung der Wanderhindernisse im 
GESIS-Viewer 

Detailliertere (ggf. aktuellere) Daten zu den Wanderhindernissen sowie zugehörige 
Fotos befinden sich darüber hinaus im GESIS-Viewer (siehe Kap. 4.2.1.2; Abb. 23).  

Die Symbole für die Wanderhindernisse erscheinen im Kartenfenster, wenn die Häk-
chen unter „Themen“ bei „Wanderhindernis Fachdaten“ und der jeweiligen Faunen-
komponente (große bzw. kleine Fische, MZB oder Gesamtbewertung) gesetzt wur-
den. Dann können die weitergehenden Informationen und Fotos durch Anklicken des 
jeweiligen Wanderhindernis-Symbols mit Hilfe des Werkzeugs „Info Wanderhindernis 
anzeigen“ (i-Symbol mit Bach und Querbalken) angezeigt werden (Abb. 23).  

Es öffnet sich ein neues Fenster mit den detaillierten Informationen zum jeweiligen 
Wanderhindernis und einer Schaltfläche für den Wechsel zu den Fotos zum Wander-
hindernis (Abb. 24). 
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Abb. 24: Fenster „Info zum Wanderhindernis“ in GESIS 

4.2.4.4 Vorhandene Daten zu den Strukturmaßnahmen  
nach dem Maßnahmenprogramm nach WHG 

Bereits in das Maßnahmenprogramm aufgenommene Maßnahmen zur Verbesserung 
der Gewässerstruktur sind ebenfalls im WRRL-Viewer enthalten. In der Abb. 25 wird 
die Vorgehensweise zum Auffinden dieser Informationen veranschaulicht: 

 (1) Thema „Oberirdische Gewässer (OG)“  
   Maßnahmenprogramm 
    Strukturmaßnahmen 
     Herstellung lineare Durchgängigkeit, punktuell    oder 
     Herstellung lineare Durchgängigkeit 
     Bereitstellung von Flächen 
     Entwicklung naturnaher Gewässer 
     Ökologisch verträgliche Abflussregulierung 
     Förderung natürlicher Rückhalt 
     Maßnahmen an Bundeswasserstraßen 
   Aktivierung des gewünschten Themas durch Anklicken („Punkt“ setzen) 

(2) Info-Button anklicken 

(3) Gewässerabschnitt durch Anklicken auswählen 
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(4) Benennung der bereits vorgesehenen Maßnahmen  
im ausgewählten Gewässerabschnitt  

 (4a) Maßnahmennummer (ID) 
 (4b) Maßnahmenart 
 (4c) von der Maßnahme betroffene Gewässerabschnitte 

 

 

    
 

                          

Abb. 25: Informationen zu vorgesehenen Strukturmaßnahmen im WRRL-Viewer 
 

Die Gewässerabschnitte, in denen bereits Strukturmaßnahmen vorgesehen sind und 
die im WRRL-Viewer abgebildet werden, sind gemäß der nachstehenden Farbgebung 
für die sieben Maßnahmengruppen farblich gekennzeichnet. 

            

2 

3

4a 4b

Datenangaben 
über die 

Scrollleiste 

4c 

1
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Nähere Informationen zu den Maßnahmen in den Gewässerabschnitten sind ersicht-
lich (siehe Abb. 26), wenn  

 (5) die Schaltfläche aktiviert und 
 (6) der zu betrachtende Gewässerabschnitt erneut ausgewählt wird. 

 

 

Abb. 26: Auffinden näherer Informationen zu den Maßnahmen im Maßnahmen-
programm nach WHG 

Es öffnet sich ein neues Fenster mit dem Titel „Vorgeschlagene Maßnahmen“, dem 
über die in Abb. 25 dargestellten Informationen hinaus eine Kurzbeschreibung der 
Maßnahmen sowie weitere Angaben zum Planungszustand, zu den Akteuren und 
den beteiligten Gemeinden zu entnehmen sind. In erster Näherung ist eine Kosten-
schätzung für die Umsetzung der einzelnen Maßnahmen enthalten.  

 

5 

6
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Abb. 27: Informationen zu den vorgeschlagenen Maßnahmen im WRRL-Viewer 

 

4.3 Beurteilung des Gewässers vor Ort (Plausibilität) 

Wenn der gute ökologische Zustand auf der Grundlage des Datenbestandes (vgl. 
Kap. 4.2) erreicht ist, die Aktualität der zugrundeliegenden Daten (aufgrund des Zeit-
punkts der Datenerhebung) aber in Frage zu stellen ist, ist es erforderlich, diese Da-
ten auf ihre Plausibilität hin zu überprüfen.  

Im Regelfall sollte ein bereits erreichter guter ökologischer Zustand keine Verschlech-
terung erfahren haben. Für die Frage, ob eine wasserrechtliche Erlaubnis wie bean-
tragt erteilt werden kann, ist es unverzichtbar, vor Ort am Gewässer an repräsentati-
ven Stellen (unterhalb von Einleitestellen) in ausreichender Anzahl innerhalb des 
Nachweisraumes eine Begutachtung durchzuführen und die Aktualität der bereits 
vorhandenen Daten zu überprüfen. Mit vereinfachten Verfahren sind die ermittelten 
Gewässereigenschaften auf Plausibilität hin zu überprüfen, d. h. es ist ein Abgleich 
durchzuführen zwischen den bereits vorhandenen Daten und dem Befund vor Ort.  

Daten, die für diese Plausibilitätsüberprüfung erforderlich sind, sind zu erheben. 

Maßnahmennummer in Abb. 25 

geschätzte Kosten, die noch
 der Evaluierung unterliegen
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Hinweise zu den Untersuchungen vor Ort 

Für die Bestimmung einiger Parameter sind die in Tabelle 9 aufgeführten gerätetech-
nischen Grundausstattungen und methodischen Grundkenntnisse erforderlich. 

Parameter 
Methode 

gerätetechnische  
Ausstattung 

Bemerkungen 

Gewässerbreite  Maßband bzw. Zollstock  

Gewässertiefe (bei MNQ) Maßband bzw. Zollstock 
erforderlich zur Abschätzung des 
Nachweisraumes 

Fließgeschwindigkeit 

Driftkörper mit Zollstock und 
Stoppuhr oder Messflügel  
bzw. magnetisch-induktives 
Messgerät 

Die Anwendung von Messflügeln 
ist aufgrund geringer Wasser-
tiefen häufig nicht möglich 

Temperatur 
Thermometer oder über  
Messfühler der O2-, pH-  
oder Leitfähigkeits-Messgeräte 

 

Sauerstoffgehalt Sauerstoff-Messgerät  
pH-Wert pH-Messgerät  
Leitfähigkeit Leitfähigkeits-Messgerät  

Biologie 
Pinzette, Lupe, Surber-
Sampler oder Netz oder Sieb, 
Eimer, Weißschale 

Grundlegende Artenkenntnisse 
(Fachkenntnisse)  
zwingend erforderlich ! 

chem. Parameter 

verschließbare Plastikflaschen, 
handelsübliche Schnelltests 
zur chem. Gewässergüte-
bestimmung 

 

organoleptische Beurteilung 
zwei durchsichtige Gläser  
(mind. eines verschraubbar) 

zur Beurteilung der  
Wasserfärbung 

Tabelle 9:  Grundausstattung und erforderliche Fachkenntnisse für die Bestimmung  
einiger Gewässerparameter 

 
Hinweise zum Untersuchungszeitraum 

Um die Daten der Erhebungsbögen (Anhang 3.1, 3.3, 3.5 bis 3.7) in einem Schritt er-
heben zu können, sollte die Gewässeruntersuchung (mit Ausnahme der Messungen 
nach Kap. 4.3.2) möglichst im Frühjahr (März/April) oder im Herbst (Septem-
ber/Oktober) durchgeführt werden. Zu diesen Zeiten sind die vegetationsbezogenen 
Kriterien in der Regel gut ausgeprägt, ohne die Einsicht in das Gewässer und damit 
die Beurteilung morphologischer Merkmale zu behindern. Die Untersuchungen zur 
Gewässerstruktur sind aufgrund der besseren Sichtverhältnisse durch den geringen 
Uferbewuchs von Oktober bis April durchzuführen. 

Die Gewässererhebungen sollten bei Niedrigwasser durchgeführt werden, und Re-
genereignisse sollten mindestens 24 Stunden zurückliegen. Dies gilt insbesondere für 
die Messungen der wasserchemischen Parameter. 
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4.3.1 Untersuchung der allgemeinen Gewässerqualität 

Innerhalb des Nachweisraumes ist an repräsentativen Stellen in ausreichender An-
zahl (unterhalb von Einleitestellen) eine Begutachtung der Gewässerqualität durchzu-
führen. Es ist Folgendes zu prüfen (siehe auch Anhänge 3.1 bis 3.4): 

Verschlammung:  Sind unterhalb von Einleitestellen Schlammablagerungen 
sichtbar (vor allem in Bereichen mit geringer Fließgeschwin-
digkeit)? 

Grobstoffe: Sind unterhalb von Einleitestellen Verschmutzungen durch 
Grobstoffe (auch Hygieneartikel) sichtbar? 

Sauerstoff Ist die Unterseite von Steinen oder anderen Hartsubstraten  
im Gewässerbett: schwärzlich oder gräulich verfärbt?  

(Hinweis auf Sauerstoffmangel auf der Gewässersohle) 

Eutrophierung: Ist die Oberseite von Steinen oder anderen Hartsubstraten von 
einem grün-braunen Algenrasen überzogen  
(Moose und Wasserpflanzen sind hierbei nicht gemeint) 

Geruch / Farbe: Vergleich zu einer Trinkwasserprobe 

Im Anhang 3.3 ist ein Erhebungsbogen (VDG, 2001) enthalten, der eine vereinfachte 
Einstufung der Untersuchungsergebnisse (in fünf Bewertungsstufen von sehr gut bis 
schlecht) ermöglicht.  

Im Anhang 3.4 werden eindrucksvolle Beispiele einer schlechten Gewässergüte dar-
gestellt. 

 

4.3.2 Untersuchungen zur physikalisch-chemischen Gewässerqualität 

In Anlehnung an Anlage 3 Nr. 3.2 OGewV ist an repräsentativen Stellen in ausrei-
chender Anzahl (unterhalb von Einleitestellen) zur Plausibilisierung der vorhandenen 
Daten bzw. zur Erhebung fehlender Daten in Fließgewässern eine Bewertung der fol-
genden Komponenten durchzuführen: 

● Sauerstoffhaushalt 
● Temperaturverhältnisse 
● pH-Wert 
● Salzgehalt / Leitfähigkeit 
● Nährstoffverhältnisse 

Die Messergebnisse können lediglich einen momentanen Zustand der Wasserqualität 
wiedergeben. Eine Erhebung fehlender Daten kann nur auf der Basis von Messreihen 
erfolgen, die so ausgelegt sind, dass die ggf. kritischen Zustände erfasst werden kön-
nen. Messungen der Temperatur, des pH-Wertes und des Sauerstoffgehaltes sind 
nur aussagekräftig, wenn diese in Schönwetterperioden im Sommer kontinuierlich 
über einen längeren Zeitraum durchgeführt werden.  

Der Salzgehalt und der Versauerungszustand werden im Regelfall nicht durch nieder-
schlagsbedingte Abwassereinleitungen nachteilig beeinflusst. Saure oder salzhaltige 
Abwässer z. B. aus Kur-, Gewerbe- oder Industriebetrieben sind gesondert zu be-
trachten (vgl. auch Kap. 2.1 und 2.2).  
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Im Anhang 3.5 (in Anlehnung an VDG, 2001) dieses Leitfadens ist eine Tabelle zur 
Einstufung der Messergebnisse physikalisch/chemischer Parameter enthalten. Diese 
Tabelle wurde weitgehend dem Leitfaden 2004 (HMULV, 2004a; dort VDG, 2001) 
entnommen, im Hinblick auf Anlage 6 OGewV sowie die von der LAWA entwickelten 
Orientierungswerte (LAWA, 2007) jedoch vor allem in den Bewertungsstufen 1 und 2 
(„sehr gut“ und „gut“) modifiziert.  

In der Anlage 6 OGewV werden hinsichtlich allgemeiner physikalisch-chemischer 
Qualitätskomponenten Anforderungen an den sehr guten ökologischen Zustand und 
das höchste ökologische Potential von Fließgewässern gestellt. Diese Anforderungen 
sind im Anhang 3.5 in die Bewertungsstufe 1 („sehr gut“) im Hinblick auf die Parame-
ter BSB5, NH4-N und o-PO4-P eingeflossen. Für die Bewertungsstufe 2 („gut“) wurden 
die Orientierungswerte nach (LAWA, 2007) verwendet, die den Übergang vom „gu-
ten“ zum „mäßigen“ Zustand darstellen. 

 

4.3.3 Untersuchungen der biologischen Gewässerqualität (Saprobie) 

Auch bei der Verifizierung der vorhandenen Daten zur biologischen Gewässergüte 
kann ein vereinfachtes Verfahren zur Bestimmung des Saprobienindices verwendet 
werden (siehe Anhang 3.6; (VDG, 2001) modifiziert). Es ist jedoch darauf hinzuwei-
sen, dass ein nach diesem vereinfachten Verfahren erzieltes Ergebnis ggf. einen 
schlechteren Saprobienindex ausweist, als dieser nach der Methode gemäß DIN 
38410 ermittelt würde. Dies liegt daran, dass mit dem vereinfachten Verfahren ledig-
lich auf Familien- (z.B. Baetidae) bzw. Gattungsniveau (z.B. Baetis sp.) und nicht im-
mer auf Artniveau bestimmt wird.  

Im Regelfall ist eine Bestimmung der Saprobie mit dem vereinfachten Verfahren nach 
Anhang 3.6 ausreichend. Grundlage zur Anwendung dieses vereinfachten Verfahrens 
sind jedoch fundierte Artenkenntnisse, denn beim vereinfachten Verfahren wird ledig-
lich auf eine mikroskopische Präparation verzichtet (z. B. Verzicht auf die Bestim-
mung einzelner Baetis-Arten gemäß DIN 38410). Es wird besonders darauf hingewie-
sen, dass das Ergebnis nur dann als gesichert gelten kann, wenn die Summe der re-
lativen Häufigkeiten mindestens 20 beträgt (vgl. Anhang 3.6). Sofern sich deutliche 
Abweichungen zu den vorhandenen Daten ergeben, ist die Nachbestimmung des 
Saprobienindices nach dem Verfahren der DIN 38410 (z. B. einschließlich der Be-
stimmung der verschiedenen Baetis-Arten) durch Fachkundige im Rahmen der Erstel-
lung des Einleitungsantrages geboten.   

Hinweise zum vereinfachten Verfahren (Anhang 3.6) 

Um einen repräsentativen Wert für die biologische Güte zu erhalten, ist es erforder-
lich, alle wesentlichen Sohlsubstrate (Kies, Steine, Feinsubstrate, Totholz/Laub) nach 
wirbellosen Organismen abzusuchen. Die Bestimmung des Saprobienindices ergibt 
nur einen abgesicherten Wert, wenn genügend Organismen gesammelt werden, so 
dass die Häufigkeitszahl h (Abundanzwert) von mindestens 20 erreicht wird (siehe 
Erhebungsbogen im Anhang 3.6). Der untersuchte Gewässerbereich sollte nicht in 
einem Staubereich, unter einer Brücke oder unterhalb einer Verrohrung liegen.  
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Mögliche Fehleinschätzungen können entstehen, wenn 

 durch starke Regenfälle viele Tiere verdriftet wurden, 
 das Gewässer trotz guter Wasserbeschaffenheit technisch ausgebaut ist  

(z. B. durch Verrohrung), 
 nur ein Substrattyp untersucht wird, 
 nur an Ruhigwasserstellen untersucht wird oder  
 einige Arten aufgrund der Jahreszeit fehlen  

(beste Aufsammlungszeit ist von März bis Mai, spätere Untersuchungen sind 
aber möglich) 

Um eine vergleichende Bewertung der unterschiedlichen Probestellen zu erhalten, 
wird empfohlen, die Untersuchung folgendermaßen durchzuführen: 

 ● 10 Steine aufnehmen und alle Seiten nach Tieren absuchen, 

 ● 5 x im Wasserpflanzenbestand keschern, 

 ● 5 x Feinsubstrat (Kies, Sand, Schlamm) sieben, 

● 3 Totholzanschwemmungen bzw. Laubpackungen durchsuchen. 

Die Substratuntersuchungen sind an den jeweiligen Gewässertyp anzupassen. So 
wird in der Regel bei Flachlandbächen die Untersuchung an Steinen entfallen. Die 
Bestimmung der Tiere erfolgt am besten in einer mit Bachwasser (2 cm) gefüllten 
Weißschale. Gemäß dem Bestimmungsschlüssel in Anhang 3.6 werden die verschie-
denen Arten ausgezählt und der Saprobienindex der Probestelle bestimmt. 

Neben den Abwassereinleitungen kann die Ursache eines schlechten Gütezustands 
auch auf ein übermäßiges Wachstum von Algen oder Wasserpflanzen (Eutrophie-
rung) zurückzuführen sein. Insbesondere infolge von Phosphatüberschüssen im Ge-
wässer – aber auch in Rückstaubereichen größerer Gewässer - kommt es zu einem 
vermehrten Algen-/Pflanzenwachstum, d. h. zum Aufbau von organischer Substanz. 
Spätestens zum Ende der Vegetationsperiode sterben die Algen bzw. Wasserpflan-
zen ab. Es kommt hier somit erst sekundär zu einer erhöhten organischen Belastung. 
 

4.3.4 Vereinfachte morphologische Untersuchungen (Anhang 3.7) 

Eine morphologische Untersuchung des Gewässers ist an allen Einleitestellen durch-
zuführen. Hinsichtlich der Gewässerstruktur ist zu überprüfen, ob die Struktur im Ge-
wässer vor Ort mit der in GESIS ausgewiesenen Bewertung der Struktur überein-
stimmt. Hierfür ist keine detaillierte Kartierung im Sinne der Kartieranleitung (vgl. Kap. 
4.2.1.2) durchzuführen. Es sind nur vereinfachte morphologische Untersuchungen 
nach dem Anhang 3.7 erforderlich. Diese Bewertung nach dem vereinfachten Verfah-
ren ist nicht als Ersatz der in GESIS dokumentierten ortsspezifischen Kartierung zu 
verstehen, sondern als Plausibilisierung. 

Hierbei sind Renaturierungsmaßnahmen in den letzten Jahren oder Veränderungen 
des Gewässers infolge seiner Eigendynamik wie  

   - Profilaufweitungen, 
   - Verringerung der Wassertiefe bei höheren Abflüssen,  
   - Erhöhung der Rauhigkeit,  
   - Laufverlängerung, etc.,  

die sich in den GESIS-Daten noch nicht widerspiegeln, besonders zu berücksichtigen.  
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Hinweise zum vereinfachten Verfahren (Anhang 3.7) 

Mit dem vereinfachten Verfahren zur Bestimmung der Gewässerstruktur können klei-
ne Fließgewässer von 0,5 bis 10 m Breite bewertet werden. Die Bewertung der Ge-
wässer (Mittelgebirgsgewässer; Flachlandgewässer (in Hessen nur Typ 19)) erfolgt 
gemäß Anhang 3.7. Die Fotodokumentation im Anhang 3.8 soll bei der Bewertung der 
Parameter eine Hilfestellung geben.  

Der bewertete Abschnitt sollte in etwa eine Länge von 100 m aufweisen. Für die Be-
stimmung der Gesamtstruktur wird auf folgende Parameter zurückgegriffen: 

 Parameter 1: Nutzung der Aue Parameter 6: Gewässerquerschnitt 
 Parameter 2: Gewässerrandstreifen Parameter 7: Strömungsbild 
 Parameter 3: Gewässerverlauf Parameter 8: Tiefenvarianz 
 Parameter 4: Uferbewuchs Parameter 9: Gewässersohle 
 Parameter 5: Uferstruktur  

Die Bestimmung der Gesamtstruktur erfolgt über die Mittelwertbildung aus der Ein-
zelbewertung der Parameter 1 bis 9. Für die Beurteilung von morphologischen Beein-
trächtigungen durch Abwasser- bzw. Niederschlagswassereinleitungen sind die Pa-
rameter 1 (Nutzung der Aue) und 2 (Gewässerrandstreifen) nicht zu berücksichtigen. 
Die vereinfachte Einstufung in die jeweilige Strukturklasse erfolgt gemäß Tabelle 10. 

Mittelwert Gesamtbewertung Gewässerstruktur 

1,0 - 1,6  sehr gut               (I) 
1,7 - 2,4  gut                       (II) 
2,5 - 3,4  mäßig                  (III) 
3,5 - 4,4  unbefriedigend    (IV) 
4,5 - 5,0  schlecht               (V) 

Tabelle 10: Bewertung der vereinfachten morphologischen Untersuchungen 

Hinweis: Soweit sich aufgrund des Datenbestandes sowie der Beurteilung des Ge-
wässers vor Ort bereits abzeichnet, dass ein rechnerischer Nachweis er-
forderlich ist, wird empfohlen, die für die Nachweisführung erforderlichen 
Daten (nach Kap. 8) auf Grundlage der vorhandenen Daten auf Plausibili-
tät zu überprüfen und die noch fehlenden Daten (z. B. Querprofile, Wan-
derhindernisse) bei der Vor-Ort-Untersuchung gleich mit zu erheben.  

  Es sollte auch geklärt werden, ob bereits Maßnahmen zur Strukturverbes-
serung durchgeführt wurden. Bereits durchgeführte, im Datenbestand 
noch nicht verzeichnete Maßnahmen (Profilaufweitung, Verringerung der 
Wassertiefe bei höheren Abflüssen, Erhöhung der Rauhigkeit, Laufverlän-
gerung, zusätzliche Strukturmerkmale, etc.) sowie Veränderungen des 
Gewässers infolge seiner Eigendynamik können sich günstig auf das Er-
gebnis des Nachweises auswirken. 
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4.3.5 Auswertung der Ergebnisse der Erhebungen vor Ort 

Die Ergebnisse der Gewässeruntersuchung sind den vorhandenen Daten  

zum ökologischen Zustand  (Kap. 4.2.2),  
zur Gewässergüte  (Kap. 4.2.3)  und 
zur Gewässerstruktur  (Kap. 4.2.4)  

gegenüberzustellen und auf Plausibilität zu prüfen.  

Soweit die Gewässerabschnitte innerhalb des Nachweisraumes (vgl. Kap. 3) 

a) auf Grundlage der vorhandenen Daten einen sehr guten oder guten Gewäs-
serzustand nach Kap. 4.2 aufweisen und  

b) diese Daten hinsichtlich ihrer Aktualität durch Untersuchungen am Gewässer 
mindestens auf dem Niveau der Anforderungen nach Kap. 4.3.1 bis 4.3.4 bes-
tätigt werden konnten,  

ist von einem guten ökologischen Gewässerzustand auszugehen. Das weitere Vor-
gehen zur Anwendung des Leitfadens ist dem Kap. 2.3 zu entnehmen. 

 

5. Schutzbedürfnis und Wiederbesiedlungspotential  
eines Gewässers  

Arten sind nicht beliebig durch bestimmte Maßnahmen im Gewässer anzusiedeln. 
Selbst die „besten“ Maßnahmen können keine nennenswerten biologischen Wirkun-
gen entfalten, wenn die Bestände anspruchsvoller Fließgewässerarten erst einmal 
großflächig erloschen sind. Anspruchsvolle Arten stellen besondere Anforderungen 
sowohl an die stoffliche als auch an die strukturelle Situation eines Gewässers.  

Die nachfolgende Prüfung des Schutzbedürfnisses und des Wiederbesiedlungspoten-
tials des Gewässers ist für alle durch eine Abwassereinleitung betroffenen Gewäs-
serabschnitte durchzuführen. 

5.1 Prüfung des Schutzbedürfnisses eines Gewässers 

Von einem besonderen Schutzbedürfnis eines Gewässerabschnitts ist auszugehen  

a) bei hoher ökologisch-funktionaler Bedeutung für angrenzende Gewässer 
(-abschnitte): Quellbereiche, 

b) ggf. bei Temporärgewässern und Gewässern in FFH-Gebieten aufgrund ihrer 
Seltenheit und Empfindlichkeit     und  

c) bei besonderer Naturnähe hinsichtlich der Gewässergüte und der Struktur. 

Besonders schutzbedürftige Gewässer(abschnitte) sind von Abwassereinleitungen 
freizuhalten. Um ein besonderes Schutzbedürfnis der zu betrachtenden Gewässer 
bzw. Gewässerabschnitte identifizieren und damit die Strecke des einleitungsfrei zu 
haltenden Gewässerabschnittes festlegen zu können, ist eine Ortsbegehung unver-
zichtbar. 
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5.1.1 Quellbereiche 

Die Festlegung der von Abwassereinleitungen frei zu haltenden Quellbereiche erfolgt 
vereinfacht gemäß BWK-M3 (2001) [vgl. Anhang 4 dieses Leitfadens]. Dort wird eine 
einleitungsfrei zu haltende Strecke von mindestens 150 m unterhalb von Punktquellen 
genannt. Bei Quellrinnsalen mit mehreren oder diffusen Quellwasserzutrittsstellen ist 
in Abhängigkeit der Länge der Quellwasseraustritte eine Gewässerstrecke von min-
destens 150 m unterhalb des letzten Quellwasseraustritts bis zu einer Gewässerstre-
cke von mindestens 300 m von Abwassereinleitungen frei zu halten. 

Bei temporären Fließgewässern (die nicht bereits nach Kap. 5.1.2 von Einleitungen 
freizuhalten sind) beziehen sich die Streckenangaben auf die Gewässerstrecke un-
terhalb des obersten Abschnittes mit regelmäßigem Abfluss. 

Einleitungen in Bereiche oberhalb der einleitungsfrei zu haltenden Quellabschnitte (z. 
B. über offene Zuleitungsrinnen oder temporäre Gewässerstrecken) sind generell un-
zulässig, wenn die Einleitungen in die zu schützenden Bereiche einmünden. 

Vorhandene Gewässerbeeinträchtigungen können eine Ausnahme von den Kriterien 
zum Quellschutz begründen, wenn der Quellbereich über eine Strecke von mehr als 
300 m oder - bei kürzeren Quellrinnsalen - bis zum Zusammenfluss als irreversibel 
und massiv beeinträchtigt einzustufen ist.  

Dagegen sind Quellbereiche auch dann von Einleitungen freizuhalten, wenn: 

 nur die Quellen bautechnisch gefasst sind oder das Quellwasser den Fließge-
wässern auf künstliche Weise zugeführt wird, 

 tiefer liegende Gewässerabschnitte zwar als irreversibel und massiv beein-
trächtigt einzustufen sind, die Quellbereiche aber noch relativ naturnah sind 
oder 

● anthropogen in den Bachlauf verlagerte Quellbereiche vorhanden sind (z. B. 
durch Aufschüttungen, wobei hier lediglich eine Abwärtsverschiebung des von 
Einleitungen freizuhaltenden Quellbereiches erforderlich ist). 

 

5.1.2 Temporär trockenfallende Gewässer(abschnitte) 

Ob bei Temporärgewässer und Gewässern in FFH-Gebieten ein hohes Schutzbe-
dürfnis aufgrund der Seltenheit und Empfindlichkeit vorliegt, ist durch eine auf den 
Einzelfall bezogene Prüfung der örtlichen Verhältnisse zu beurteilen. 

Diese Prüfung bedingt nicht zwangsläufig eine limnologische Untersuchung. In man-
chen Fällen können bereits durch einfache Erhebungen zur Strukturgüte und zum Ab-
flussverhalten Aussagen über die ökologische Situation getroffen werden. So sollte in 
einem ersten Schritt geprüft werden, ob ein Gewässer zumindest zeitweise über ei-
nen natürlichen Abfluss verfügt. In einem zweiten Schritt sind ökomorphologische Kri-
terien zu Linienführung, Sohl- und Uferausprägung zu erheben (siehe auch dazu Kap. 
4.3.4) und zu bewerten. Im Wesentlichen ist dabei zu beurteilen, in welchem Umfang 
das Gewässer über naturnahe morphologische Strukturen verfügt. Zeigen die Erhe-
bungen bereits in dieser Phase, dass die Existenz des Wasserlaufs einzig auf seiner 
Funktion zum Ableiten des Kläranlagenablaufs und von Oberflächenwasser (Misch- 
bzw. Niederschlagswasser) beruht, kann von weiteren Untersuchungen abgesehen 
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werden. Als Vorgehensweise verbleiben in solchen Situationen in der Regel die fol-
genden Alternativen: 

 den Anlagenstandort aufzugeben,  

 nach einer Sanierung in ein ausreichend abflussstarkes Fließgewässer einzulei-
ten oder  

 bei nachweislich fehlendem ökologischen Entwicklungspotential des Gewässers 
den Wasserlauf nicht als besonders schutzbedürftiges Gewässer zu betrachten. 

 

5.1.3 Gewässer mit besonderer Naturnähe 

Von einem besonderen Schutzbedürfnis eines Gewässerabschnitts aufgrund beson-
derer Naturnähe ist auszugehen, wenn dieser nach Kap. 4.2 auf Grundlage der vor-
handenen Daten folgendermaßen eingestuft ist: 

 

ODER 

 
 

Diese nachfolgende Abbildung veranschaulicht die Vorgehensweise der Prüfung 
nochmals: 

 

Abb. 28: Verfahrensschema zur Prüfung des Schutzbedürfnisses eines Gewässers  

Falls für ein in Frage kommendes Gewässer mit nachgewiesener Gewässerstruktur-
güte 1 oder 2 oder mit der Abweichungsklasse 5 keine Daten zur Gewässergüteun-
tersuchung (siehe Kap. 4.2.3) vorliegen, ist eine Untersuchung der Saprobie gemäß 
DIN 38410 (2004) durchzuführen. 
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5.2 Ermittlung des (abiotischen) Wiederbesiedlungspotentials 

Nur naturnahe Gewässerabschnitte oder durch Renaturierungsmaßnahmen wieder 
revitalisierte Gewässerabschnitte bieten – bei sehr guter oder guter Gewässergüte - 
die Chance, dass sich hier eine lebensraumtypische Flora und Fauna einstellen wird, 
d. h. hier ist von einem hohen (Wieder-)Besiedlungspotential auszugehen. 

Die hydraulische Wirkung von Abwassereinleitungen wird nicht allein durch die inner-
halb einer bestimmten Zeit eingeleiteten Abwassermengen und die dadurch veränder-
ten Fließgeschwindigkeiten und Sohlschubspannungen in den Gewässern bedingt, 
sondern die Wirkung und damit der angerichtete Schaden im Gewässer infolge von 
Einleitungen ist ebenso von dem durch die vorhandene Gewässerstruktur bestimmten 
Wiederbesiedlungspotential abhängig.  

Die Ermittlung des Wiederbesiedlungspotentials ist erforderlich, um entscheiden zu 
können, welcher hydraulische Nachweis zu führen ist (vgl. Kap. 7.3.2). Hierfür ist das 
Wiederbesiedlungspotential abschnittsweise für jeden 100 m-Abschnitt der ge-
samten Gewässerstrecke innerhalb des Nachweisraumes zu bestimmen. Diesbe-
züglich kann auf die Gewässerstationierung im WRRL-Viewer sowie auf die 100m-
Abschnitte in der Gewässerstrukturgütekartierung (GESIS-Abschnitte) zurückgegrif-
fen werden.  

Bei der Beurteilung des Wiederbesiedlungspotentials eines 100 m-Abschnittes ist zwi-
schen einem hohen und einem nicht hohen Wiederbesiedlungspotential zu unter-
scheiden:  

Von einem hohen Wiederbesiedlungspotential ist auszugehen, wenn 

1. die Gewässergüte (Kap. 4.1.2, 4.2.3) im betrachteten 100 m-Gewässerabschnitt  

● der Zustandsklasse 1 (sehr gut) oder Zustandsklasse 2 (gut) entspricht, 

2. die morphologischen Umweltziele (Abweichungsklassen, Kap. 4.2.4.2)  
im betrachteten 100 m-Gewässerabschnitt erreicht sind  

● mit einer Abweichungsklasse 5 (deutlich positive Abweichung) oder  
● mit einer Abweichungsklasse 4 (keine bis leicht positive Abweichung) 

 und  

3. ggf. vorhandene Wanderhindernisse im betrachteten 100 m-Abschnitt sowie  
300 m oberhalb und unterhalb dieses Abschnittes sowohl aufwärts als auch  
abwärts für das Makrozoobenthos und kleine und große Fische passierbar  oder 
bedingt passierbar (Gesamtpassierbarkeit) sind.  

Verfehlt der zu betrachtende Gewässerabschnitt nur knapp die morphologischen 
Umweltziele (Abweichungsklasse 3), so kann nur dann von einem hohen Wiederbe-
siedlungspotential ausgegangen werden, wenn 1.000 m ober- und unterhalb dieses 
100 m-Abschnittes alle ggf. vorhandenen Wanderhindernisse in der Gesamtbewer-
tung passierbar oder bedingt passierbar sind (siehe Kap. 4.2.4.3). 

Die Abbildung 29 verdeutlicht diesen Zusammenhang. 
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Abb. 29: Erforderliche Gewässereigenschaften  
für ein hohes Wiederbesiedlungspotential eines 100 m-Abschnittes 

In allen anderen Fällen ist von einem nicht hohen Wiederbesiedlungspotential des 
betrachteten 100 m-Abschnittes auszugehen. 

Die vorliegende Gewässergüte, die Abweichungsklasse sowie die im Maßnahmen-
programm aufgeführten strukturellen Verbesserungsmaßnahmen sind für die Fließ-
gewässer im Hessischen Karteninformationssystem (WRRL-Viewer) ersichtlich (siehe 
Kap. 4.2.3 und 4.2.4).  

Im Anhang 6.4 wird anhand eines Beispiels die Vorgehensweise zur Beurteilung des 
Wiederbesiedlungspotentials aller 100 m-Abschnitte innerhalb eines Nachweisraumes 
sowie zur Gesamtbeurteilung des Wiederbesiedlungspotentials des Nachweisraumes 
aufgezeigt und graphisch dargestellt (vgl. Abb. A6-1 und A6-2). 

Für die Gewässer mit einer Einzugsgebietsgröße größer 10 km2 ist auch die Bewer-
tung der Wanderhindernisse hinsichtlich der Durchgängigkeit des Gewässers im 
WRRL-Viewer (siehe Kap. 4.2.4.3) ersichtlich.  

In den Gewässern mit einer Einzugsgebietsgröße kleiner 10 km2 wurde bislang keine 
Kartierung der Wanderhindernisse durchgeführt. In diesen Gewässern sind alle Bau-
werke im jeweils betrachteten 100 m-Gewässerabschnitt sowie 300 m bzw. 1000 m 
ober- und unterhalb dieses Abschnittes auf ihre Wirkung als Hindernis für die Wande-
rungen der aquatischen Fauna und damit auf das Wiederbesiedlungspotential zu prü-
fen. Hierfür ist die Kartierungs- und Bewertungsvorschrift nach Anhang 5 zu verwen-
den. Die Ergebnisse sind zu dokumentieren (einschließlich Fotodokumentation). 
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6. Modelltechnische Mindestanforderungen  
an die Nachweisführung 

6.1  Anforderungen an die Simulationsmodelle 

Zur Beurteilung der Gewässerverträglichkeit von Abwassereinleitungen der Sied-
lungsentwässerung und damit zum Erkennen ökologisch kritischer Gewässerbelas-
tungen durch Abwassereinleitungen ist in den nach Kap. 2.3 identifizierten Fällen eine 
Nachweisführung auf der Basis integrierter Modellierung der Einleitungen der Sied-
lungsentwässerung und des Gewässers erforderlich.  

Zum einen sind auf Seiten der Emissionen die Abflüsse und Schmutzfrachten aus der 
Siedlungsentwässerung (Kläranlagen, Kanalnetze mit Mischwasserentlastungsanla-
gen, Niederschlagswassereinleitungen aus Trennsystemen, von Gewerbeflächen und 
Straßenentwässerungen sowie die Abwassermengen der industriellen Direkteinleiter), 
zum anderen sind für das Gewässer unter Einbeziehung der natürlichen Einzugsge-
biete der Abfluss sowie die Güte zur Abschätzung der Immissionen zu modellieren. 

Die aus den aufgestellten Modellen ermittelten Ergebnisse sind neben der Komplexi-
tät der hinterlegten Berechnungsansätze entscheidend von der Qualität der Ein-
gangsgrößen abhängig.  

Bei der integrierten Modellierung kann auf der Grundlage zweier prinzipiell unter-
schiedlicher Ansätze gearbeitet werden:  

a) Konzept „Supermodell“ 

 Integration aller Teilgebiete der Modellierung (Schmutzfrachtsimulation für die 
Siedlungsentwässerung, Gewässerabfluss- und -gütesimulation) in einem einzi-
gen Modellsystem, bei dem die Teilsysteme auf eine gemeinsame Datenstruktur 
zugreifen können. Die Teilmodelle arbeiten auf einer einheitlichen Variablen- und 
Parametergrundlage. 

b) Konzept des „Interfaced Model“ 

 Kopplung der unterschiedlichen Modelle für die einzelnen Teilgebiete durch die 
Implementierung von Schnittstellen, die den Datenaustausch einschließlich der 
Umwandlung der Variablen und Parameter zwischen den verschiedenen Teilmo-
dellen gewährleisten. Die Umwandlung der Variablen und Parameter an die Er-
fordernisse des Teilmodells, an das die Daten zu übergeben sind, erfolgt damit 
bei der Implementierung der Schnittstellen, nicht jedoch in den Modellen selbst.  

 Bei dieser parallelen (synchronen) Kopplung sind die Module derart miteinander 
verbunden, dass in jedem Zeitschritt jedes der Teilsysteme (für diesen Zeitschritt) 
simuliert wird (HSGSim, 2008). Dabei sind synchrone Daten mit gleicher zeitlicher 
Diskretisierung auszutauschen; bei unterschiedlichen Variablensätzen der einzel-
nen Modelle sind entsprechende Konvertierungen der Parameter vorzunehmen.  

 Zur Modellkopplung kann das Open Modelling Interface (OpenMI, 2010) verwen-
det werden. 

Hinweis: Für die Modellkopplung innerhalb des Werkzeugpakets  
(TU Darmstadt/ifak, 2012) wurde OpenMI (2010) verwendet.  
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6.2 Schmutzfrachtsimulationsmodell  
zur Abbildung der Einleitungen der Siedlungsentwässerung  
(Emissionen)  

Ziel einer Schmutzfrachtsimulation eines Kanalnetzes ist es, die Entlastungskenngrö-
ßen der in ein Gewässer entlastenden Abwasseranlagen (Regenüberlaufbecken, Re-
genüberläufe, Niederschlagswassereinleitungen aus Trenngebieten, Kläranlagen) 
rechnerisch zu ermitteln. Zu diesen Entlastungskenngrößen zählen: 

● Entlastungsanzahl 
● Entlastungsdauer 
● Entlastungswassermenge 
● Entlastungsstofffrachten 
● Entlastungskonzentrationen 
● Entlastungsspitzenwerte (Maximalabflüsse) 

bezogen auf zu definierende Zeiträume (Ereignis, Monat, Jahr). 

Niederschlagswassereinleitungen von Gewerbeflächen und Straßenentwässerungen 
sowie die Abwassermengen der industriellen Direkteinleiter sind bei der Schmutz-
frachtsimulation zu berücksichtigen. Dies kann z. B. durch das Anlegen „fiktiver“ 
Trenngebiete mit entsprechenden Eingangsgrößen erfolgen. Ggf. ist eine gesonderte 
Simulation erforderlich.  

Flächendeckend liegen für die hessischen Kanalnetze Schmutzfrachtberechnungen 
vor. Vorwiegend wurden diese mit dem hydrologischen Programm SMUSI (Schmutz-
frachtsimulationsmodell) aufgestellt. Dieses Programm liegt mittlerweile in der Version 
6.1 vor und kann beim Hessischen Landesamt für Umwelt und Geologie bezogen 
werden (HLUG, 2012).  

 

Hinweis: Die Aktualität vorhandener SMUSI-Datensätze ist zu prüfen. Soweit 
diese nicht die aktuelle Ist-Situation der Abwasseranlagen, der ange-
schlossenen Einwohner, etc. abbilden, ist eine Aktualisierung erforderlich. 
Falls bisher nicht erfolgt, sind Niederschlagswassereinleitungen von Ge-
werbeflächen und Straßenentwässerungen sowie die Abwassermengen 
der industriellen Direkteinleiter ggf. gesondert zu berücksichtigen. 

Da die Qualität der Modellierung (Simulation) von Kanalnetzen zwischenzeitlich ein 
hohes Niveau erreicht hat, sind die emissionsseitigen Belastungen, die sich aus der 
Schmutzfrachtberechnung ermitteln lassen, bei der Immissionsbetrachtung unmittel-
bar zu berücksichtigen. Es muss z. B. auch möglich sein, die im Kanalnetz stattfin-
denden Translationsprozesse und die Rückstaumöglichkeiten (durch Aktivierung des 
Rückstauvolumens im Kanalnetz) abzubilden. 

Hinweis: Im Werkzeugpaket (TU Darmstadt/ifak, 2012) wurde das Modell SMUSI 
mit einem Gewässermodell (erweitert um einen Gewässergütebaustein) 
verknüpft.  
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Da die Einhaltung der Regeln der Technik für die Befreiung von der Abwasserabgabe 
nach  Nr. 3.3.2 Abs. 3 der VwV-AbwAG/HAbwAG (Hessen, 2007)  in Verbindung mit 
§ 5 HAbwAG der Wasserbehörde mit SMUSI-Datensätzen nachzuweisen ist, wird 
empfohlen, auch für die Immissionsnachweise SMUSI als Schmutzfrachtsimulations-
modell zu verwenden. 
 

Bei der Schmutzfrachtberechnung sind die Parameter BSB5, CSB, TOC, NH4-N, Pges, 
o-PO4-P und AFS zu berücksichtigen. Gegenüber den Datensätzen für den Emissi-
onsnachweis, der als Nachweis für die Abwasserabgabe (zumindest bei Verwendung 
von SMUSI) vorrangig die Einleitungen aus Mischwasserentlastungsanlagen und 
Trennsystemen (Niederschlagswasser) im Blick hat, ist für die Immissionsbetrachtung 
(zumindest bei Verwendung von SMUSI) eine Kalibrierung der Eingangsdaten erfor-
derlich. Für die Abbildung der Kläranlageneinleitung ist in den Schmutzfrachtsimulati-
onsdatensätzen für die Immissionsbetrachtung auch die Abbauleistung der Kläranla-
ge zu beschreiben (siehe Kap. 8.3.2). 
 

Bei der Schmutzfrachtberechnung sind desweiteren Bauwerke zur weitergehenden 
Mischwasserbehandlung, z. B. die Nachschaltung von Retentionsbodenfiltern oder 
Dämpfungsbecken hinter Regenüberlaufbecken zu berücksichtigen. Das Schmutz-
frachtmodell SMUSI wurde für die Durchführung des Immissionsnachweises um das 
Element „Dämpfungsbecken“ erweitert. 
 

Die bei der Schmutzfrachtberechnung zu verwendende Regenreihe hängt von dem 
zu führenden Immissionsnachweis (hydraulisch oder vereinfacht / erweitert stofflich) 
ab (siehe hierzu Kap. 7.3.3., 7.4.4.1, 7.4.5.1 und 8.3.1). 

 

6.3 Gewässerabflussmodell  
mit Abbildung der Zuflüsse aus natürlichen Einzugsgebieten 

Zusätzlich zum Kanalnetz ist das Gewässer mit den sich bildenden Gewässerabflüs-
sen über ein hydrologisches Modell abzubilden. Das Gewässermodell berechnet die 
Abflusswellen, die sich aus der Grundbelastung durch die natürlichen Einzugsgebiete 
sowie die Überlagerung mit den Einleitemengen aus der Siedlungsentwässerung im 
Gewässer ergeben. 

Vor allem niederschlagsbedingte Abwassereinleitungen, die bei entsprechenden Nie-
derschlagsereignissen stoßartig aus den Mischwasserentlastungsanlagen, den Re-
genwassernetzen der Trennsysteme, den Straßenentwässerungen, den Gewerbeflä-
chen, etc. in die Gewässer stattfinden, verändern besonders in kleinen Fließgewäs-
sern innerhalb sehr kurzer Zeit die Strömungs- und damit vielfach die Lebensbedin-
gungen vor allem des Makrozoobenthos. Eine hohe hydraulische Belastung kann zu 
einer Verdriftung von Organismen aus ihren Lebensräumen und damit zu einem Ver-
lust von Individuen (Abundanz), aber auch von Arten der Lebensgemeinschaften füh-
ren. Die Gewässersohle kann teil- bis großflächig in Bewegung geraten mit einer um-
fassenden Verfrachtung von Organismen (Katastrophendrift) (ATV, 1997). Nach dem 
HSG-Leitfaden (HSGSim, 2008) hängt von der Gewässermorphologie – sicherlich 
auch von den als naturnah anzusehenden Abflussverhältnissen – sowie von den Ent-
lastungsabflüssen ab, ob eine niederschlagsbedingte Abwassereinleitung als eine kri-
tische hydraulische Belastung anzusehen ist. In welchem Ausmaß Entlastungsereig-
nisse von der Biozönose ohne nachhaltige Beeinträchtigung verkraftet werden kön-
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nen, hängt auch vom Vorhandensein von Refugialräumen und vom Wiederbesied-
lungspotential des betreffenden Gewässerabschnittes ab (HSGSim, 2008).  

 

6.3.1 Berücksichtigung der natürlichen Einzugsgebiete 

Die Berechnung der Abflüsse aus natürlichen Einzugsgebieten mit Hilfe deterministi-
scher Modelle erfordert neben den meteorologischen Eingangsdaten eine mathema-
tisch-physikalische Beschreibung des Einzugsgebiets. Die beschreibenden Informati-
onen werden für die systemhydrologische Berechnung von Belastungsbildung, Ab-
flussbildung und Abflusskonzentration verwendet. Im Rahmen des Immissionsnach-
weises ist ein hierfür erforderliches integriertes Niederschlags-Abfluss-Modell (N-A) 
zur Ermittlung instationärer Abflüsse wünschenswert, aber nicht zwingend erforder-
lich.  

Der Ansatz, einen stationären Abfluss im Gewässer zu Beginn der niederschlagsbe-
dingten Einleitungen der Siedlungsentwässerung ins Gewässer anzunehmen und 
damit auf eine detaillierte Berechnung der Belastungs- und Abflussbildung mittels ei-
nes N-A-Modells zu verzichten, wurde in Anlehnung an den Leitfaden 2004 (HMULV, 
2004a) gewählt und erscheint fachlich vertretbar. Der in diesem Fall an jedem Nach-
weisort (vgl. Kap. 7.2) anzusetzende stationäre Gewässerabfluss hängt von dem zu 
führenden Nachweis (hydraulisch oder stofflich) ab und wird in den Kap. 7.3.1 bzw. 
7.4.1 näher ausgeführt.  

Wenn für die natürlichen Einzugsgebiete Abflussganglinien (z. B. aus Messreihen 
oder bereits erstellten N-A-Modellen) vorliegen, sollten diese verwendet werden.  

Hinweis:  Bei Verwendung des Werkzeugpakets (TU Darmstadt/ifak, 2012) ist ein 
Einlesen von Zeitreihen zum Abflussgeschehen nicht möglich.  

6.3.2 Berücksichtigung des Transport- und Retentionsverhaltens 
 des Gewässers 

Zur sachgerechten Berücksichtigung des Transport- und Retentionsverhaltens der 
Fließstrecke des Gewässers ist das zu betrachtende Gewässer in eine Reihe von 
Gewässerabschnitten (Gerinneabschnitten) zu gliedern, für die jeweils repräsentative 
Querprofile zu ermitteln sind.  

Die Berechnung des Abflusstransports in offenen Gerinnen kann durch die Angabe 
eines Querprofils mit automatischer Berechnung der Kennlinie (A = f(h) und Q = f(h)) 
unter Verwendung der Abflussbeziehung nach Manning-Strickler erfolgen. Soweit aus 
aktuell durchgeführten Abflussberechnungen Kennlinien bereits bekannt sind, können 
auch diese verwendet werden. Auf der Basis dieser Kennlinien ist eine Volumen-
Abfluss-Beziehung zu ermitteln, die mittels linearer Speicherberechnung (z. B. Ost-
rowski, 1992) für die Abflussberechnung zu verwenden ist. 

Es muss möglich sein, Verzweigungen innerhalb des Gewässerlaufs sowie Zusam-
menführungen von Gewässerarmen modelltechnisch abzubilden. Verzweigungen 
sind zumindest über eine Abflussaufteilung, besser jedoch über eine Wasserstands-
Abfluss-Beziehung oder eine Querschnitts-Abfluss-Beziehung (Kennlinien) abzubil-
den. Ziel soll es sein, auch z. B. Flutmulden abbilden zu können.  

Ebenso sind Rückstaubereiche im Gewässer im Modell abzubilden. 



Leitfaden:  Anforderungsprofil für die Beurteilung der Gewässerverträglichkeit  79 
   

 

  
Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Stand: 10/2012) 

Hinweis:  Mittels des Werkzeugpakets (TU Darmstadt/ifak, 2012) lassen sich 
Rückstaubereiche über eine Kennlinie modellieren, die den Zusammen-
hang zwischen mittlerer Wassertiefe, mittlerer durchflossener Quer-
schnittsfläche und Abfluss erfasst. Für die modelltechnische Abbildung 
von Rückstaubereichen im Werkzeugpaket muss der vom Rückstau be-
einflusste Gewässerabschnitt (Gerinneelement) eine Mindestlänge um-
fassen, die einer Fließzeit von mindestens 1 min. entspricht. Ferner las-
sen sich die im betroffenen Gewässerabschnitt erfolgenden Stoffumsätze 
sowie die in diesem Bereich verminderte Wiederbelüftung modellieren.  

 

6.4 Gewässergütemodell zur Abbildung stofflicher Prozesse  
 im Gewässer 

Die in der Realität auftretenden komplexen Wechselwirkungen zwischen dynami-
schen Einleitungen sowie den zeitveränderlichen Eigenschaften des an der Einleite-
stelle vorliegenden Gewässerabflusses als auch die komplexen biochemischen Um-
wandlungsprozesse im Gewässer konnten mit dem Leitfaden (HMULV, 2004a) noch 
nicht berücksichtigt werden. Im vorzulegenden Immissionsnachweis nach dem Leitfa-
den (HMULV, 2004a) wurden die aus den Abwassereinleitungen resultierenden stoff-
lichen Belastungen im Gewässer im Wesentlichen durch Mischungsrechnungen der 
Konzentrationen der Einleitungen und der im Gewässer angenommenen Konzentrati-
onen ermittelt, ohne die Transport- und Retentionsprozesse im Gewässer abzubilden.  

Zukünftig ist es erforderlich, die stofflichen Belastungen durch die Einbindung eines 
dynamischen Gewässergütemodells zu ermitteln. Ein solches Modell muss es erlau-
ben,  

● Stofftransportprozesse 

● Stoffabbau- und Umwandlungsprozesse 

zu berücksichtigen, wobei bei bestimmten Prozessen eine dynamische Berechnung, 
d. h. eine Ermittlung der Größen in Abhängigkeit vom aktuellen Abflussgeschehen zu 
erfolgen hat. Dies betrifft z. B. die Ermittlung der Wiederbelüftungsrate sowie den pH-
Wert und damit die Ammoniakstickstoffkonzentration im Gewässer (siehe Kap. 6.4.2). 

Da die Gewässergüte von einer Reihe von Eingangsgrößen beeinflusst wird, ist be-
sondere Sorgfalt auf die Qualität dieser Eingangsgrößen zu legen.  

 

6.4.1 Abbildung von Stofftransportprozessen 

Bei der Modellierung des Verhaltens der Stoffe im Gewässer spielen neben den Um-
wandlungs- und Abbauprozessen die Transportvorgänge eine maßgebliche Rolle. 

Herkömmliche Ansätze zur Stoffmodellierung in Gewässern basieren im Allgemeinen 
auf der Modellierung der Stoffumsätze in (konzeptionellen) vollständig durchmischten 
Rührreaktoren. Beim Transport entlang der Rührreaktoren unterliegen die Inhaltsstof-
fe der sog. Numerischen Dispersion (einer Dispersion, die als Effekt der mathemati-
schen Modellierung in den Ergebnissen zu beobachten ist, jedoch in der Realität nicht 
auftritt). Um diese unerwünschten Nebeneffekte der Modellierung auszuschließen, 
soll bei der Modellierung der Ansatz nach Lagrange Berücksichtigung finden (vgl. 
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auch Muschalla, 2006). In diesem Ansatz werden Stoffe nicht innerhalb von Rührre-
aktoren modelliert, sondern im Rahmen von sich im Wasser bewegenden Wasserpa-
keten betrachtet.  

    

Abb. 30: Darstellung von Wasserpaketen nach dem Ansatz Lagrange  
(Schütze et al., 2010) 

Der Stofftransport durch Advektion, Dispersion (Turbulenz) und Diffusion lässt sich 
dadurch beschreiben, dass sich ein Gewässerabschnitt als eine Kaskade vieler voll 
durchmischter Reaktoren darstellen lässt, die – da nicht freistehend – wie eine Kette 
aneinandergereihter Wasserpakete mit der Welle „schwimmen“. Diese Vorgehens-
weise einer sehr feinen Unterteilung eines jeden Gewässerabschnittes in sehr viele 
Wasserpakete erlaubt eine von numerischen Dispersionseffekten freie Modellierung 
und mildert Effekte von Einleitungen nicht fälschlicherweise (durch numerische Dis-
persionseffekte) ab. Literaturstudien und Vergleiche mit realen Daten (Richter, 1993) 
zeigten, dass sich durch numerische Dispersion erhebliche Fehler einschleichen kön-
nen (vgl. ifak, 2008), die es zu vermeiden gilt. 

 

6.4.2 Abbildung von Abbau- und Umwandlungsprozessen 

Mit einem Gewässergütemodell müssen sich die wichtigsten Prozesse und Parameter 
abbilden lassen, die für die Simulation von gelöstem Sauerstoff und von Ammonium 
in Fließgewässern erforderlich sind.  

6.4.2.1 Stoffliche Parameter 

Sauerstoff 

Die Sauerstoffkonzentration ist für die Beurteilung der Wasserqualität eines Gewäs-
sers eine der wichtigsten Kenngrößen. Geringe Sauerstoffkonzentrationen haben ei-
nen direkten Einfluss auf die Fischpopulation, aber auch das Makrozoobenthos ist auf 
eine ausreichende Sauerstoffversorgung im Gewässer angewiesen. Im Hinblick dar-
auf, welche Sauerstoffkonzentrationen in den Gewässern vorhanden sein sollen, wel-
che nicht – nicht einmal kurzzeitig – unterschritten werden dürfen, wobei wiederum 
zwischen den verschiedenen Fließgewässertypen aufgrund des unterschiedlichen 
Anspruchs der entsprechenden Lebensgemeinschaften zu unterscheiden ist, sind 
Vorgaben in der EG-Fischgewässer-Richtlinie (EG, 2006) sowie in der Rahmenkon-
zeption Monitoring (LAWA, 2007) enthalten.  
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Da hinsichtlich der Sauerstoffkonzentration vielfältige Abhängigkeiten von anderen 
Größen und Teilprozessen und dadurch wiederum Einflüsse auf andere Prozesse be-
stehen, steigt die Komplexität der Modellierung der Sauerstoffkonzentration nach dem 
HSG-Leitfaden (HSGSim, 2008) mit den zu berücksichtigenden Prozessen des Stick-
stoff- und Phosphorkreislaufes, der Eutrophierung im Gewässer, der Wassertempera-
tur, dem pH-Wert, der Wiederbelüftung, der Sonneneinstrahlung, etc. stark an.  

 

Stickstoff 

Stickstoffverbindungen haben vor allem im Zusammenhang mit  

● der Sauerstoffzehrung bei der Umsetzung von Ammonium zu Nitrit und weiter 
zum Nitrat (Nitrifikation), 

● der Fischtoxizität von Nitrit und Ammoniak (NH3) und 

● der Eutrophierung durch einen erhöhten Gesamtstickstoffeintrag 

einen relevanten Einfluss auf die Gewässer. Wenngleich der Eintrag von Stickstoff zu 
einem großen Teil aus diffusen Quellen stammt (v. a. durch Düngung in der Landwirt-
schaft), kann die punktuelle Einleitung von stickstoffhaltigem Abwasser lokal eine kri-
tische Belastung darstellen.  

Organischer Stickstoff: Der organische Stickstoff (Norg) ist überwiegend an Fest-
stoffe gebunden. Im Kanalnetz werden die Norg-Verbindungen durch Hydrolyse bei 
längerer Fließzeit zum Teil bereits zu Ammoniumstickstoff umgewandelt (HSGSim, 
2008). Durch die Entlastung von Mischwasser bei Niederschlagsereignissen ist je-
doch auch mit einem Eintrag von organischem Stickstoff in die Gewässer zu rech-
nen.  

Ammonium / Ammoniak:  Ammonium (NH4) entsteht beim Abbau organischen 
Stickstoffs (Ammonifikation). In Abhängigkeit von pH-Wert und Temperatur disso-
ziiert Ammonium zu Ammoniak, das fischgiftig wirkt.  

Nitrit:  Nitrit (NO2) entsteht als Zwischenprodukt der mikrobiellen Nitrifikation von 
Ammonium zu Nitrat. Nach der Fischgewässer-Richtlinie (EG, 2006) wird als 
Richtwert für Salmonidengewässer ein Wert von ≤ 0,01 mg/l NO2, für Cypriniden-
gewässer von ≤ 0,03 mg/l NO2 angegeben. Die Toxizität von Nitrit hängt nach 
(HSGSim, 2008) im Wesentlichen von den vorhandenen Chlorid- und Sauerstoff-
konzentrationen ab. Nitrit reduziert die Sauerstoffaufnahmefähigkeit im Blut. Nied-
rige Sauerstoffkonzentrationen im Gewässer verstärken die schädliche Wirkung 
des Nitrits. Erhöhte Chloridkonzentrationen erschweren die Nitritaufnahme bei Fi-
schen, reduzieren diesbezüglich die Giftigkeit von Nitrit, stellen jedoch anderweitig 
ein Problem dar.  

Nitrat:  Nitrat (NO3) absorbiert relativ schlecht am Bodenmaterial, so dass es häufig 
ins Grundwasser gelangt oder oberflächlich ausgewaschen wird (HSGSim, 2008). 
Von hohen Nitratkonzentrationen im Ablauf von Kläranlagen ist dann auszugehen, 
wenn keine Denitrifikation (Umwandlung zu elementarem Stickstoff) betrieben 
wird. 
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Phosphor 

Phosphorverbindungen stammen hauptsächlich aus abgeschwemmten Düngemitteln 
und aus dem kommunalen Abwasser. Der Gehalt an Phosphorverbindungen hat im 
Zusammenhang mit der Eutrophierung einen bedeutsamen Einfluss auf die Gewäs-
ser.  

Das Element Phosphor kommt in der Natur vorrangig in der vollständig oxidierten 
Form als Phosphat (PO4

3-) vor; darüber hinaus auch als organisch gebundenes 
Phosphat und Polyphosphat. Der größte Teil des Phosphors im Abwasser ist anorga-
nisch und gelöst und besteht in erster Linie aus Ortho-Phosphat (HnPO4

n-3) und Poly-
phosphaten. Nur ein geringer Teil besteht aus kolloidal gelösten organischen Phos-
phorverbindungen (Bever et al., 1990). Zwischen den Gehalten an Gesamtphosphor 
(Pges) und Ortho-Phosphat-Phosphor ist daher zu unterscheiden. Das Verhältnis liegt 
etwa bei 0,7 : 1 (o-PO4-P : Pges). Bei erhöhten Ortho-Phosphat-Konzentrationen (nach 
(LAWA, 2007) wird ein Orientierungswert von 0,07 mg/l o-PO4-P angegeben) sind 
ökologische Defizite im Gewässer nicht auszuschließen. Im Hessischen Maßnah-
menprogramm (HMUELV, 2009a) sind Maßnahmen zur Verminderung der Phosphor-
emissionen aus kommunalen Kläranlagen vorgesehen. Hierzu wurde eine entspre-
chende Arbeitshilfe erstellt (HMUELV, 2011).   

 

Abfiltrierbare Stoffe 

Es ist bekannt, dass sich abfiltrierbare Stoffe aufgrund ihrer akkumulierenden sowie 
sedimentierenden und das Lückensystem der Gewässersohle (Interstitial) zusetzen-
den Wirkung (Verschlammung) negativ auf die Lebensgemeinschaften, vor allem das 
Makrozoobenthos, auswirken. Adsorptiv gebundene Schadstoffe (z. B. Schwermetal-
le) können sich infolge der Sedimentation auf der Gewässersohle akkumulieren. Ab-
filtrierbare Stoffe verursachen darüber hinaus eine Trübung im Gewässer, die eine 
verringerte Lichteinstrahlung mit Auswirkungen auf die Sauerstoffproduktion durch 
Photosynthese zur Folge hat (HSGSim, 2008).  

 

6.4.2.2 Abzubildende Prozesse und Parameter 

Die zu betrachtenden Zielgrößen (Nachweisgrößen) des Gewässergütemodells sind  

a) das Sauerstoffdefizit (bzw. die minimale Sauerstoffkonzentration) und  

b) die Ammoniakkonzentration (aufgrund ihrer Toxizität für Fische). 

Die Phosphorkonzentration ist (zumindest als konservativer Prozess) zu berücksichti-
gen, und die Ergebnisse sind zu dokumentieren.  

Hinweis:  

Keimbelastung: 
 Da keine umfassenden Messwerte zu den aus Kläranlagen-, Misch- und Regen-

wassereinleitungen resultierenden Keimbelastungen vorliegen, erscheint eine  
Berücksichtigung dieses Parameters derzeit als nicht praktikabel. Auf einen  
entsprechenden Nachweis wurde in diesem Leitfaden verzichtet. 
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Hinweis:  

abfiltrierbare Stoffe (AFS)  
 Trotz der im Kap. 6.4.2.1 beschriebenen Problematik, die mit dem Eintrag von ab-

filtrierbaren Stoffen verbunden ist, kann auf eine Abschätzung der Belastung mit 
abfiltrierbare Stoffen (Feinsedimenten) auf der Basis eines konservativen Ansat-
zes (Mischungsrechnung) verzichtet werden, da eine sachgerechte Beurteilung 
dieses Parameters und damit aussagekräftige Ergebnisse nur unter Berücksichti-
gung von Absetzwirkungen und Aufwirbelungen im Gewässer erzielt werden kön-
nen. Ein solcher Ansatz steht derzeit nicht zur Verfügung und die hierfür erforderli-
chen Daten wären in dem erforderlichen Umfang nur mit einem erheblichen Auf-
wand zu erheben. Mangels sachgerechter und (mit vertretbarem Aufwand) leistba-
rer Abbildung derartiger, in ihrer Bedeutung nicht zu unterschätzender Prozesse 
wurde auf die Einbeziehung dieses Parameters bei den stofflichen Nachweisen 
insgesamt verzichtet. 

Im Gewässergütemodell sind für die Nachweisführung der genannten Zielgrößen fol-
gende Prozesse abzubilden: 

I. für die Ermittlung des Sauerstoffdefizits 

 a) Sauerstoffzehrung infolge punktueller Einleitungen organischen Materials  
(Abbau organischen Materials) 

 b) Sauerstoffzehrung infolge punktueller Einleitung von Ammoniumstickstoff 
(Nitrifikation) 

 c) Wiederbelüftung über die Wasseroberfläche  
(physikalischer Sauerstoffeintrag) 

 d) sauerstoffzehrende Prozesse im Sediment (Sedimentsauerstoff) 

 e) Photosynthese (zumindest vereinfacht) 

II. für die Ermittlung der Ammoniakkonzentration 

 f) Ammoniaktoxizität 

III. für die Ermittlung der Phosphorkonzentration 

 g) Abbildung zumindest als konservative Stoffgruppe (ohne Abbauprozesse) 

 

Nach (Schütze, 2011) wird die Interaktion zwischen den unterschiedlichen Stoffen 
über die verschiedenen Prozesse in der mathematischen Modellierung in der Regel 
über Differentialgleichungssysteme beschrieben. Beispielsweise reduziert der Abbau-
prozess organischen Materials den entsprechenden Stoff und vermindert gleichzeitig 
Sauerstoff; ist jedoch kein organisches Material mehr vorhanden, kommt dieser Ab-
bauprozess zum Erliegen. Je nach Anzahl und Gestalt der berücksichtigten Prozesse 
und Interaktionen fallen diese unter Umständen recht komplex aus. Ihre Lösung er-
folgt in der Regel mit numerischen Lösungsverfahren, da eine analytische Lösung 
derselben nur in stark vereinfachten Spezialfällen möglich ist. Für das Niederschrei-
ben dieser Gleichungssysteme hat es sich im Wasserwesen bewährt, eine Kurznota-
tion zu verwenden. Diese enthält sämtliche Informationen des Differenzialgleichungs-
systems und verdeutlicht die Zusammenhänge zwischen den Prozessen und Varia-
blen.  In  der  Kläranlagenmodellierung  ist  diese  Notation („Petersen-Matrix“ oder 
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„Petersen-Gujer-Matrix“) seit langem verbreitet, in der Gewässergütesimulation findet 
sie zunehmende Anwendung und hat sich nach (Schütze, 2011) in den Bereichen, in 
denen es um die Simulation biochemischer kinetischer Prozesse geht, zum Standard 
entwickelt. Beispielsweise ist das River Water Quality Model No. 1 (RWQM1) der In-
ternational Water Association (IWA) in dieser Notation niedergeschrieben (Reichert et 
al., 2001), aber auch für andere, gängige Modelle finden sich Modellbeschreibungen, 
die diese Notation verwenden.  

Hinweis:  Das im Werkzeugpaket (TU Darmstadt/ifak, 2012) verwendete Gütemo-
dell SWQM („Simple Water Quality Model“) wird mittels der Petersen-
Matrix beschrieben. 

 Soweit für die Nachweisführung nicht das Werkzeugpaket verwendet wird, 
wird empfohlen, die dem verwendeten Modell zugrunde liegenden Pro-
zesse und Parameter zur besseren Vergleichbarkeit mit dem SWQM 
ebenfalls in der Notation der „Peterson-Matrix“ zu beschreiben (vgl. auch 
Kap. 9). Näheres hierzu ist in (Henze et al., 2001) veröffentlicht.  

Ausführungen zum Gütemodell SWQM des Werkzeugpakets (Schütze, 2011) 

Die Petersen-Matrix zur Beschreibung des Gütemodells SWQM sieht wie nachfol-
gend dargestellt aus: 

 
Tab. 11: Gütemodell SWQM des Werkzeugpakets in Petersen-Matrix-Notation  

(TU Darmstadt/ifak, 2010) 

 

Abb. 31: Gütemodell SWQM des Werkzeugpakets in Petersen-Matrix-Notation 
in anderer Darstellung als in Tabelle 11  

Die nachfolgenden Ausführungen entstammen (Schütze, 2011):  

Die Spalten der Matrix (Spalten 2 bis 8 in Tab. 11) beschreiben die Stofffraktionen, 
die Zeilen die Umwandlungsprozesse. Im SWQM werden folgende Stoffe / Stofffrak-
tionen simuliert: 

 

          [1]     [2]     [3]       [4]      [5]  [6]       [7]            [8]                                             [9] 



Leitfaden:  Anforderungsprofil für die Beurteilung der Gewässerverträglichkeit  85 
   

 

  
Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Stand: 10/2012) 

 

Kürzel Stoff / Stofffraktion 
SO Gelöster Sauerstoff 
SNH Ammoniumstickstoff / Ammoniakstickstoff (NH4-N+NH3-N) 
SI gelöste, inerte CSB-Fraktion, einschließlich des nicht sedimentierten Anteils der 

partikulären inerten CSB-Fraktion (XI) 
SS gelöste abbaubare CSB-Fraktion, einschließlich des nicht sedimentierten An-

teils der abbaubaren partikulären CSB-Fraktion (XS) und XH (heterotrophe Or-
ganismen, zuweilen auch als XBH bezeichnet). 

SCON Konservative Substanz (d.h. keinerlei Abbauprozessen unterliegend) 
SALK Alkalinität (HCO3-Äquivalent) 
SIC gelöste Karbonate (inorganic carbon) [SALK+CO2] 

Tab. 12:  Stoffe des Gütemodells SWQM  (TU Darmstadt/ifak, 2010; Schütze, 2011) 

 

Die Spalten 2 bis 8 der Tab. 11 entsprechen demnach jeweils einer Fraktion, jede 
Zeile entspricht einem Prozess. Die Matrixelemente sind die stöchiometrischen Koef-
fizienten. Ein Wert von Null in Zeile i und Spalte j bedeutet, dass die Stofffraktion j 
durch den Prozess i nicht beeinflusst wird. Enthält eine Spalte lediglich Nullen, bedeu-
tet dies, dass dieser Stoff durch keinerlei Prozesse beeinflusst wird (konservativer 
Stoff). Dies ist beispielsweise für SCON im SWQM der Fall. Die Matrix gibt einen 
Überblick über die Zusammenhänge der Stoffe und der Prozesse. Die Petersen-
Matrix des SWQM besitzt also fünf Zeilen und sieben Spalten (zzgl. einer weiteren 
Spalte rechts, die die kinetischen Raten (Prozessgeschwindigkeiten) jedes Prozesses 
enthält).  

Die Prozessraten (Spalte „Rate“ in Tab. 11) enthalten zum einen auch die Terme, die 
die Abhängigkeiten der Prozessgeschwindigkeit von der Temperatur beschreiben 
(k1temp, k2temp usw.); zum anderen sind Terme enthalten, die sicherstellen, dass ein 
fortgesetzter Prozess für einen Stoff X nicht zu einer negativen Stoffkonzentration von 
X führt, sondern dass der Prozess stoppt, sobald der Stoff X nicht mehr vorhanden 
ist. In der Modellierung haben sich hierfür sog. Monodterme der Form X/(X+KX) be-
währt, die für X >> KX annähernd 1 sind (KX ist hierbei ein Parameter kleinen Wertes) 
und für X=0 den Wert 0 haben.  

 

6.4.2.3 Sauerstoffzehrung infolge des Abbaus organischen Materials 

Nach (TU Darmstadt/ifak, 2010) basieren die meisten Gewässergütemodelle, die 
Sauerstoff als eine Kerngröße beinhalten, auf dem von Streeter und Phelps (1925) 
formulierten Ansatz, der das Sauerstoffdefizit beschreibt. Die Umwandlungsprozesse 
werden hierbei als Differentialgleichung (bzw. als Differentialgleichungssysteme) be-
schrieben. Nahezu alle späteren Modelle enthalten neben diesem Term zusätzliche 
Terme, die die weiteren Prozesse beschreiben (z. B. Nitrifikation usw.). Sie unter-
scheiden sich im Wesentlichen in ihrer Komplexität und in ihren Variablensätzen. Ge-
hen traditionelle Modelle noch vom Parameter Biologischer Sauerstoffbedarf BSB 
(meist BSB5) zur Beschreibung des organischen Sauerstoffbedarfs aus, so verwen-
den neuere und aktuell in Wissenschaft und Praxis diskutierte Ansätze, auch im Hin-
blick auf die Kopplung mit anderen Subsystemen im Rahmen eines integrierten Mo-
dellierungsansatzes (vgl. z. B. Schütze, M. R. et al., 2002), den Chemischen Sauer-
stoffbedarf (CSB) als beschreibenden Parameter. Ein Beispiel hierfür ist das RWQM1 
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(Reichert et al., 2001). Auch nach dem vorliegenden Anforderungsprofil ist zur Be-
schreibung des organischen Sauerstoffbedarfs der CSB zu verwenden. Der BSB5 
sollte jedoch ergänzend mit abgebildet werden. 

Um die unterschiedlichen Eigenschaften des CSB in den verschiedenen Abwasser-
einleitungen besser berücksichtigen zu können, wird der CSB in unterschiedliche 
Fraktionen unterteilt. Im Bereich der Kläranlagenmodellierung ist eine Unterteilung in 
folgende vier Fraktionen üblich: 

● gelöste, abbaubare CSB-Fraktion 
● gelöste, inerte (nicht abbaubare) CSB-Fraktion 
● partikuläre, abbaubare CSB-Fraktion 
● partikuläre, inerte (nicht abbaubare) CSB-Fraktion 

Im Rahmen des Immissionsnachweises ist es ausreichend, den CSB in zwei Fraktio-
nen zu modellieren: 

● abbaubare CSB-Fraktion 
● inerte (nicht abbaubare) CSB-Fraktion. 

Beim Abbau organischen Materials (d. h. der abbaubaren CSB-Fraktion) wird inertes 
Material erzeugt und zu einem geringen Anteil auch Stickstoff freigesetzt. Die mit die-
sem Prozess verknüpfte Stickstofffreisetzung kann bei der integrierten Modellierung 
vernachlässigt werden.  

Bei der Ermittlung der minimalen Sauerstoffkonzentrationen in Abhängigkeit von der 
Zeit und dem Ort (Gewässerstrecke) spielt die temperaturabhängige Sauerstoffsätti-
gung eine wichtige Rolle. Welche Wassertemperatur in Abhängigkeit vom Fließge-
wässertyp für die stoffliche Nachweisführung zur Abbildung des „worst case“ anzu-
setzen ist, ist dem Kap. 7.4.2 zu entnehmen.  

Für die Ermittlung der Sauerstoffsättigung stehen mehrere Ansätze zur Verfügung. Im 
Werkzeugpaket (TU Darmstadt/ifak, 2012) wurde der Ansatz der American Public 
Health Association (APHA, 1992) gewählt: 

  

mit:  CO2,Sättigung Sauerstoffsättigungskonzentration  [mg/l] 
 CO2,Sättigung-0 Sauerstoffsättigungskonzentration ohne Berücksichtigung [mg/l] 
  der Höhe über dem Meeresspiegel und des Salzgehaltes  
 DOsatt,korr,Höhe Korrekturfaktor zur Berücksichtigung der Höhe  [ - ] 
  über dem Meeresspiegel 
 DOsatt,korr.,Salz Korrekturfaktor zur Berücksichtigung des Salzgehaltes [ - ] 

 

  

(3)

(4)

(2)
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mit  tk  =  Temp + 273,16  [K] 
 Temp Temperatur in Grad Celsius [°C] 
 tk Temperatur in Kelvin  [K] 
 msn Höhe [m ü NN] 
 sal Salzgehalt [ppt] 
 
 

Hinweis: Bei der Modellierung der Sauerstoffkonzentration im Gewässer ergibt sich 
die Schwierigkeit, dass Minimalwerte u. U. erst in deutlicher Entfernung von 
der Einleitestelle zu erwarten sind, d. h. in unterhalb gelegenen Gewässer-
abschnitten, in denen sich in der Regel zusätzliche Einflüsse (weitere Ab-
wassereinleitungen, Belastungen aus diffusen Quellen, weitere Zuflüsse, 
Einmündungen in größere Gewässer, etc,) überlagern. Im Kap. 7.2 (Nach-
weisorte) werden hierzu weitergehende Überlegungen angestellt. 

 

6.4.2.4 Sauerstoffzehrung infolge punktueller Einleitung  
von Ammoniumstickstoff (Nitrifikation) 

Die ökologische Wirkung von Ammoniak und Nitrit auf die Gewässerfauna unter-
streicht das Erfordernis der Berücksichtigung von Konzentration und Einwirkdauer in 
Gewässerabschnitten, die durch erhöhte Ammoniumkonzentrationen (z. B. durch 
Punktquellen) gefährdet sind (HSGSim, 2008).  

Im Werkzeugpaket (TU Darmstadt/ifak, 2012) wird die Nitrifikation einstufig modelliert. 
Soweit sich Nitrit z. B. im Zusammenhang mit der Fischgewässer-Richtlinie (EG, 
2006) als problematisch erwiesen hat, sollte der Nitrifikationsprozess zweistufig ab-
gebildet und zusätzlich die Chloridkonzentration in die Modellierung mit aufgenom-
men werden. Dies erfordert jedoch zusätzliche Eingangswerte (ggf. einen Datenerhe-
bungsaufwand) für die Modellierung. 

Hinweis zum Werkzeugpaket (TU Darmstadt/ifak, 2012): 
Beim Abbau von Ammonium wird Sauerstoff gezehrt. Der stöchiometrische Koeffizient („Um-
wandlungsfaktor“) YA-64/14 (siehe Tab. 11, Spalte 2, Zeile 3) hat bei dem in der Literatur (vgl. 
Gujer et al., 1999) für YA üblichen Wert von 0,24 den Wert von -4,33, wie er sich auch in an-
deren Gewässergütemodellen (vgl. z. B. Lijklema, 1996) wiederfindet. 

Der Einfluss der Nitrifikation auf die Alkalinität (leicht absinkend), die für die Ermittlung 
des Ammoniaks entscheidend ist, kann bei der Modellierung vernachlässigt werden.  

 

6.4.2.5 Wiederbelüftung 

Mit dem im Leitfaden 2004 (HMULV, 2004a) zugrunde gelegten Ansatz nach Wolf 
(1974) wurden vor allem bei niedrigen Wassertiefen (im Bereich kleiner als 0,5 m) 
vergleichsweise hohe Wiederbelüftungsraten ermittelt. Bei kleinen Wassertiefen lässt 
sich mit diesem Ansatz eine Überschätzung des physikalischen Sauerstoffeintrags in 
das Gewässer und damit möglicherweise eine Unterschätzung eines Sauerstoffdefi-
zits nicht ausschließen.  

(5)
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Die Ermittlung der Wiederbelüftung ist für die Ermittlung der Sauerstoffkonzentration  
von großer Bedeutung. Die Wiederbelüftung erfolgt über den Eintrag von atmosphäri-
schem Sauerstoff über die Wasseroberfläche und hängt in Fließgewässern haupt-
sächlich von der Fließgeschwindigkeit und der Wassertiefe ab. Es existiert eine Viel-
zahl von Ansätzen (vgl. z. B. Bowie et al., 1985), die nach dem gleichen Schema auf-
gebaut sind und im Regelfall nur für einen eng begrenzten Gültigkeitsbereich (z. B. 
bezüglich der Wassertiefe oder der Fließgeschwindigkeit) entwickelt wurden. Bei der 
Wahl des Ansatzes zur Berechnung der Wiederbelüftung wurde im Leitfaden darauf 
geachtet, dass der zu verwendende Ansatz für die überwiegende Mehrzahl der hessi-
schen Fließgewässer gültig ist. Im Regelfall ist bei dem für den Sauerstoff-Nachweis 
relevanten Abfluss (siehe Kap. 7.4.1) in den hessischen Gewässern von Wassertiefen 
h < 0,5 m und Fließgeschwindigkeiten von etwa 0,15 bis 0,75 m/s auszugehen. Ande-
re Fließgeschwindigkeiten und Wassertiefen resultieren in den kleineren Gewässern 
meist aus einer Stauregulierung des Gewässers.  

Um eine Unterschätzung eines möglichen Sauerstoffdefizits bei der Nachweisführung 
zu vermeiden, ist der sog. modifizierte Ansatz nach Wolf (ATV, 2001) zu verwenden, 
in dem die Temperaturabhängigkeit des Prozesses gemäß dem Ansatz von Churchill 
et al. (1962) beschrieben wird: 

24
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   [1/h] 

            mit k2 Wiederbelüftungsrate  [1/h] 
 T Wassertemperatur    [°C] 
 kst Manning-Strickler-Beiwert  [m1/3/s] 
 v Fließgeschwindigkeit    [m/s] 
 h  Wassertiefe  [m] 

 hkorr  =  h  für h ≥ 0,5 m [m] 

   588,05,1310  hhkorr  für h < 0,5 m [m] 

Hierbei entspricht der Faktor (Multiplikator) 1,02(T-20) dem Temperaturkoeffizienten 
nach dem Ansatz nach Churchill et. al. (1962).  

Bei der zu verwendenden Wassertiefe hkorr handelt es sich um eine Tiefenkorrektur, 
die dem Ausgleich rechnerisch überhöhter Einträge bei niedrigen Wassertiefen dient. 

Die temperaturangepasste Wiederbelüftungsrate k2 beschreibt die Austauschge-
schwindigkeit von gelöstem Sauerstoff zwischen Wasser und Luft. Das Produkt der 
Rate k2 mit der Differenz zwischen Sättigungs- und aktueller Sauerstoffkonzentration 
(Sauerstoffdefizit) ergibt die Wiederbelüftung.  

Hinweis zum Werkzeugpaket (TU Darmstadt/ifak, 2012): 

Im Gütemodell SWQM werden – im Gegensatz zu vielen anderen Gewässergütemo-
dellen – Fließgeschwindigkeit und Wassertiefe dynamisch aus der aktuellen hydrauli-
schen Berechnung (und nicht aus den vom Anwender vorzugebenden mittleren Wer-
ten [siehe Leitfaden (HMULV, 2004a)]) ermittelt.  

Der Rauhigkeitsbeiwert kst zur Beschreibung der Rauhigkeit der Gewässersohle ist 
vom Anwender vorzugeben.  

(6)
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Hinweis zum Werkzeugpaket (TU Darmstadt/ifak, 2012): 

Die Wiederbelüftung an Wehren und Abstürzen wird im Gütemodell SWQM nicht be-
rücksichtigt, da hierfür ein erheblicher Datenerhebungsaufwand zur Beschreibung der 
Wehre und Abstürze entlang der Gewässerstrecke erforderlich wäre.  

 

6.4.2.6 Sauerstoffzehrende Prozesse im Sediment 

Bei der Modellierung ist der Sedimentsauerstoffbedarf zu berücksichtigen. In Analogie 
zu anderen Gewässergütemodellen (z. B. Lijklema, 1996; QUAL2E, Bowie et al., 
1992) kann dieser in vereinfachter Form durch einen Koeffizienten in [g/m2*d] be-
schrieben werden.  

Hinweis zum Werkzeugpaket (TU Darmstadt/ifak, 2012): 

Die in Tab. 11 für den Sedimentsauerstoff angegebene Rate zeichnet sich u. a. da-
durch aus, dass infolge der Division durch die Wassertiefe h (Tab. 11: Spalte 9, Zeile 
3) ein geringerer Einfluss des Sedimentsauerstoffbedarfs auf den Sauerstoffgehalt 
der gesamten Wassersäule beschrieben wird. 

Der durch den Sedimentsauerstoffbedarf entstehende Einfluss auf den Karbonatge-
halt kann bei der Modellierung vernachlässigt werden.  

 

6.4.2.7 Photosynthese  

Der Einfluss der Photosynthese auf den Sauerstoffhaushalt eines Gewässers kann 
nur dann ausreichend abgebildet werden, wenn wichtige Prozesse wie die Licht- und 
Dunkelatmung der photosynthetisch aktiven Biomasse (z. B. Makrophyten, Algen im 
Gewässer) und damit die biogene Wiederbelüftung (chemischer Prozess) sowie die 
Temperaturverhältnisse, die Beschattung (infolge Uferbewuchs) des jeweiligen Ge-
wässerabschnittes zum jeweiligen Zeitpunkt und der Bewölkungsgrad in die Betrach-
tung eingehen. Da diese Detailinformationen im Regelfall nicht vorliegen und die 
Wechselwirkungen insgesamt sehr komplex sind, wird empfohlen, den Einfluss der 
Photosynthese über eine Photosynthese-Aktivitätsrate und die geographische Breite 
zu modellieren. Zur Berücksichtigung der geographischen Breite ist für Hessen die 
Annahme eines mittleren Breitengrades von 51 Grad ausreichend. Aus der - jahres- 
und tageszeitlich veränderlichen – Sonnenhöhe wird hierdurch eine Näherung des 
Einflusses des Tageslichtes auf die Photosynthese berücksichtigt (Schütze, 2011). 

Hinweis zum Werkzeugpaket (TU Darmstadt/ifak, 2012): 

Die in Tab. 11 für die Photosynthese angegebene Rate (Spalte 9) enthält einen  
Faktor (90-51)/(90*π), der eine Mittelung des Wertes über das Jahr zur Folge hat.  
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6.4.2.8 Ammoniaktoxizität 

Der durch den Parameter NH4-N erfasste Ammonium-Stickstoff hat eine überaus gro-
ße Bedeutung in den Gewässern, da dieser in Abhängigkeit von der Temperatur und 
dem pH-Wert als Ammoniumionen NH4

+, aber auch in seiner dissoziierten Form als 
Ammoniak NH3 auftreten kann, das für Fische akut toxisch ist (siehe Kap. 6.4.2.1).  

 

Abb. 32: Prozentuale Verteilung von Ammoniak/Ammonium in Abhängigkeit vom 
pH-Wert und von der Temperatur  
(Liechti, 2010; in Anlehnung an Emerson, 1975) 

 
Im Gewässer liegen pH-Werte üblicherweise zwischen 7 und 12. Abb. 32 zeigt die 
prozentuale Verteilung von Ammoniak/Ammonium in Abhängigkeit vom pH-Wert und 
von der Temperatur. Ab einem pH-Wert von 7,5 nimmt der Anteil des Ammoniaks ex-
ponentiell zu. Der Einfluss der Temperatur ist gerade bei pH-Werten zwischen 8 und 
11 sehr ausgeprägt.  

Der Ammoniakanteil des Ammonium-Stickstoffs kann mit dem Ansatz nach Emerson 
(1975) berechnet werden. Hierfür muss zunächst der resultierende pH-Wert im Ge-
wässer nach einer Einleitung bestimmt werden. Dies erfolgt mit dem Ansatz nach 
Jordan (1989) zur Berechnung des pH-Wertes. Es wird zunächst die Konzentration 
der gelösten Karbonate in der Entlastung und im Gewässerzufluss bestimmt. Hierfür 
sind Angaben zu pH-Wert im Gewässer vor der Einleitung (Vorbelastung) und der je-
weiligen Abwassereinleitungen erforderlich. Ausführungen zu dem anzusetzenden 
pH-Werten sind den Kap. 7.4.2 und 7.4.3 zu entnehmen. 

 

Mit: CT Konzentration der gelösten Karbonate [mmol/l] 
 Alk Alkalinität    [mmol/l] 

 

(7)
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Die Alkalinität lässt sich mit der Beziehung   

    Alk  =  2,0  *  (pH – 6,0)     

rechnerisch ermitteln. In der nachfolgenden Tabelle ist die hieraus abgeleitete Alkali-
nität für einige pH-Werte angegeben:  

 

Tab. 13: Gewässeralkalinitäten in Abhängigkeit vom pH-Wert   
(HMULV, 2004b; modifiziert) 

Anschließend wird jeweils die resultierende Alkalinität und die Konzentration der ge-
lösten Karbonate im Gewässer durch eine Mischungsrechnung ermittelt (siehe 
HMULV, 2004b; Muschalla, 2006): 

  

mit: CT,G Konzentration der gelösten Karbonate im Gewässer [mmol/l] 
 CT,V Konzentration der gelösten Karbonate vor der Einleitung [mmol/l] 
 CT,E Konzentration der gelösten Karbonate der Einleitung [mmol/l] 
 QG Abfluss Gewässer vor der Einleitung  [m3/s] 
 QE Abfluss der Einleitung   [m3/s] 

  

mit: AlkG Alkalinität im Gewässer   [mmol/l] 
 AlkV Alkalinität im Gewässer vor der Einleitung  [mmol/l] 
 AlkE Alkalinität der Einleitung   [mmol/l] 

 

Der Einfluss der Nitrifikation auf die Alkalinität (leicht absinkend), die für die Ermittlung 
des Ammoniaks bedeutsam ist, kann bei der Modellierung vernachlässigt werden 
(siehe auch Kap. 6.4.2.4).  

Aus der Alkalinität und der Konzentration der gelösten Karbonate im Gewässer lässt 
sich der pH-Wert im Gewässer berechnen: 

  

mit: pHG pH-Wert im Gewässer    [-] 

(8)

(9)

(10)

(11)
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Mit dem pH-Wert und der Temperatur im Gewässer wird die Ammoniak-Stickstoff-
Konzentration nach Emerson (1975) berechnet: 

  

mit:  

  
 [NH3-N] molare Konzentration des NH3-N  (Ammoniak-Stickstoff) 
 [NH4

+-N] molare Konzentration des NH4
+-N  (Ammonium-Stickstoff) 

 T Wassertemperatur  [°C] 

Hinweis zum Werkzeugpaket (TU Darmstadt/ifak, 2012): 

Im Gütemodell werden der Karbonatgehalt und der pH-Wert entsprechend den o. g. 
Formeln aus dem aktuellen Abflussgeschehen im Gewässer simuliert. Ebenfalls aus 
dem aktuellen Abflussgeschehen wird aus dem Summenparameter Ammoniumstick-
stoff / Ammoniakstickstoff (SNH = NH3-N + NH4-N) in Abhängigkeit von pH-Wert und 
Temperatur die Konzentration des fischgiftigen Ammoniakstickstoffs (NH3-N) ermittelt.  

 

6.4.2.9 Phosphor  

Die Konzentrationen für Pges (optional auch für o-PO4-P) im Gewässer sind zumindest 
über eine Mischungsrechnung zu ermitteln und über die Zeit in den einzelnen Ge-
wässerabschnitten auszugeben.  

 

 

7.  Fachliche Anforderungen an die Immissionsnachweise 

7.1 Überblick über die zu führenden Nachweise 

Um die Gewässerverträglichkeit von Abwassereinleitungen im Gewässer abschätzen 
zu können, ist es erforderlich, für die hydraulischen und die stofflichen Auswirkungen 
gesonderte Nachweise zu führen: 

I. Hydraulischer Nachweis (Kap. 7.3) 

 Es ist nachzuweisen, dass kritische Abflussereignisse im Gewässer infolge von 
Abwassereinleitungen in Abhängigkeit vom Wiederbesiedlungspotential der zu 
betrachtenden Gewässerstrecke nicht häufiger als ein- bzw. zweijährlich auftreten 
(Näheres vgl. Kap. 7.3.2). Der hydraulische Nachweis ist auf der Basis einer ex-
tremwertstatistischen Auswertung von Abflussganglinien durchzuführen, die aus 
langjährigen Regenreihen erzeugt werden. 

 

(12)

(13)



Leitfaden:  Anforderungsprofil für die Beurteilung der Gewässerverträglichkeit  93 
   

 

  
Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Stand: 10/2012) 

Hinweis zur Sohlschubspannung: 
Bei der ausschließlichen Begrenzung des Abflusses erfolgt keine Differenzierung 
nach dem Fließgewässertyp (feinmaterialreich, grobmaterialreich), der bei glei-
chem Abfluss aufgrund einer unterschiedlichen (natürlichen) Gewässersohle hin-
sichtlich der Bettbewegung und des Abdriftens von Kleinstlebewesen unter-
schiedlich reagiert und beeinflusst wird. Obwohl die Sohlschubspannung eine 
sinnvolle Nachweisgröße darstellt, ihre Bestimmung jedoch mit einer deutlich  
genaueren Betrachtung eines jeden Gewässerabschnittes mit dem Erfordernis 
der Erhebung weiterer engmaschiger Eingangsdaten verbunden ist, wird ein 
Sohlschubspannungsnachweis nicht gefordert. 

  

II. Stoffliche Nachweise 

Zur Abschätzung der stofflichen Auswirkungen der Abwassereinleitungen im Ge-
wässer sind folgende Nachweise zu führen: 

a) Nachweis der minimalen Sauerstoffkonzentrationen (Kap. 7.4.4.3, 7.4.5.3) 

b) Nachweis der maximalen Ammoniakstickstoffkonz. (Kap. 7.4.4.4, 7.4.5.4) 

Wie den Abb. 1 und Abb. 3 (Verfahrensschemata) zu entnehmen ist, ist es beim 
stofflichen Nachweis zulässig, für die beiden Nachweisparameter Sauerstoff und 
Ammoniakstickstoff zunächst einen vereinfachten Nachweis zu führen. Wenn die 
Nachweiswerte (Grenzwerte) des vereinfachten stofflichen Nachweises nicht ein-
gehalten werden, so dass hieraus in der Folge Maßnahmen zur Reduzierung der 
stofflichen Belastungen infolge der Abwassereinleitungen abzuleiten wären, wird 
vor der Planung derartiger Maßnahmen dringend empfohlen, den erweiterten 
Nachweis zu führen. 

Hinweis zum Gesamt-Phosphor: 

Ein Nachweis für den Parameter Gesamt-Phosphor muss nicht geführt werden. 
Die Konzentrationen für Pges im Gewässer sind jedoch zumindest über eine  
Mischungsrechnung zu ermitteln und über die Zeit in den einzelnen Gewässer-
abschnitten auszugeben!  

 

Die nachfolgende Tabelle gibt einen ersten Überblick über die Unterschiede in den 
Nachweisarten und den beiden Nachweisebenen bei den stofflichen Nachweisen:  

Nachweisart Regenreihe Nachweiswert (Grenzwert)

hydraulisch 
langjährige  
Regenreihe 

Einzelwert 
(extremwertstatistische  

Auswertung von  
Abflussganglinien) 

Sauerstoff Einzelwert 
vereinfacht 

Ammoniak 
SMUSI- 

Regenreihe Einzelwert 
Sauerstoff Neuner-Matrix 

stofflich 
erweitert 

Ammoniak 
langjährige  
Regenreihe Neuner-Matrix 

Tab. 14: Überblick über die Unterschiede in den Nachweisarten 
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7.2 Nachweisorte 

7.2.1 Nachweisorte für den hydraulischen Nachweis 

Die Nachweisorte beim hydraulischen Nachweis (Q-Nachweis) sind grundsätzlich 
immer die Einleitestellen der Abwasseranlagen. Der hydraulische Nachweis ist daher 
mindestens für jeden Gewässerabschnitt (Gerinneelement) zu führen, in den Abwas-
ser eingeleitet wird (vgl. Abb. 33: Gerinneelemente G3, G5, G7, G10 und G84).  

 

 

Abb. 33:  Schematische Darstellung der Nachweisorte für den hydraulischen  
Nachweis, den Sauerstoff- und den Ammoniakstickstoff-Nachweis  
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Zusätzlich sind hydraulische Nachweise an folgenden Stellen zu führen: 

● bei Verzweigungen im Gewässer in beiden Gewässerarmen sowie in mehreren 
Gewässerabschnitten unterhalb des Zusammenflusses, unabhängig davon, ob in 
diesen Abschnitten eine Abwassereinleitung stattfindet. (Abb. 33: G4, G6, G7) 

● im Element hinter der Einmündung eines Nebengewässers (vgl. Abb. 33: G9) 

● optional im ersten fiktiven Verlängerungsabschnitt (Kap. 7.2.2; vgl. Abb. 33: GF1) 

Aus der Abb. 33 wird ersichtlich, dass auch der Abfluss aus dem natürlichen Ein-
zugsgebiet (vgl. Kap. 7.3.1 bzw. 7.4.1) für folgende Orte zu ermitteln ist: 

 ● für jede Einleitestelle (Einzugsgebiet bis zur Einleitestelle) 
  (vgl. Abb. 33: E0, E1, E3, E4 und E6) 

 ● vor und hinter einer Verzweigung (vgl. Abb. 33: E1 und E2) 

 ● hinter der Einmündung eines Nebengewässers (vgl. Abb. 33: E5) 

 ● vor dem ersten fiktiven Verlängerungsabschnitt (vgl. Abb. 33: E7) 

Die entsprechenden Teileinzugsgebiete (in Abb. 33: AE0 bis AE7) sind den hydrauli-
schen Nachweisorten entsprechend einzuteilen und zu ermitteln (vgl. auch Kap. 8.4). 

 

Hinweis:  Bei Einleitungen in Gewässer mit nachweislich1 fehlender ökologischer 
Entwicklungsfähigkeit insbesondere in nicht ständig wasserführenden  
Gewässern (Entwässerungsgräben) sind die gewässerbezogenen Einlei-
tungsanforderungen nicht an diesen Einleitestellen zu prüfen, sondern an 
den Einleitestellen der Gräben in die ökologisch entwicklungsfähigen  
Gewässer (und diese Anforderungen - entsprechend übertragen - an den 
Einleitestellen zu stellen); dies ist bei der Modellerstellung für den rechneri-
schen Nachweis entsprechend zu berücksichtigen. Fragen des Grundwas-
serschutzes sind dabei gesondert zu klären.  

 

7.2.2 Nachweisorte für den Sauerstoff-Nachweis 

Beim Sauerstoff-Nachweis geht es darum nachzuweisen, dass die durch die Abwas-
sereinleitungen hervorgerufene Sauerstoffzehrung (Minimalkonzentrationen des Sau-
erstoffs im Gewässer) den jeweils maßgebenden Nachweiswert (Grenzwert) nicht un-
terschreitet.  

Wenn bekannt wäre, an welchem Ort im Gewässer die niedrigste O2-Konzentration 
auftritt, wäre ein Nachweis an dieser Stelle ausreichend. Da dies aufgrund zahlreicher 
Einflussfaktoren (chemische und physikalische sich zeitlich verändernde Randbedin-
gungen) sowie der Überlagerung unterschiedlicher Einleitungen etc. jedoch nicht be-
kannt ist, ist der Sauerstoff-Nachweis für alle Gewässerabschnitte innerhalb des 
Nachweisraumes zu führen. Die gesamte Gewässerstrecke unterhalb der ersten im 

                                                 

1 Mit Hilfe eines biologischen Fachgutachtens muss nachgewiesen werden, dass der von der Einlei-
tung betroffene Gewässerabschnitt nicht über eine typische Biozönose (für Temporärgewässer) verfügt 
und sich diese auch potenziell nicht entwickeln kann (Erftverband, 2005). 
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Nachweisraum zu betrachtenden Einleitestelle einer Abwasseranlage ist auf die je-
weils niedrigste Sauerstoffkonzentration hin abzuprüfen. 

Bei der Modellierung der Sauerstoffkonzentration im Gewässer zur Abschätzung des 
Minimums ergibt sich die Schwierigkeit, dass Minimalwerte meist erst in deutlicher 
Entfernung von den jeweiligen Einleitestellen zu erwarten sind, d. h. in unterhalb ge-
legenen Gewässerabschnitten, in denen sich in der Regel zusätzliche Einflüsse (wei-
tere Abwassereinleitungen, Belastungen aus diffusen Quellen, weitere Zuflüsse, Ein-
mündungen in größere Gewässer etc,) überlagern. Nicht zu vernachlässigen ist der 
Umstand, dass der Nachweisraum (vgl. Kap. 3) im Hinblick auf die sich gegenseitig 
beeinflussenden Abwassereinleitungen abzugrenzen ist. Die niedrigsten Sauerstoff-
konzentrationen, die zumindest auch aus den innerhalb des Nachweisraumes zu be-
trachtenden Abwassereinleitungen resultieren, können daher auch außerhalb des 
gemäß Kap. 3 abzugrenzenden Nachweisraumes liegen. 
 
Um die Sauerstoffminima dennoch abschätzen zu können, ist das Gewässer am En-
de des Nachweisraumes fiktiv um etwa 20 km zu verlängern. Auch in jedem der 
fiktiven Gerinneabschnitte ist ein Sauerstoff-Nachweis zu führen.  

Hinweis zum Werkzeugpaket (TU Darmstadt/ifak, 2012) 

Bei Verwendung des Werkzeugpakets wird empfohlen,  
● drei fiktive Gerinnebausteine mit einer Länge von jeweils 7,5 km sowie  
● einen vierten fiktiven Gerinnebaustein mit einer Länge von 300 m vorzusehen 
(vgl. auch schematische Abb. 34). 

Es wird von einer fiktiven Verlängerung des letzten Gewässerabschnitts vor der 
Grenze des Nachweisraums ausgegangen, ohne weitere stoffliche und hydraulische 
Belastungen sowie Änderungen der Gewässerstruktur der unterhalb gelegenen Ge-
wässerabschnitte in der Realität zu berücksichtigen. Die nachfolgende Abbildung ver-
deutlicht das Vorgehen.  

 

Abb. 34: Fiktive Verlängerung des letzten Gewässerabschnittes im Nachweisraum 
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Bei der Definition der fiktiven Gerinneabschnitte sollten die Gerinnedaten (Quer-
profil, Rauhigkeit, Gefälle) des letzten Gerinneabschnittes im Nachweisraum über-
nommen werden. Der fiktive Abschnitt soll jedoch eine erheblich größere Länge als 
der letzte reale Abschnitt aufweisen. Abweichend hiervon ist jedoch Folgendes zu 
beachten: 

a) Wenn der letzte reale Gewässerabschnitt ein Staubereich ist, so sollte der letzte 
nicht gestaute Gewässerabschnitt für die fiktive Verlängerung angesetzt werden. 

b)  Wenn unterhalb des letzten Gewässerabschnitts in dem realen Gewässerverlauf 
Staubereiche vorhanden sind, dann muss dies bei der abschließenden Bewer-
tung des rechnerischen Sauerstoff-Nachweises unbedingt berücksichtigt werden ! 

 

Erläuterung zum Ansatz der fiktiven Verlängerung 

Wenn die realen Gewässergegebenheiten unter Berücksichtigung der Veränderungen 
der Sohlenverhältnisse (Breite, Struktur, Gefälle, etc.), einmündender Nebengewäs-
ser, weiterer Abwassereinleitungen und ggf. der Einmündung in größere Gewässer in 
die Betrachtung einbezogen werden sollen, lässt sich angesichts der großen Entfer-
nungen, in denen Sauerstoffdefizite auftreten können, bei der in Hessen bestehenden 
Siedlungsstruktur keine handhabbare Abgrenzung des Nachweisraumes durchführen. 
Selbst wenn nicht der im BWK M7 (BWK, 2008) dargestellte Ansatz (Ausdehnung des 
Nachweisraumes bis zu der Gewässerstelle, an der wieder 99 % der O2-Ursprungs-
konzentration erreicht sind) verfolgt wird, sondern der Nachweisraum sich lediglich bis 
zu der Gewässerstelle mit dem zu erwartenden Sauerstoffminimum erstreckt, wäre 
die Anwendbarkeit des Leitfadens grundsätzlich in Frage zu stellen.  

Hinweis: 

Bei der Zugrundelegung einer fiktiven Gerinneverlängerung lassen sich die realen 
Sauerstoffverhältnisse im Gewässer nicht exakt abbilden. Da unter natürlichen Ver-
hältnissen bach- bzw. flussabwärts durch Verbreiterung des Gewässers mit in der 
Regel abnehmender Fließgeschwindigkeit und abnehmendem Gefälle mit einer ge-
ringeren Wiederbelüftungsrate und damit ungünstigeren Sauerstoffverhältnissen zu 
rechnen ist, kann durch die Methode einer fiktiven Verlängerung eines Gerinnes nicht 
das schlimmstenfalls zu erwartende Sauerstoffdefizit („worst case“) abgeschätzt wer-
den, denn das fiktive Gerinne weist infolge seiner Anlehnung an das Gerinneprofil des 
letzten Gewässerabschnittes im Nachweisraum hinsichtlich der Sauerstoffsituation 
meist etwas günstigere Bedingungen auf. Es kann daher nicht unbedingt von einer 
Betrachtung „auf der sicheren Seite“ ausgegangen werden. 
 
Der Ansatz, die realen Gerinnedaten (Breite, Struktur, Gefälle, etc.) zugrunde zu le-
gen, die zusätzlichen Einflüsse (weitere Abwassereinleitungen, Belastungen aus dif-
fusen Quellen, weitere Zuflüsse, Einmündungen in größere Gewässer, etc,) aber zu 
vernachlässigen, ist nicht geeignet, die realen Sauerstoffverhältnisse im Gewässer 
abzubilden, würde aber einen erheblichen Aufwand zur Erhebung der Gerinnedaten 
nach sich ziehen.  
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7.2.3 Nachweisorte für den Ammoniakstickstoff-Nachweis 

Die Nachweisorte beim Ammoniakstickstoff-Nachweis sind grundsätzlich immer die 
Einleitestellen der Abwasseranlagen. Dieser Nachweis ist daher mindestens für jeden 
Gewässerabschnitt (Gerinneelement) zu führen, in den Abwasser eingeleitet wird 
(vgl. Abb. 33: Gerinneelemente G3, G5, G7, G10 und G84).  

Zusätzlich sind Ammoniak-Nachweise an folgenden Stellen zu führen: 

● bei Verzweigungen im Gewässer in beiden Gewässerarmen sowie im Gewäs-
serabschnitt unterhalb des Zusammenflusses, unabhängig davon, ob in diesen 
Abschnitten eine Abwassereinleitung stattfindet. (vgl. Abb. 33: G4 und G6) 

● im Element hinter der Einmündung eines Nebengewässers (vgl. Abb. 33: G9) 

● optional im ersten fiktiven Verlängerungsabschnitt (Kap. 7.2.2; vgl. Abb. 33: GF1) 

Damit entsprechen die Nachweisorte für den Ammoniak-Nachweis fast genau denen 
des hydraulischen Nachweises (Unterschied: beim hydraulischen Nachweis Betrach-
tung mehrerer Gewässerabschnitte unterhalb eines Zusammenflusses).  

 

7.3 Hydraulischer Nachweis 

7.3.1 Abfluss aus den natürlichen Einzugsgebieten 

Die Nachweisgröße für den hydraulischen Nachweis ist der einleitungsbedingte Ge-
wässerabfluss. Diese Größe ist nicht zwingend über eine Langzeitsimulation nachzu-
weisen. Die Berechnung der Abflüsse aus den natürlichen Einzugsgebieten mit Hilfe 
deterministischer Modelle erfordert neben den meteorologischen Eingangsdaten eine 
mathematisch-physikalische Beschreibung des Einzugsgebietes, um die Abflussbil-
dung und Abflusskonzentration ermitteln zu können.  

Bei der Weiterentwicklung des Leitfadens 2004 (HMULV, 2004a) wurde der Schwer-
punkt nicht auf die Entwicklung eines Niederschlags-Abfluss-Modells gelegt. In An-
lehnung an den Leitfaden 2004 wird es als ausreichend angesehen, die Abflüsse aus 
den natürlichen Einzugsgebieten zum Zeitpunkt des Einsetzens eines Regenereignis-
ses im Siedlungsentwässerungsgebiet bis zur niederschlagsbedingten Änderung der 
Abwassereinleitungen (Kläranlagenablauf, Anspringen der ersten Mischwasserentlas-
tungsanlage bzw. der ersten Regenwassereinleitung) als stationär anzunehmen. In 
Fließrichtung nimmt der Abfluss im Gewässer aufgrund des zunehmenden Einzugs-
gebietes natürlich (zahlenmäßig) zu.  

Im Rahmen einer vom HMUELV im Jahre 2009 in Auftrag gegebenen Analyse kor-
respondierender Pegel- und Niederschlagsdaten (SYDRO Consult, 2010) wurde un-
tersucht, auf welchen Gewässerabfluss ein Niederschlagsereignis der Jährlichkeit 1 
mit welcher Wahrscheinlichkeit trifft. Die Untersuchung erfolgte auf der Basis von Pe-
gel- und Niederschlagsdaten des Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie 
(HLUG) und von Niederschlagsdaten des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Insge-
samt konnten 28 Datenpaare (Pegel – Niederschlagsstation) der Analyse zugrunde 
gelegt werden, wobei diese Pegel Einzugsgebiete von 6 bis 490 km2 umfassen. Im 
Jahre 2011 wurde ergänzend eine vergleichbare Untersuchung für Niederschlagser-
eignisse der Jährlichkeit 2 durchgeführt (SYDRO Consult, 2011). 
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Auf der Grundlage dieser Untersuchungen wurde festgelegt, für den hydraulischen 
Nachweis als stationären Abfluss (hydraulische Vorbelastung) QGew.,Vorb.,hydraul. 

● bei Niederschlagsereignissen der Jährlichkeit 1  

QGew.,Vorb.,hydraul. =  4 * MQ 

● bei Niederschlagsereignissen der Jährlichkeit 2 

QGew.,Vorb.,hydraul. =  5,5 * MQ 

 mit  MQ Mittelwasserabfluss [m3/s] 

anzunehmen. Auf der genannten Datengrundlage ist davon auszugehen, dass  

● ein einjährliches Niederschlagsereignis mit einer annähernd 90 %-igen Wahr-
scheinlichkeit auf einen Gewässerabfluss trifft, der kleiner als 4,0 MQ ist, und 

● ein zweijährliches Niederschlagsereignis mit einer annähernd 90 %-igen Wahr-
scheinlichkeit auf einen Gewässerabfluss trifft, der kleiner als 5,5 MQ ist. 

Hinweis: An jedem Nachweisort (Kap. 7.2) des hydraulischen Nachweises  
(vgl. Abb. 33) ist der Abfluss aus den hinzukommenden natürlichen  
Einzugsgebieten (Teileinzugsgebieten) zu berücksichtigen. 

 

Fall 1: Das Wiederbesiedlungspotential (WBP) ist innerhalb des Nachweisraumes 
insgesamt als hoch zu bewerten (siehe Kap. 7.3.2, Anhang 6.4): 

 

  Berücksichtigung der natürlichen Einzugsgebiete mit 4 * MQ  
(bzw. 4 ∆MQ als Zuwachswert) (vgl. auch Kap. 8.4).  

Fall 2: Das Wiederbesiedlungspotential (WBP) ist innerhalb des Nachweisraumes 
insgesamt als nicht hoch zu bewerten (siehe Kap. 7.3.2, Anhang 6.4): 

  Berücksichtigung der natürlichen Einzugsgebiete mit 5,5 * MQ  
 (bzw. 5,5 ∆MQ als Zuwachswert) 

 

7.3.2 Grenzwert für den zulässigen Gewässerabfluss 

Die hydraulische Wirkung von Mischwasser- und Niederschlagswassereinleitungen 
auf die Gewässerbiozönose ist nicht allein von der Fließgeschwindigkeit und der 
Sohlschubspannung (bestimmt über den Einleitungs- und Gewässerabfluss) abhän-
gig, sondern wird ebenso von der Häufigkeit und Dauer kritischer Belastungen sowie 
von der Gewässerstruktur bestimmt.  

Die Nachweisgröße der ökologisch verträglichen hydraulischen Belastung orientiert 
sich an Abflussereignissen, die geeignet sind, die fließgewässertypspezifischen Le-
bensgemeinschaften dauerhaft zu schädigen und die Gewässerstruktur durch ihre 
bettverändernde Wirkung nachteilig zu verändern. Es handelt sich hierbei um Ab-
flussereignisse, die in naturnahen Einzugsgebieten etwa zweijährlich vorkommen 
(siehe auch BWK, 2008; HMULV, 2004a). Ein solch „kritisches“ Abflussereignis lässt 
sich mit dem zweijährlichen potentiell naturnahen Hochwasserabfluss (HQ2pnat) um-
schreiben.  

(14)

(15)
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Das Ziel des hydraulischen Nachweises ist es zu ermitteln, wie häufig der kritische 
Abfluss (HQ2pnat) im Gewässer unter Berücksichtigung von Abwassereinleitungen er-
reicht wird (einleitungsbedingter Gewässerabfluss HQurban). Da die Wirkung von Ab-
flussereignissen in Abhängigkeit vom Wiederbesiedlungspotential (siehe Kap. 5.2) ei-
nes Gewässerabschnittes unterschiedlich ausfällt, wird die zulässige Häufigkeit des 
Auftretens eines Abflussereignisses mit dem Ausmaß des HQ2pnat in Abhängigkeit 
vom Wiederbesiedlungspotential der Fließstrecke innerhalb des Nachweisraumes 
(WBPNWR) unterschieden.  

Für die Beurteilung des WBPNWR ist das Wiederbesiedlungspotential eines jeden  
100 m-Gewässerabschnittes (WBPGew,i) innerhalb des Nachweisraumes nach Kap. 
5.2 zu beurteilen. Das Wiederbesiedlungspotential wird im Wesentlichen von der Ge-
wässerstruktur und der Durchgängigkeit, aber auch von der Gewässergüte bestimmt. 

Es gilt Folgendes: 

a) Wenn mindestens 35 % der Fließstrecke im Nachweisraum (d. h. mindestens  
35 % der 100 m-Abschnitte im NWR) über ein hohes Wiederbesiedlungspotential 
verfügen, ist von einem insgesamt hohen WBPNWR auszugehen.  

b) Wenn die Anforderungen an ein insgesamt hohes Wiederbesiedlungspotential 
WBPNWR im Nachweisraum nach Buchst. a) aktuell noch nicht erfüllt werden, aber 
von einer zeitnahen, mit der Wasserbehörde abgestimmten Umsetzung von 
Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässergüte und / oder Verminderung 
struktureller Defizite bereits gesichert ausgegangen werden kann, so können die-
se Maßnahmen bei der Beurteilung des Wiederbesiedlungspotentials der betref-
fenden 100 m-Gewässerabschnitte berücksichtigt werden. Auf dieser Basis ist zu 
prüfen, ob die Anforderungen an ein insgesamt hohes Wiederbesiedlungspotenti-
al WBPNWR im Nachweisraum nach Buchst. a) erfüllt werden.  

c) In allen anderen Fällen ist von einem insgesamt nicht hohen WBPNWR  
im Nachweisraum auszugehen. 

Hydraulisch ist nachzuweisen, dass der kritische Gewässerabfluss mit dem Ausmaß 
des HQ2pnat infolge der Abwassereinleitungen in Gewässern mit einem im Nachweis-
raum insgesamt hohen Wiederbesiedlungspotential (WBPNWR) nicht häufiger als ein-
mal pro Jahr (einjährlich) und in Gewässern mit einem im Nachweisraum insgesamt 
nicht hohen WBPNWR nicht häufiger als alle zwei Jahre (zweijährlich) auftritt. Für den 
einleitungsbedingten Gewässerabfluss der Jährlichkeit 1 (HQ1,urban) bzw. der Jährlich-
keit 2 (HQ2,urban) (Ist-Wert) ist somit Folgendes nachzuweisen: 

In Gewässern mit einem im Nachweisraum 

a) insgesamt hohen Wiederbesiedlungspotential gilt:  

  HQ1,urban    ≤   HQ2pnat   

b) insgesamt nicht hohen Wiederbesiedlungspotential gilt: 

  HQ2,urban    ≤   HQ2pnat   

mit 
 HQ1,urban    einjährlicher einleitungsbedingter Gewässerabfluss [m3/s] 
 HQ2,urban zweijährlicher einleitungsbedingter Gewässerabfluss [m3/s] 
 HQ2pnat  zweijährlicher potentiell naturnaher Hochwasserabfluss [m3/s] 

(16)

(17)
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7.3.3 Hydraulisches Nachweisverfahren 

Bei dem hydraulischen Nachweis ist eine hoch aufgelöste (Auflösung ∆t = 5 min), 
möglichst historische Regenreihe (mit einem Kontinuum von mindestens 10 Jahren) 
als Belastungsniederschlag für die Siedlungsgebiete anzusetzen (vgl. Kap. 8.3.1). 

Wie im Kap. 7.3.1 ausgeführt, muss der Abfluss aus den natürlichen Einzugsgebieten 
nicht unbedingt über ein Niederschlags-Abfluss-Modell ermittelt werden. Auch der 
Ansatz eines stationären Abflusses im Gewässer zum Zeitpunkt des Einsetzens des 
maßgebenden Regenereignisses bis zur niederschlagsbedingten Änderung der Ab-
wassereinleitungen (Kläranlagenablauf, Anspringen der ersten Mischwasserentlas-
tungsanlage bzw. der ersten Regenwassereinleitung) wird als ausreichend angese-
hen. In der Konsequenz dieses Ansatzes wird bei den Nachweisverfahren von einer 
Überregnung der Siedlungsgebiete ausgegangen.  

Mit einer hoch aufgelösten, möglichst historischen Regenreihe ist der Gewässerab-
fluss HQ1,urban bzw. HQ2,urban aus den resultierenden Einleitungsabflüssen dynamisch 
zu simulieren. Der Index „urban“ wird verwendet, weil hierbei der Gewässerabfluss 
nur aufgrund von Abwassereinleitungen aus Siedlungsgebieten („urbanen“ Gebieten) 
simuliert wird, für den Abfluss aus den natürlichen Einzugsgebieten aber ein stationä-
rer Wert angesetzt wird (siehe Kap. 7.3.1). 

Aus den durch Simulation generierten einleitungsbedingten Abflüssen wird der Nach-
weiswert HQ1,urban bzw. HQ2,urban (Ist-Wert) in Abhängigkeit von Wiederbesiedlungspo-
tential der gesamten Gewässerstrecke innerhalb des Nachweisraumes ermittelt und 
dem Abflussgrenzwert HQ2pnat, der nur einjährlich bzw. zweijährlich erreicht werden 
darf, gegenübergestellt (siehe Kap. 7.3.2).  

Die Ermittlung des Nachweiswertes HQ1,urban bzw. HQ2,urban (Kap. 7.3.2) für die rele-
vanten Nachweisorte erfolgt durch eine extremwertstatistische Auswertung der jewei-
ligen Abflussganglinien nach DVWK Merkblatt 251 (1999). Es wird auf Folgendes 
hingewiesen: 

I.  Erzeugung einer Partiellen Serie maximaler Abflusswerte 

a) Um die Ermittlung von HQ1,urban bzw. HQ2,urban nicht nur auf die simulierten Jahres-
höchstabflusswerte zu stützen, ist eine Partielle Serie maximaler Abflusswerte zu 
erzeugen. Aus der simulierten Zeitreihe von M Jahren wird beispielsweise eine 
Anzahl L von L = 3 * M voneinander unabhängiger maximaler Abflussereignisse 
als partielle Serie entnommen (vgl. auch BWK, 2008). Diese Abflussereignisse 
sind auf Unabhängigkeit, Homogenität und das Vorhandensein von Ausreißern 
(DVWK 251/1999) zu prüfen.  

b) Alternativ hierzu kann die Partielle Serie noch während des Simulationsvorgangs 
durch Auswertung der bei der Simulation generierten Abflusswerte erzeugt werden 
(Erzeugung der Partiellen Serie „on-the-fly“; TU Darmstadt/ifak, 2010). Hierfür ist 
es erforderlich, einen Schwellenwert festzulegen, der der Ereignisabgrenzung 
dient bzw. definiert, welche Abflussereignisse in die weitere Betrachtung (Häufig-
keitsauswertung) eingehen. Es ist darauf zu achten, dass bei der Erzeugung einer 
Partiellen Serie mittels eines Schwellenwertes die ausgewählten maximalen Ab-
flusswerte unabhängig voneinander sind (siehe DWVK 251/1999). 
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Festlegung des Schwellenwertes 

Da nach Kap. 7.3.1 mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden kann, 
dass zum Zeitpunkt des Einsetzens niederschlagsbedingter Abwassereinleitungen bei 
Regenereignissen  

● der Jährlichkeit 1 im Gewässer ein Abfluss von nicht mehr als 4,0 * MQ  und 

● der Jährlichkeit 2 im Gewässer ein Abfluss von nicht mehr als 5,5 * MQ 

vorherrscht, sollte der Schwellenwert zur Erzeugung einer Partiellen Serie als  
Trockenwetterabfluss folgendermaßen festgelegt werden: 

In Gewässern mit einem im Nachweisraum 

a) insgesamt hohen Wiederbesiedlungspotential (siehe Kap. 7.3.2) 

 Schwellenwert  =  4,0 * MQ  +  QT,Einleitungen  + ∑QT,Oberlieger 

b) insgesamt nicht hohen Wiederbesiedlungspotential (siehe Kap. 7.3.2) 

  Schwellenwert  =  5,5 * MQ  +  QT,Einleitungen  + ∑QT,Oberlieger 

 
mit MQ Mittelwasserabfluss im Gewässer am Nachweisort  

 QT,Einleitungen   Trockenwetterabfluss einer Kläranlage 
  (Berücksichtigung ab Einleitestelle dieser Kläranlage) 

 ∑QT,Oberlieger Trockenwetterabfluss oberhalb liegender Kläranlagen  
im Nachweisraum 

 

Die Höhe des Schwellenwertes ist entscheidend für die Auswahl der auszuwertenden 
Hochwasserereignisse wie die Abb. 35 veranschaulicht.  

      

Abb. 35: Prinzip der Auswahl der auswertbaren Hochwasserereignisse  
in Abhängigkeit des Schwellenwertes 

Der Schwellenwert ist für jeden Nachweisort des hydraulischen Nachweises  
(siehe Kap. 7.2.1) festzulegen. 

 

(18)

(19)
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Abb. 36: Erzeugung einer Partiellen Serie mittels Festlegung eines Schwellenwertes 
(TU Darmstadt, 2008) 

 

II. Ermittlung der Wiederkehrintervalle der maximalen Abflusswerte  
der Partiellen Serie 

Die ausgewählten maximalen Abflusswerte sind nach abnehmender Größe anzuord-
nen.  

     

Abb. 37: Anordnung der Abflusswerte der Partiellen Serie  
abnehmend nach der Größe 

Die Ermittlung der HQ-Werte auf Basis der Häufigkeiten einer Partiellen Serie ist ge-
mäß DVWK 251 (1999) dann zulässig, wenn es sich um kleine Wiederkehrintervalle 
handelt. Dies ist bei der Durchführung eines Immissionsnachweises im Zusammen-
hang mit der Beurteilung der Gewässerverträglichkeit von Abwassereinleitungen der 
Fall.  

Die aus der Partiellen Serie ermittelten Wiederkehrintervalle beziehen sich zunächst 
auf den Stichprobenumfang L und müssen für jahresbezogene Aussagen (Simulati-
onszeitraum M Jahre) mit dem Faktor M/L korrigiert werden.  



104 Leitfaden:  Anforderungsprofil für die Beurteilung der Gewässerverträglichkeit 
   

 

  
Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Stand: 10/2012) 

Die rechnerische Zuordnung der Wiederkehrintervalle zu den ausgewählten Abfluss-
werten erfolgt für das Wiederkehrintervall T gemäß nachfolgender Gleichung (vgl. 
DVWK, 1999 sowie Sartor, 2008): 

  

mit: T Wiederkehrintervall eines Abflusswerts  [a]  

 M Anzahl der simulierten Jahre  [-] 

  L Anzahl der Abflusswerte (Anzahl der Werte in der Stichprobe) [-] 

 k Ordnungszahl der Stichprobenwerte  [-] 
  (in der absteigend angeordneten Reihe)  
  k = 1 größter Wert der Stichprobe 
  k = L  kleinster Wert der Stichprobe 
 
Das Wiederkehrintervall ist für jeden ausgewählten Abflusswert einzeln zu ermitteln.  

 

III. Ermittlung von HQ1,urban bzw. HQ2,urban  
durch Interpolation der ermittelten Wiederkehrintervalle 

Nach Ermittlung der einzelnen Wiederkehrintervalle für die vorliegenden Abflusswerte 
der Partiellen Serie ist in Gewässern mit einem im Nachweisraum 

● insgesamt hohen Wiederbesiedlungspotential 
 für das Wiederkehrintervall T = 1 der Abflusswert für HQ1urban,  

● insgesamt nicht hohen Wiederbesiedlungspotential 
 für das Wiederkehrintervall T = 2 der Abflusswert für HQ2urban  

durch Interpolation zwischen den beiden Abflusswerten zu ermitteln, deren Wieder-
kehrintervall unmittelbar unterhalb und oberhalb des Intervalls 1 bzw. 2 liegen. In der 
Abb. 38 wird die Vorgehensweise zur Ermittlung des HQ1,urban graphisch dargestellt. 

Nach dem BWK M7 (BWK, 2008) wird empfohlen, die Interpolation mittels einer linea-
ren Regression im halblogarithmischen Maßstab vorzunehmen. Soweit von einer 
halblogarithmischen Verteilungsfunktion der Wiederkehrintervalle ausgegangen wer-
den kann, können die Abflusswerte über den natürlichen Logarithmus der Wieder-
kehrintervalle aufgetragen und durch lineare Regression der sich im Regelfall als Ge-
rade darstellbaren Verteilungsfunktion der L Wertepaare (Qi; ln(Ti)) ausgewertet wer-
den. Es lässt sich eine Regressionsgerade in der Form Q = a * ln(T) + b ermitteln. Der 
Wert für HQ1,urban bzw. HQ2,urban lässt sich mit dem Wiederkehrintervall T = 1 bzw. 2 
rechnerisch ermitteln. 

(20)
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Erzeugung einer Partiellen Serie  
(mittels Schwellenwert) 

 

Darstellung einiger weniger  
ausgewählter maximaler Abflusswerte 

 

Anordnung nach abnehmender Größe 

 

Anordnung aller ausgewählten maximalen  
Abflusswerte nach abnehmender Größe und  
Ermittlung der einzelnen Wiederkehrintervalle 

 

Ermittlung von HQ1,urban  durch Interpolation 

 
Abb. 38: Vorgehen zur Ermittlung von HQ1,urban 

 



106 Leitfaden:  Anforderungsprofil für die Beurteilung der Gewässerverträglichkeit 
   

 

  
Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Stand: 10/2012) 

7.4 Stoffliche Nachweise 

Zur Abschätzung der stofflichen Auswirkungen der Abwassereinleitungen im Gewäs-
ser sind folgende Nachweise zu führen: 

a) Nachweis der minimalen Sauerstoffkonzentrationen (Kap. 7.4.4.3,  7.4.5.3) 

b) Nachweis der maximalen Ammoniakstickstoff-Konz. (Kap. 7.4.4.4,  7.4.5.4) 

 

7.4.1 Abfluss aus den natürlichen Einzugsgebieten 

Anders als beim hydraulischen Nachweis ist bei den stofflichen Nachweisen ein Ge-
wässerabfluss zugrunde zu legen, der es erlaubt, die minimal (Sauerstoffkonzentrati-
on) bzw. maximal (Ammoniakkonzentration) auftretenden Stoffkonzentrationen im 
Gewässer mit hoher Wahrscheinlichkeit auf der sicheren Seite abzuschätzen. Hierfür 
ist ein niedriger Abfluss im Gewässer anzusetzen, so dass die stofflichen Prozesse 
„konzentriert“ ablaufen und die Abwassereinleitungen aufgrund ihrer stofflichen In-
haltsstoffe und Frachten die größten Auswirkungen auf das Gewässer haben.  

Auf der Grundlage der im Kap. 7.3.1 kurz dargestellten Untersuchungen (SYDRO 
Consult, 2010 und 2011) wurde festgelegt, für die stofflichen Nachweise als stationä-
ren Abfluss (Vorbelastung) QGew.,Vorb.,stoffl.  folgende Werte anzusetzen:  

 

Wenn der Wert für MNQ  

 gesichert ermittelt vorliegt:  QGew.,Vorb.,stoffl.  =  MNQ  (21) 

                          ansonsten:  QGew.,Vorb.,stoffl.  =  0,1  *  MQ  (22) 
 

Nach (SYDRO Consult, 2010) kann davon ausgegangen werden, dass ein einjährli-
ches Niederschlagsereignis mit einer etwa 95 %-igen Wahrscheinlichkeit auf einen 
Gewässerabfluss trifft, der größer als MNQ ist. Für die stofflichen Nachweise ist der 
Ansatz des MNQ damit zu 95 % auf der sicheren Seite.  

Hinweis: An jedem Nachweisort des Ammoniakstickstoff-Nachweises (Kap. 7.2.3) 
ist sowohl für den Ammoniakstickstoff-Nachweis als auch für den Sauer-
stoff-Nachweis der Abfluss aus den hinzukommenden natürlichen Ein-
zugsgebieten (Teileinzugsgebieten) mit MNQ bzw. 0,1 * MQ   
(als Zuwachswerte:  ∆MNQ  bzw.  0,1 * ∆MQ)  zu berücksichtigen.  

 

7.4.2 Gewässervorbelastung 

Wie im Kap. 4.1.1 ausgeführt, dient als Maßstab für die Bewertung des ökologischen 
Zustands immer der Referenzzustand des jeweiligen Fließgewässertyps (siehe Kap. 
1.1.1 des Bewirtschaftungsplans (HMUELV, 2009b) und Anhang 1). Die anhand der 
biologischen Qualitätskomponenten klassifizierte sehr gute Zustandsklasse entspricht 
dabei vollständig oder weitgehend vollständig den natürlichen Bedingungen. Das Be-
wirtschaftungsziel für die biologischen Komponenten ist der gute ökologische Zu-
stand, bei dem die Zusammensetzung und Häufigkeit der Arten nur geringfügig vom 
jeweiligen gewässertypspezifischen Referenzzustand abweicht. 
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Den allgemeinen physikalisch-chemischen Komponenten kommt eine unterstützende 
Bedeutung bei der Bewertung des ökologischen Zustandes/Potentials zu. Sie dienen 
vor allem der Ergänzung und Unterstützung der Interpretation der Ergebnisse für die 
biologischen Qualitätskomponenten.  

In der Rahmenkonzeption Monitoring (LAWA, 2007) wurden Hintergrund- und Orien-
tierungswerte für physikalisch-chemische Komponenten entwickelt, die für die anzu-
nehmenden Gewässervorbelastungen wesentlich sind. Die Hintergrundwerte haben 
Eingang gefunden in die Anlage 6 OGewV, in der Anforderungen an den sehr guten 
ökologischen Zustand und das höchste ökologische Potential von Fließgewässern 
gestellt werden. Die Orientierungswerte stellen gemäß (LAWA, 2007) Schwellen-
werte für den Übergang vom „guten“ zum „mäßigen“ Zustand/Potential dar.  

Nach (HMUELV, 2009b) wurde in Hessen kein Wasserkörper festgestellt, der hin-
sichtlich aller relevanten biologischen Qualitätskomponenten einen sehr guten Zu-
stand aufweist. Von den 419 bewerteten Wasserkörpern weisen insgesamt 25 Was-
serkörper und damit 6 % der Wasserkörper einen guten Zustand auf. Der weitaus 
größere Anteil der Fließgewässer befindet sich hiernach noch nicht in einem guten 
ökologischen Zustand.  

Vor diesem Hintergrund ist es nicht vertretbar, in den Fließgewässern lediglich eine 
den Hintergrundwerten entsprechende Vorbelastung anzunehmen. Für die Vorbelas-
tung im Gewässer als Eingangsgrößen für die stofflichen Nachweise sind die in der 
Tabelle 15 angegebenen Werte für die chemischen und physikalischen Parameter - 
differenziert nach den Fließgewässertypen – zugrunde zu legen. Von diesen Werten 
kann nur in begründeten Ausnahmefällen abgewichen werden. Der zuständigen 
Wasserbehörde sind Abweichungen auf Grundlage belastbarer und aussagekräftiger 
Daten nachzuweisen.  

 

Tab. 15:  Anzusetzende Vorbelastungen in oberirdischen Gewässern 
  mit  Sa-ER Salmoniden-Epirhithral 
  Sa-MR  Salmoniden-Metarhithral 
  Sa-HR Salmoniden-Hyporhithral 
  Cyp-R cyprinidengeprägte Gewässer des Rhithrals 
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Bei den in der Tabelle 15 aufgeführten Werten für die Parameter Sauerstoff, BSB5, 
TOC und NH4-N handelt es sich um die Mittelwerte zwischen dem jeweiligen Hinter-
grundwert und dem Orientierungswert nach (LAWA, 2007). Für die Parameter Pges 
und o-PO4-P orientiert sich die Vorbelastung im Gewässer an den für die einzelnen 
Fließgewässertypen geltenden Orientierungswerten nach (LAWA, 2007), obwohl die 
o-PO4-P-Konzentrationen in einer Vielzahl der hessischen Wasserkörper um mehr als 
das Zweifache überschritten werden (HMUELV, 2009a; dort: Abb. 3-2). Für die 
zugrunde zu legende Temperatur und den pH-Wert in den Gewässern wurde folgen-
de Festlegung getroffen: 

Temperatur:  
Der „worst case“ wird angesichts der oftmals bereits aufgetretenen hohen Wasser-
temperaturen in den heißen Sommern der vergangenen Jahre (v. a. in den Jahren 
2003 und 2007) realistischer durch den Orientierungswert abgebildet. Obwohl hin-
sichtlich der Wassertemperatur innerhalb eines Fließgewässertyps sehr deutlich nach  
den Fischgemeinschaf-
ten unterschieden wird 
(LAWA, 2007), wurde 
für die Festlegung der 
Temperatur vereinfacht 
auf die dominante Fisch-
gemeinschaft abgestellt. 

 
Abb. 39: 
Änderung der Wasser-
temperatur über die Zeit 
(Tagesganglinien) und 
entlang der Fließstrecke 
am Beispiel der Erft im 
Sommer 2000  
(Christoffels, 2002) 

 

pH-Wert:  
Für den pH-Wert sind in der Rahmenkonzeption (LAWA, 2007) keine Hintergrundwer-
te angegeben. Als Orientierungswerte wird für die in Hessen vorkommenden Fließ-
gewässertypen eine Spanne von 6,5 bis 8,5 angegeben (Ausnahme: Typ 19 mit pH-
Werten von 5 bis 8). Aufgrund vorliegender Messwerte (HLUG, 2010c) zum pH-Wert 
in hessischen Fließgewässern ist ein pH-Wert von 8,0 als Vorbelastung anzuneh-
men.  

Ein höherer pH-Wert (pH > 8,0) kann bei karbonatischen Gewässern (z. B. Typ 6, 7, 
9.1, evtl. auch 19) sachgerecht sein. Soweit Eutrophierungen im Gewässer ersichtlich 
sind, ist der pH-Wert in der Annahme 

 - um 0,5 (bei abschnittsweiser Eutrophierung) und  

 - um 1,0 (bei deutlicher Eutrophierung)                      zu erhöhen.  

Der Ansatz eines niedrigeren pH-Wertes (pH < 8,0) ist nur zulässig, wenn eine solche 
Abweichung auf Grundlage fundierter Daten nachgewiesen wird, die eine belastbare 
Aussage über den Versauerungszustand des Gewässers über einen längeren Zeit-
raum zulassen.  
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Die in Hessen vorkommenden Fließgewässertypen 9.2 und 10 (siehe Anhang 1) wei-
sen ein Gewässereinzugsgebiet von mindestens 1.000 km2 auf und liegen damit au-
ßerhalb der Anwendungsgrenzen des Leitfadens (vgl. Kap. 2). Diese Gewässertypen 
sind in der Tabelle 15 daher nicht aufgeführt.  

 

7.4.3 Belastungsgrößen aus Abwassereinleitungen 

7.4.3.1 Stoffkonzentrationen im Ablauf der Kläranlagen 

Für den Immissionsnachweis sind Angaben zu den Ablaufkonzentrationen der Para-
meter BSB5, CSB, TOC, NH4-N, Pges (optional auch o-PO4-P) und AFS erforderlich. 

Für die Ablaufkonzentrationen der Parameter BSB5, CSB, NH4-N und Pges sollten die 
90-Percentilwerte der im Rahmen der Eigenkontrolle durchgeführten Messungen an-
gesetzt werden. Diese Werte können den Eigenkontrollberichten nach § 7 der Ab-
wassereigenkontrollverordnung (EKVO) (Hessen, 2010c) entnommen werden. 

Hinweis:  Bei Durchführung der Schmutzfrachtberechnung für den Immissionsnach-
weis mit SMUSI sind diese Daten in die Dateien *.KLA der SMUSI-
Datensätze aller zu betrachtenden Kläranlagen einzupflegen.  

Die Parameter AFS und TOC gehören auf vielen Kläranlagen nicht zum Standard-
messprogramm und werden auch nur selten durch staatliche Messungen (im Rahmen 
der staatlichen Überwachung) erfasst.  

TOC: Ist für eine Leitfadenbetrachtung kein eigenes Messprogramm möglich, so 
kann näherungsweise ein CSB:TOC-Verhältnis von 3,2:1 angesetzt werden 
(Braun et al., 1999).  

AFS: Die anzusetzende Ablaufkonzentration für AFS sollte durch jeweils mindes-
tens drei 24 h-Mischproben bei Trocken- und bei Regenwetter abgesichert 
werden. 

Für die Abwassereinleitungen aus den Kläranlagen, den Mischwasserentlastungsan-
lagen (Kap. 7.4.3.2) und den Regenwasserkanälen der Trennsysteme (Kap. 7.4.3.3) 
sind für die Ermittlung der Sauerstoffzehrung bzw. der Sauerstoffkonzentrationen so-
wie der Ammoniakkonzentrationen in den Gewässerabschnitten Eingangswerte für 
die Sauerstoffkonzentration und den pH-Wert anzugeben.  

Da in Hessen auf einer Vielzahl von Kläranlagen Messwerte zur O2-Konzentration im 
Ablauf der Kläranlagen vorliegen, wurde eine Auswertung dieser Daten unter Berück-
sichtigung der Abwassertemperatur und der diesbezüglichen O2-Sättigungs-
konzentration durchgeführt, um eine realistische Annahme für das zugrunde zu le-
gende Sauerstoffdefizit im Abwasser der Kläranlagenabläufe treffen zu können. Aus 
dieser Untersuchung wurde ein Sauerstoffdefizit in der Spannbreite von 0 % bis 100 
% deutlich, so dass empfohlen wird, in Anlehnung an den Leitfaden 2004 (HMULV, 
2004a) entweder ein Sauerstoffdefizit von 40 % (bei 20 °C Abwassertemperatur) an-
zusetzen oder das Defizit durch umfangreiche Messreihen in den Sommermonaten 
zu ermitteln und der Wasserbehörde Abweichungen vom 40%-Ansatz belastbar 
nachzuweisen.  
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Für die Einleitungen aus Kläranlagen sind ohne Nachweis anderer Eingangswerte 
folgende Werte zugrunde zu legen (siehe auch Tab. 17): 

Einleitungen aus Kläranlagen: Sauerstoffdefizit: 40 % 
  Sauerstoffkonzentration: 5,46 mg/l 
  pH-Wert: 7,5 

 

7.4.3.2    Stoffkonzentrationen im Ablauf der Mischwasserentlastungsanlagen  

Die Stoffkonzentrationen im Ablauf der Mischwasserentlastungsanlagen werden 
durch Schmutzfrachtberechnungen (in Hessen mit SMUSI; HLUG, 2012) berechnet.  

Für die Erhebung der Abwasserabgabe (Emissionsseite) ist der diesbezüglich zu füh-
rende Nachweis auf den Parameter CSB abgestellt. Daher sind die Zulaufkonzentra-
tionen, die den in den *.SMZ-Dateien der SMUSI-Datensätze enthaltenen mittleren 
Stoffkonzentrationen des Schmutzwasserabflusses aus Mischwasserentlastungsan-
lagen zugrunde liegen, lediglich auf den CSB abgeglichen. 

Für den zu führenden Immissionsnachweis sind die anderen fünf Parameter (AFS, 
BSB5, TOC, NH4-N und PO4-P) über eine Auswertung der Betriebstagebücher (nur 
Trockenwettertage) der einzelnen Kläranlagen abzugleichen. Erfolgt dies nicht, sind 
die nachfolgend aufgeführten Annahmen gemäß SMUSI-Dokumentation (HLUG, 
2007b; dort: Kap. 3.2.1.1) zugrunde zu legen: 

Parameter AFS BSB5 CSB TOC NH4-N PO4-P 

Mittlere Konzentration  
im Schmutzwasserabfluss  

400 mg/l 300 mg/l 600 mg/l 200 mg/l 22 mg/l 15 mg/l 

Tab. 16: Mittelwerte der Schmutzwasserabflusskonzentrationen (HLUG, 2007b) 

Für die Sauerstoffkonzentration und den pH-Wert in den Abläufen der Mischwasser-
entlastungsanlagen (MWE) sind ohne Nachweis anderer Eingangswerte folgende 
Werte zugrunde zu legen (siehe auch Tab. 17): 

Einleitungen aus MWE: Sauerstoffdefizit: 40 % 
  Sauerstoffkonzentration: 5,46 mg/l 
  pH-Wert: 7,4 

 

7.4.3.3 Eingangsgrößen für die Regenwassereinleitungen aus Trennsystemen 

Für die Stoffkonzentrationen in den Regenwassereinleitungen (NWE) aus Trennsys-
temen gilt Kap. 7.4.3.2 entsprechend. 

Für die Sauerstoffkonzentration und den pH-Wert in diesen Abwassereinleitungen 
sind ohne Nachweis anderer Eingangswerte folgende Werte zugrunde zu legen (sie-
he auch Tab. 17): 

Einleitungen aus NWE: Sauerstoffdefizit: 20 % 
  Sauerstoffkonzentration: 7,28 mg/l 
  pH-Wert: 6,5 
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Diese Eingangswerte sind für die verschiedenen Abwassereinleitungen in nachfol-
gender Tabelle zusammengestellt: 

Einleitungsart Sauerstoffdefizit 
Sauerstoff-

konzentration 
pH-Wert 

Kläranlageneinleitung 40 % 5,46 mg/l 7,5 

Mischwassereinleitung 40 % 5,46 mg/l 7,4 
Regenwassereinleitung 
(Trennsystem) 

20 % 7,28 mg/l 6,5 

Tab. 17:  Zugrunde zu legende Werte für das Sauerstoffdefizit, die Sauerstoff-
konzentration und den pH-Wert der Abwassereinleitungen 

7.4.4 Vereinfachtes Nachweisverfahren 

7.4.4.1 Belastungsniederschläge 

Bei den vereinfachten stofflichen Nachweisen werden die im Nachweisraum maßge-
benden SMUSI-Regenreihen (HLUG, 2012) als Belastungsniederschlag angesetzt. 
Hierbei können für verschiedene Teilgebiete unterschiedliche Regenbelastungen an-
gesetzt werden, indem die entsprechenden SMUSI-Regenreihen dem jeweiligen Sys-
temelement zugeordnet werden (HLUG, 2011). 

 

7.4.4.2 Herleitung der stofflichen Anforderungen 

Bei der Herleitung der stofflichen Grenzwerte wurde neben der Rahmenkonzeption 
der LAWA (LAWA, 2007) auch die EG-Fischgewässer-Richtlinie (EG, 2006) berück-
sichtigt. In der EG-Fischgewässer-RL wird hinsichtlich des Parameters Sauerstoff 
zwischen Salmoniden- und Cyprinidengewässern unterschieden. An den Parameter 
Ammoniak werden für die Salmoniden- und Cyprinidengewässer dieselben Anforde-
rungen gestellt.  

Nach der Rahmenkonzeption der LAWA (LAWA, 2007) lassen sich folgende Fisch-
gemeinschaften den Fließgewässertypen zuordnen: 

Ausprägung der Fischgemeinschaften 
Fließgewässertyp 

Sa-ER Sa-MR Sa-HR Cyp-R 
Typ 5 X X X X 
Typ 5.1 X X X X 
Typ 6  X X X 
Typ 7 X X X X 
Typ 9  X X X 
Typ 9.1   X X 
Typ 19  X X X 

Tab. 18:  Zuordnung der Fischgemeinschaften zu den Fließgewässertypen  
nach der Rahmenkonzeption der LAWA (LAWA, 2007) 
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Erläuterungen (aus LAWA, 2007) 

Sa-ER = salmonidengeprägte Gewässer des Epirhithrals.  
Umfasst die Oberläufe kleinerer Fließgewässer. In der Regel ist die Bachforelle allein oder 
zusammen mit der Mühlkoppe dominierend, oft auch die einzige (Leit)art. Darüber hinaus 
können weitere Arten (z.B. Elritze, Schmerle, teilweise Bachneunauge) auftreten. In Ge-
wässern mit geringem Gefälle (v.a. Tiefland) kann neben Bachforelle und Bachneunauge 
der Dreistachlige Stichling an Bedeutung gewinnen (regionalspezifisch: Meerforelle, Neun-
stachliger Stichling, u.a.). 

Sa-MR =  salmonidengeprägte Gewässer des Metarhithrals.  
 In den meisten Fällen sind Bachforelle und je nach vorherrschendem Sediment Mühlkoppe 

dominierende Arten. Zudem können verschiedene Arten des Rhithrals (z.B. Bachneunauge, 
Schmerle; insbesondere auch Äsche und diverse rheophile Arten) mehr oder weniger stark 
hervortreten. 

Sa-HR =  salmonidengeprägte Gewässer des Hyporhithrals.  
 Arten wie die Äsche und teilweise die Elritze prägen oft die Gemeinschaften dieser Gewäs-

ser (die Äsche fehlt aber in einigen Regionen). Diverse Cypriniden treten regelmäßig auf. 
Bachforelle und je nach vorherrschendem Sediment Mühlkoppe kommen in der Regel als 
Leitarten vor. 

Cyp-R =  cyprinidengeprägte Gewässer des Rhithrals.  
Fischgemeinschaften werden oft von Schmerle und teilweise Elritze dominiert. Bachforelle 
und Mühlkoppe können teilweise als Leitart auftreten, ebenso auch z.B. Hasel, Döbel und 
andere Cypriniden. Regionalspezifisches Hervortreten einiger Arten (z.B. Schneider, Strö-
mer). 

Es lässt sich feststellen, dass die für die Anwendung des Leitfadens relevanten Fließ-
gewässertypen sowohl durch Salmoniden- als auch Cyprinidengewässer geprägt 
sind. In den Gewässern der Typen 5, 5.1, 6, 7, 9 und 9.1 sind eher die Salmoniden-
Fischgemeinschaften dominant. Bei dem Fließgewässertyp 19 ist zwar von einer Do-
minanz der Cyprinidenen-Fischgemeinschaften auszugehen, doch auch die Salmoni-
den-Fischgemeinschaften des Metarhithrals und des Hyporhithrals prägen das Bild 
dieses Gewässertyps.  

In den Gewässern der für die Anwendung des Leitfadens relevanten Fließgewässer-
typen stellen die Salmoniden-Fischgemeinschaften aufgrund ihres höheren Anspru-
ches an die Gewässereigenschaften zunächst den Maßstab für die Ableitung der 
stofflichen Anforderungen dar.  

 

7.4.4.3 Grenzwerte für die minimale Sauerstoffkonzentration 

Die über den gesamten Simulationszeitraum ermittelten Sauerstoffkonzentrationen 
(Ist-Werte) werden in Anlehnung an den Leitfaden 2004 (HMULV, 2004a) einem Ba-
sisgrenzwert gegenübergestellt (SOLL-Wert), der nicht unterschritten werden soll. Für 
die Beurteilung der Gesamtsituation ist es erforderlich, dass die über die Zeit ermittel-
ten Sauerstoffkonzentrationen in den einzelnen Gewässerabschnitten ersichtlich sind. 
Die Häufigkeit und die Dauer kritischer Sauerstoffkonzentrationen müssen ablesbar 
und dokumentiert sein.  

Die EG-Fischgewässerrichtlinie (EG, 2006) sieht für Cyprinidengewässer einen Impe-
rativwert von 4 mg/l und für Salmonidengewässer einen solchen von 6 mg/l vor. Wie 
in Kap. 7.4.4.2 ausgeführt, stellen die Salmoniden-Fischgemeinschaften aufgrund ih-
res höheren Anspruches an die Gewässereigenschaften die Grundlage für die Ablei-
tung der stofflichen Anforderungen dar, so dass hierdurch auch die Fische in Cyprini-
dengewässern  geschützt  werden.  Eine  1:1-Übernahme  des  Imperativwertes  von 
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6 mg/l gewährleistet jedoch noch keine Erreichung bzw. Einhaltung des guten ökolo-
gischen Zustandes für alle biologischen Qualitätskomponenten (u. a. die Artenviel-
falt). Bei einer Sauerstoffkonzentration von 6 mg/l wird zudem nicht in allen Gewäs-
sern der unterschiedlichen Fließgewässertypen eine gute Gewässergüte (Saprobie) 
sichergestellt. Hinsichtlich der Sauerstoffminima sind die Orientierungswerte der 
Rahmenkonzeption der LAWA (LAWA, 2007) heranzuziehen. Unter Berücksichtigung 
der gewässertypspezifischen Anforderungen an die Saprobie und der Schwankungen 
zwischen Tagesminimum (in den frühen Morgenstunden) und Tagesmaximum wer-
den aus den Orientierungswerten (LAWA, 2007) folgende Basisgrenzwerte abgeleitet: 

 

Tab. 19: Basis-Grenzwerte für den vereinfachten Sauerstoff-Nachweis 

 

 
7.4.4.4 Grenzwerte für die maximale Ammoniakstickstoff-Konzentration 

Die über den gesamten Simulationszeitraum ermittelten Ammoniakstickstoff-Konzen-
trationen (Ist-Werte) werden in Anlehnung an den Leitfaden 2004 (HMULV, 2004a) 
einem Basisgrenzwert gegenübergestellt (SOLL-Wert), der nicht überschritten werden 
soll. Für die Beurteilung der Gesamtsituation ist es erforderlich, dass die über die Zeit 
ermittelten Ammoniakstickstoff-Konzentrationen in den einzelnen Gewässerabschnit-
ten ersichtlich sind. Die Häufigkeit und die Dauer kritischer Ammoniakstickstoff-
Konzentrationen müssen ablesbar und dokumentiert sein. 

In Anlehnung an die EG-Fischgewässerrichtlinie (EG, 2006), die sowohl für Salmoni-
den- als auch für Cypridinengewässer einen Imperativwert von < 0,025 mg/l Ammoni-
ak (NH3) (entspricht < 0,021 mg/l NH3-N) und einen Richtwert von 0,005 mg/l NH3 

(entspricht 0,0041 mg/l NH3-N) (IKSR, 2009) vorsieht, wurde für alle Fließgewässer-
typen ein dem Imperativwert entsprechender einheitlicher Basisgrenzwert für den 
vereinfachten Ammoniakstickstoff-Nachweis festgelegt. 
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Tab. 20: Basis-Grenzwert für den vereinfachten Ammoniakstickstoff-Nachweis 

 

7.4.5 Erweitertes Nachweisverfahren 

7.4.5.1 Belastungsniederschläge 

Bei den erweiterten stofflichen Nachweisen (Sauerstoff, Ammoniakstickstoff) ist eine 
hoch aufgelöste (Auflösung ∆t = 5 min), historische Regenreihe (mit einem Kontinuum 
von mindestens 10 Jahren) als Belastungsniederschlag für die Siedlungsgebiete an-
zusetzen. Unter Umständen kann auch eine synthetische Regenreihe (vgl. Kap. 
8.3.1) verwendet werden.  

 

7.4.5.2    Häufigkeits-Dauer-Grenzwerte  

Während bei den vereinfachten stofflichen Nachweisen Basisgrenzwerte zugrunde 
gelegt werden, die als Extremwerte nicht über- (Ammoniakstickstoff) bzw. unterschrit-
ten (Sauerstoff) werden dürfen, bieten die erweiterten Nachweise aufgrund ihrer Kon-
tinuumssimulation (mittels langjähriger Regenreihen) den Vorteil, neben der Intensität 
einer aufgetretenen Belastung auch Aussagen zu der Dauer und der Häufigkeit von 
Belastungen zu machen.  

Durch umfangreiche Forschungsarbeiten vor allem in den 1990er Jahren (FWR, 
1994; FWR, 1998; Lammersen, 1997; Podraza, 1999) folgten Aussagen zu den fach-
lichen Zusammenhängen zwischen Expositionsdauern, Wiederkehrhäufigkeiten und 
Intensitäten von Belastungen durch niedrige Sauerstoff- bzw. hohe Ammoniakkon-
zentrationen. Diese Erkenntnisse mündeten in Matrizen von Häufigkeits-Dauer-
Grenzwerten, die in Abhängigkeit von Expositionsdauern und Wiederkehrhäufigkeiten 
von Belastungen definiert sind (vgl. auch BWK, 2008).  

 

7.4.5.3   Häufigkeits-Dauer-Grenzwerte für die Sauerstoffkonzentration 

Für die Fließgewässertypen wird der Häufigkeits-Dauer-Grenzwert für häufige, lang 
andauernde Belastungen mit dem Basis-Grenzwert für die Sauerstoffkonzentration 
(siehe Kap. 7.4.4.3) gleichgesetzt, da dieser als Minimalwert bei einer lang andauern-
den Belastung nicht unterschritten werden soll.  

Unter Berücksichtigung der Häufigkeit und der Dauer einer Belastung sind auch Sau-
erstoffkonzentrationen unterhalb des Basisgrenzwertes akzeptabel, soweit diese über 
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eine modelltechnische Kontinuumssimulation (Langzeitsimulation) ermittelt und nach-
gewiesen werden. Die in der Tabelle 21 aufgeführten Häufigkeits-Dauer-Grenzwerte 
wurden unter Berücksichtigung der EG-Fischgewässer-Richtlinie (EG, 2006), der Ori-
entierungswerte nach (LAWA, 2007) sowie der gewässertypspezifischen Anforderun-
gen an die Saprobie festgelegt (vergleiche auch Kap. 7.4.4.3). Eine über den Impera-
tivwert von  4 mg/l  für die weniger anspruchsvollen Arten der  Cyprinidengewässer 
hinausgehende Unterschreitung der Sauerstoffkonzentration ist zu vermeiden. Dieser 
Wert (4,0 mg/l) stellt daher den Grenzwert für sehr seltene und kurz andauernde Be-
lastungsereignisse dar und darf höchstens alle 2 Jahre (Häufigkeit: < 0,5 pro Jahr) für 
die  Dauer  von  weniger  als  einer Stunde (Dauer: < 1 Stunde) erreicht, nicht aber 
unterschritten werden (siehe Tab. 21).  

 

Tab. 21: Häufigkeits-Dauer-Grenzwerte für Sauerstoff 

 

Hinweis zur Interpretation der Tabelle 21: 
Beispiel: Gewässertyp 5.1 
Häufig und lang andauernd darf die O2-Konzentration von 6,6 mg/l im Gewässer nicht 
unterschritten werden. Über kürzere Zeiträume (Dauer) und bei entsprechend länge-
ren zeitlichen Abständen (Häufigkeit) sind niedrigere O2-Konzentrationen tolerierbar.  

Anstelle einer O2-Konzentration von 6,6 mg/l darf eine O2-Konzentration von lediglich 
6,0 mg/l über einen Zeitraum 
 a)  von jeweils bis zu 6 Stunden bis zu 25 mal pro Jahr oder  
 b)  von mehr als 6 Stunden, aber nur bis zu 4 mal pro Jahr 
erreicht, nicht aber unterschritten werden.  

Eine O2-Konzentration von 4,5 mg/l darf über einen Zeitraum 
 a) von jeweils bis zu 6 Stunden, aber nur max. alle zwei Jahre oder  
 b) von max. einer Stunde bis zu 4 mal pro Jahr 
erreicht, nicht aber unterschritten werden.  
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7.4.5.4 Häufigkeits-Dauer-Grenzwerte  
für die Ammoniakstickstoff-Konzentration 

Für die Fließgewässertypen wird der Häufigkeits-Dauer-Grenzwert für häufige, lang 
andauernde Belastungen mit dem Basis-Grenzwert für die Ammoniakstickstoff-Kon-
zentration gleichgesetzt, da dieser als Maximalwert nicht überschritten werden soll. 

Nach der EG-Fischgewässer-Richtlinie (EG, 2006) gilt sowohl für Salmoniden- als 
auch für Cypridinengewässer ein Imperativwert von < 0,021 mg/l Ammoniakstickstoff 
(NH3-N) [entspricht 0,025 mg/l Ammoniak (NH3)] und ein Richtwert von 0,0041 mg/l 
NH3-N [entspricht 0,005 mg/l NH3]. In Untersuchungen zur Wirkung von Stoffen auf 
aquatische Lebensgemeinschaften wurde für den Lachs (Salmo salar) bezüglich der 
akuten Toxizität von Ammoniak eine mittlere letale Konzentration LC50 (24 h) von 0,1 
bis 0,2 mg/l NH3 festgestellt (IKSR, 2009). Auf den Ammoniakstickstoff-Wert umge-
rechnet handelt es sich folglich um Werte zwischen 0,08 mg/l und 0,16 mg/l NH3-N. 
Da sich die LC50-Werte auf eine über 24 Stunden andauernde Belastung beziehen, 
wird eine Konzentration von 0,2 mg/l NH3-N, die maximal alle zwei Jahre (Häufigkeit: 
< 0,5 pro Jahr) und dann nicht länger als maximal eine Stunde im Gewässer vor-
kommt, als maximal zulässiger Grenzwert unter den genannten Bedingungen ange-
sehen. 

 

Tab. 22: Häufigkeits-Dauer-Grenzwerte für Ammoniakstickstoff (NH3-N) 

 

Hinweis zur Interpretation der Tabelle 22: 
Beispiel (gilt für alle Fließgewässertypen):  
Häufig und lang andauernd darf die NH3-N-Konzentration von 0,021 mg/l im Gewäs-
ser nicht überschritten werden. Über kürzere Zeiträume (Dauer) und bei entspre-
chend längeren zeitlichen Abständen (Häufigkeit) sind höhere NH3-N-Konzentra-
tionen jedoch tolerierbar.  

Anstelle einer NH3-N-Konzentration von 0,021 mg/l darf eine Konzentration von  
0,1 mg/l NH3-N über einen Zeitraum 
 a)  von jeweils max. 1 Stunde bis zu 25 mal pro Jahr, 
 b) von jeweils bis zu 6 Stunden bis zu 4 mal pro Jahr  oder 
 c) von jeweils mehr als 6 Stunden, aber nur max. alle zwei Jahre  
erreicht, nicht aber überschritten werden.  

Eine NH3-N-Konzentration von 0,2 mg/l darf max. alle zwei Jahre über eine Dauer 
von weniger als einer Stunde erreicht, aber nicht überschritten werden! 
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8. Datengrundlage, -ermittlung und -aufbereitung 

Wenn gemäß Kap. 2.3.1 bzw. 2.3.2 ein rechnerischer Nachweis nach Kap. 7 erforder-
lich ist, werden für die Nachweisführung Daten benötigt zu: 

● der Abgrenzung des Nachweisraumes 

● Einleitungen aus Kläranlagen 

● Einleitungen aus Mischwasserentlastungsanlagen 

● Einleitungen aus Regenwassernetzen der Trennsysteme 

● Niederschlagwassereinleitungen aus Straßenentwässerungen und  
von Gewerbeflächen 

● den natürlichen Einzugsgebieten 

● den Gewässern bzw. Gewässerabschnitten 

 

8.1 Daten zur Abgrenzung des Nachweisraumes 

Zu Beginn einer Nachweisführung ist ausgehend von der Einleitung oder der bekann-
ten schädlichen Gewässerveränderung (vgl. Kap 2.3), die den Auslöser für die Durch-
führung des Nachweises darstellt, der Nachweisraum gemäß Kap. 3 abzugrenzen. 
Ausgehend von der konkreten Abwassereinleitung (bei einer erkannten, aber noch 
nicht näher betrachteten schädlichen Gewässerveränderung stellt die Einleitung 
oberhalb des betroffenen Gewässerabschnittes den Ausgangspunkt dar) ist der Ein-
flussbereich in Fließrichtung und entgegen der Fließrichtung gemäß Tab. 5 (vgl. auch 
Abb. 4) zu ermitteln. Hierfür ist eine Ortsbegehung erforderlich. 

Soweit die Gewässerstelle auf der Höhe der Einleitung der betrachteten Abwasser-
einleitung durch die oberhalb gelegene Abwassereinleitung hydraulisch und / oder 
stofflich beeinflusst wird, ist der Nachweisraum entgegen der Fließrichtung auszu-
dehnen. Wenn die betrachtete Abwassereinleitung das Gewässer auf Höhe einer un-
terhalb liegenden Einleitung gemäß Tab. 5 beeinflusst, ist der Nachweisraum in Fließ-
richtung zu erweitern. Die gleiche Betrachtung ist für jene Einleitestellen ober- und 
unterhalb liegender Einleitungen anzustellen, bis sich der Nachweisraum entspre-
chend Kap. 3 abgrenzen lässt.  

Wie bereits aus Tab. 5 ersichtlich wird, werden für Einleitestellen folgende Daten be-
nötigt: 

Bereich Daten Datenquellen 

Abgrenzung  
des Nachweisraumes 

an den Einleitestellen im Gewässer: 
●  mittlere Wassertiefe hm bei MNQ 
●  mittlere Fließgeschwindigkeit vm bei MNQ 
 Ermittlung des jeweiligen Einflussbereiches  
     nach Tabelle 5 

Ortsbegehung 

Tab. 23: Daten zur Abgrenzung des Nachweisraumes 
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8.2   Daten zu Kläranlageneinleitungen 

Die Lage der Einleitestellen jeder innerhalb des Nachweisraumes zu betrachtenden 
Kläranlage ist für die Zuordnung zum Gewässer zu bestimmen. Die Lage der Einleite-
stellen der kommunalen Kläranlagen kann dem WRRL-Viewer (vgl. Kap. 4.2.1.1) oder 
der wasserrechtlichen Erlaubnis entnommen oder über topographische Karten ermit-
telt werden. Auf dieser Grundlage ist jeder Kläranlageneinleitung ein Gewässerab-
schnitt zuzuordnen.  

Eine Ortsbegehung wird empfohlen, um die Lage der Kläranlageneinleitungen zu veri-
fizieren.  

Sowohl für die Daten zum Abfluss der Kläranlagen als auch zu den Stoffkonzentratio-
nen können die Daten aus den Eigenkontrollberichten herangezogen werden, die bei 
den Anlagenbetreibern vorliegen.  

Für eine repräsentative Abflusstagesganglinie bei Trockenwetter kann die durch-
schnittliche Trockenwetterabflussmenge aus EKVO–Berichten der letzten 3 Jahre 
(vgl. auch Jahresschmutzwassermengenermittlung nach § 6 Abs. 1 HAbwAG) mit ei-
ner für die Kläranlagengröße typischen Abflussganglinienform (wie z.B. in SMUSI 
(HLUG, 2012) hinterlegt) gebildet werden. Für eine detailliertere Beurteilung sollten 
für die Abflusstagesganglinie die tatsächlichen einzelnen Messdaten zu Grunde ge-
legt werden. 

Als Konzentrationswerte für die Schmutzkonzentrationen sind die 90–Perzentilwerte 
zu berücksichtigen. Um ein repräsentatives Bild zu erhalten, sollten mindestens die 
Daten der EKVO-Berichte der letzten 3 Jahre in die Betrachtung einbezogen werden. 

Zu den darüber hinaus erforderlichen Angaben zum Sauerstoffgehalt des Kläranla-
genablaufs, der Ablauftemperatur und dem pH-Wert siehe Ausführungen im Kap. 
7.4.3.1 und Tab. 24. 

Bei der Abbildung der Abwassereinleitungen aus Abwasserbehandlungsanlagen sind 
auch die direkt einleitenden Kleinkläranlagen zu berücksichtigen. Je nach Ausbau-
größe können aus Kleinkläranlagen bis zu 8 m3 behandeltes Schmutzwasser pro Tag 
(dies entspricht etwa einem Anschluss von bis zu 50 EW) in ein Gewässer eingeleitet 
werden.  

In der folgenden Tabelle 24 sind die für die Abbildung der Kläranlageneinleitungen er-
forderlichen Daten zusammengestellt: 
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Bereich Daten Datenquellen 
Einleitestellen Lage der Einleitestellen 

  

für Zuordnung der Einleitestellen 
zu einem Gewässerabschnitt  
(Gerinneelement) gemäß Kap. 8.5 

wasserrechtlicher Erlaubnisbescheid
WRRL-Viewer 
topographische Karten 

Abfluss repräsentative Abflusstagesganglinie 
bei Trockenwetter 

Durchschnittliche Trockenwetter- 
abflussmenge aus EKVO–Berichten 
der letzten 3 Jahre mit einer für die 
Kläranlagengröße typischen  
Abflussganglinienform 

BSB5 
CSB 
NH4-N 
Pges 

 

90-Percentilwerte 
der 2 h-Mischprobe 
(bei Trockenwetter) 

EKVO-Berichte der letzten drei Jahre
(vorhanden bei den Kläranlagen- 
betreibern sowie den zuständigen  
Wasserbehörden) 

o-PO4-P   optional 
TOC 90-Percentilwerte 

der 2 h-Mischprobe 
falls Messungen nicht vorliegen,  
sollten Messungen durchgeführt  
werden. Näherungsweise kann ein 
CSB:TOC-Verhältnis von 3,2 : 1  
angenommen werden  
(Braun et al., 1999)  

Ablaufkonzentrationen 
(Schmutz- 
konzentrationen)  

AFS 90-Percentilwerte 
der 2 h-Mischprobe 

falls Messungen nicht vorliegen, ist 
eine sachgerechte Annahme auf der 
Basis von 24 h-Mischproben bei  
Trockenwetter und bei Regenwetter 
zu treffen. 

Ablauftemperatur TempKA-Ablauf Standard-Annahme: 20 °C 
zur Abbildung des worst case  

Sauerstoffkonzentration O2   Standard-Annahme:  
O2-Konzentration: 5,46 mg/l  
(Sauerstoffdefizit: 40 % bei 20 °C) 
(Abweichungen sind möglich  
auf der Grundlage umfangreicher  
Messreihen im Sommer) 
(siehe Kap. 7.4.3.1) 

pH-Wert pH   Standard-Annahme: 
pH-Wert:  7,5 
(siehe Kap. 7.4.3.1) 

Alkalinität Alk Standard-Annahme  
bei einem pH-Wert vom 7,5: 
3,0 mmol/l 
(siehe Kap. 6.4.2.8, Tab. 13) 

Tab. 24:  Zusammenstellung der erforderlichen Daten zu Kläranlageneinleitungen 
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8.3  Daten zu Misch- und Regenwassereinleitungen 

8.3.1   Belastungsniederschlag 

Der Belastungsniederschlag ist in Abhängigkeit von dem durchzuführenden Nachweis 
anzusetzen. Hinsichtlich des Belastungsniederschlags sind zwei Fälle zu unterschei-
den (vgl. auch Kap. 7.1, Tab. 14):  

Vereinfachte stoffliche Nachweise:  

Bei den vereinfachten stofflichen Nachweisen (Sauerstoff- und Ammoniakstickstoff-
Nachweis) werden die im Nachweisraum maßgebenden repräsentativen SMUSI-
Regenreihen (Kontinuum über ein ¾ Jahr, hergeleitet aus einer 30jährigen Regenrei-
he) (HLUG, 2012) in Abhängigkeit von der Jahresniederschlagshöhe im Nachweis-
raum als Belastungsniederschlag angesetzt. Hierbei können für verschiedene Teilge-
biete unterschiedliche Regenbelastungen angesetzt werden, indem die entsprechen-
den SMUSI-Regenreihen dem jeweiligen Systemelement zugeordnet werden (HLUG, 
2011). 

 

Hydraulischer und erweiterte stoffliche Nachweise: 

Für den hydraulischen und die erweiterten stofflichen Nachweise ist eine hoch aufge-
löste (Auflösung ∆t = 5 min) historische oder synthetische Regenreihe (mit einem 
Kontinuum von mindestens 10 Jahren) als Belastungsniederschlag für die Siedlungs-
gebiete anzusetzen. 

I.  historische Regenreihen 

Langjährige historische Regenreihen liegen sowohl beim Hessischen Landesamt für 
Umwelt und Geologie (HLUG) als auch beim Deutschen Wetterdienst (DWD) vor.  

In Hessen werden seitens des Landes zurzeit Niederschlagsdaten von ca. 40 kontinu-
ierlich messenden hessischen Stationen (Pluvio) mit Datenfernübertragung erfasst. 
Die Zeitreihen der Pluvio liegen je nach Bau der Messstelle frühestens ab den Jahren 
1999/2000 vor. Diese Daten liegen für den Niederschlagsfall als Minutenwerte vor. 
Für die Simulation wären hieraus 5 min-Werte zu generieren. Für den vorangegange-
nen Zeitraum liegen im HLUG fallweise digitalisierte Niederschlagreihen aus Schrei-
beraufzeichnungen an Niederschlagsstationen vor. 

Von Seiten des DWD werden etwa 60 Niederschlagsstationen auf hessischem Gebiet 
unterhalten. Für einzelne Niederschlagsmessstationen in Hessen liegen daher lang-
jährige historische Regenreihen beim DWD vor.  

II. synthetische Regenreihe 

Soweit für das zu betrachtende Gebiet (Nachweisraum) historischen Regenreihen mit 
der erforderlichen Auflösung oder einem ausreichend langen Kontinuum weder beim 
HLUG noch beim DWD zur Verfügung stehen, kann für den Immissionsnachweis 
auf synthetische Niederschlagsreihen zurückgegriffen werden. 
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Seit 2005 steht für Hessen ein Programm zur Berechnung von synthetischen Nieder-
schlagsreihen (NiedSim) beim HLUG zur Verfügung (HLUG, 2005). Es handelt sich 
um ein stochastisches Niederschlags-Simulationssystem für Punktniederschläge, das 
für Hessen und Rheinland-Pfalz erstellt wurde. Mit NiedSim können für jeden Punkt 
(Auflösung 1-km-Raster) im Bearbeitungsgebiet synthetische Niederschlagsreihen in 
5-Minuten-Auflösung für die Jahre 1958 bis 2001 erzeugt werden (vgl. www.hlug.de 
 Wasser  Niederschlag  Niederschlagssimulationsmodell NiedSim). Die erzeug-
ten synthetischen Niederschlagszeitreihen entsprechen zwar keinem tatsächlichen 
oder historischen Niederschlagsverlauf, die statistischen Kennwerte für den jeweiligen 
Standort sind jedoch realistisch. Es ist dabei zu beachten, dass jeweils nur eine re-
präsentative Niederschlagsreihe herangezogen wird, da die einzelnen Raster unab-
hängig voneinander simuliert werden und die resultierenden Niederschlagsreihen 
aufgrund des stochastischen Verfahrens keine zeitliche Zusammengehörigkeit auf-
weisen. 

Bei der Berechnung dieser synthetischen Niederschlagsreihen mit NiedSIM werden 
nachfolgend aufgeführte relevante Eigenschaften des Niederschlags berücksichtigt:  

● realistische Jahressummen,  

● Großwetterlagen mit nassen und trockenen Perioden,  

● realistischer Ablauf der Niederschlagsereignisse,  

● jahreszeitliche Schwankungen der Niederschlagscharakteristika und 

● Geländehöhen. 

Die Anlehnung an reale Niederschlagsreihen geht so weit, dass Extrema mit Extrema 
der regionalen Niederschlagsextremwertanalyse (KOSTRA (DWD, 2000)) überein-
stimmen. Zur Erstellung der synthetischen Niederschlagsreihen werden Methoden 
der Statistik und Zeitreihenanalyse sowie geostatische Verfahren eingesetzt. 
 
 

Hinweise zur Verwendung von langjährigen Regenreihen: 

a) Die Verwendung von historischen Regenreihen hat vor der Verwendung  
synthetischer Regenreihen Vorrang! 

b) Eine langjährige synthetische Regenreihe kann für jeden Ort in Hessen vom 
HLUG bezogen werden. Die Erzeugung einer Regenreihe für einen bestimmten 
Ort erfolgt infolge der Simulation einmalig, d. h. eine solche Reihe ist nicht repro-
duzierbar.  

 Soweit eine synthetische Regenreihe (im sog. „SMUSI-Format“) vom HLUG ge-
gen Entrichtung einer entsprechenden Gebühr (Hessen, 2009) bezogen und ver-
wendet wird, ist diese der zuständigen Wasserbehörde zur Prüfung des Immissi-
onsnachweises vorzulegen.  

 Hinsichtlich der mittleren jährlichen Niederschlagshöhe ist ein repräsentativer Ort 
(ggf. mehrere repräsentative Orte) innerhalb des Nachweisraumes mit der zu-
ständigen Wasserbehörde abzustimmen. 

 

Alle Regenreihen sind in 5 min-Schritten gemäß dem originären Format des gewähl-
ten Schmutzfrachtsimulationsmodells bereitzustellen. 

 

http://www.hlug.de/�
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8.3.2  Datensätze zu Schmutzfrachtsimulationen 

Der Abfluss aus den Misch- und Regenwassereinleitungen ist mit einem geeigneten 
Schmutzfrachtsimulationsmodell zu simulieren. 

Hinweise:  

1. Da die Einhaltung der Regeln der Technik für die Befreiung von der Abwasserab-
gabe nach Nr. 3.3.2 Abs. 3 VwV-AbwAG/HAbwAG i. V. m. § 5 HAbwAG der Be-
hörde mit SMUSI-Datensätzen nachzuweisen ist, wird empfohlen, auch für die 
Immissionsnachweise SMUSI als Schmutzfrachtsimulationsmodell zu verwenden.  

2. Die Datensätze müssen die aktuelle Situation (Ist-Zustand) der Abwasseranla-
gen und –einleitungen abbilden. Im Zuge der vom Land Hessen durchgeführten 
Förderung des Baus von Abwasseranlagen (Hessen, 2006) sind Anlagen gebaut 
und erweitert worden, die sich oftmals nicht in den SMUSI-Datensätzen wider-
spiegeln. Eine Aktualisierung der Datensätze ist unverzichtbar! 

 
Vorliegende SMUSI-Datensätze für Misch- und Niederschlagswassereinleitungen 
(siehe Kap. 6.2) können dann verwendet werden, wenn diese  

a) die aktuelle Ist-Situation abbilden (vgl. obiger Hinweis Nr. 2, d. h. es sind alle Ab-
wasseranlagen (KA, RÜB, RÜ, Trennsysteme) einschließlich weitergehender 
Mischwasserbehandlungsanlagen wie Retentionsbodenfilter, Regenrückhaltebe-
cken, etc. im aktuellen Ausbauzustand abzubilden), 

b) Niederschlagswassereinleitungen aus Straßenentwässerungen und von  
Gewerbeflächen berücksichtigen  und 

c) für die Verwendung für den Immissionsnachweis angepasst werden. Hierzu ge-
hört ein Abgleich der mittleren Stoffkonzentrationen des Schmutzwasserabflusses 
mit den Zulaufkonzentrationen zur Kläranlage auch für die anderen fünf Parame-
ter (AFS, BSB5, TOC, NH4-N und PO4-P) über eine Auswertung der Betriebsta-
gebücher (nur Trockenwettertage) der einzelnen Kläranlagen (vgl. Kap. 7.4.3.2).  

Während die Datensätze für den emissionsbezogenen Nachweis zur Prüfung der Be-
freiung der Niederschlagswassereinleitungen von der Abwasserabgabe (§ 5 HAb-
wAG) lediglich auf den Parameter CSB abzustellen und zu kalibrieren sind (vgl. Nr. 
3.3.2 VwV-AbwAG/HAbwAG), müssen die Eingangsgrößen für die Immissionsnach-
weise in ihrer Gesamtheit mit realen Werten abgeglichen sein. Es muss daher eine 
Überprüfung der Zulaufkonzentrationen zur Kläranlage (anhand des Betriebstagebu-
ches) vorgenommen werden. Insgesamt sind alle Ablaufkonzentrationen der Parame-
ter (BSB5, CSB, TOC, NH4-N, Pges, o-PO4-P und AFS) auf Realitätsnähe zu überprü-
fen bzw. auf Grundlage der gemessenen Kläranlagenzuläufe zu kalibrieren. 

 

8.3.3 Einleitestellen der Misch- und Niederschlagswassereinleitungen 

Die Lage der Einleitestellen jeder im Nachweisraum liegenden Mischwasserentlas-
tungsanlage und der Regenwasserkanäle der Trennsysteme (einschließlich der Stra-
ßenentwässerungen und Niederschlagswassereinleitungen aus Gewerbe- und Indust-
rieflächen) ist für die Zuordnung zu einem Gewässerabschnitt zu bestimmen. Diese 
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Daten können dem WRRL-Viewer (vgl. Kap. 4.2.1.1) oder der wasserrechtlichen Er-
laubnis entnommen oder über topographische Karten ermittelt werden. Auf dieser 
Grundlage ist jeder Einleitestelle ein Gewässerabschnitt zuzuordnen.  

Eine Ortsbegehung ist hierbei unverzichtbar, da erfahrungsgemäß einige Einleitestel-
len nicht exakt verzeichnet sind und sonstige Einleitungen wie Straßen- bzw. Auto-
bahnentwässerungen sowie Niederschlagswassereinleitungen von Gewerbeflächen 
nicht im WRRL-Viewer enthalten sind. Ein Einblick in das jeweilige Wasserbuch, das 
bei der Oberen Wasserbehörde geführt wird, kann Auskunft über weitere Einleitungen 
geben. 

 

8.3.4 Zusammenstellung der erforderlichen Daten 

In der folgenden Tabelle 25 sind die für die Abbildung der Mischwasser- und Nieder-
schlagswassereinleitungen erforderlichen Daten zusammengestellt: 

Bereich Daten Datenquellen 
vereinfachter stofflicher Nachweis 

stofflich: 
SMUSI-Regenreihe 

SMUSI (HLUG, 2012) 

erweiterter Nachweis 

Belastungs- 
niederschlag 

hydraulisch und stofflich: 
langjährige historische oder  
synthetische Regenreihe 
Kontinuum: mindestens 10 Jahre 
Auflösung:  5 Minuten 
 
Die Verwendung von historischen 
Regenreihen hat Vorrang! 

Historische Regenreihen: 
HLUG 
DWD 
 
synthetische Regenreihen: 
HLUG (NIEDSIM) 

Aktuelle Datensätze  
zur Schmutzfrachtsimulation 
mit Berücksichtigung 

Kommunen / Abwasserverbände 
(ggf. Neuberechnungen erforderlich)
Empfehlung: SMUSI 

●  der Parameter:  
       BSB5, CSB, TOC, NH4-N,  
       Pges, AFS 
       (optional: auch o-PO4-P) 

Abgleich der Ablaufkonzentrationen 
(90-Percentilwerte anhand Betriebs-
tagebuch) mit den Ergebnissen der 
Schmutzfrachtsimulation. Die in die 
Schmutzfrachtberechnung einge-
henden mittleren Stoffkonzentratio-
nen des Schmutzwasserabflusses 
sind an die Zulaufkonzentrationen 
zur Kläranlage (Betriebstagebuch-
aufzeichnungen an Trockenwetterta-
gen) anzupassen (Kalibrierung). 

●  der vorhandenen  
    -   Regenentlastungsanlagen 
    -   Regenrückhaltebecken,  
    -   Retentionsbodenfilter,  
    -   Dämpfungsbecken, etc. 

  

Schmutzfracht- 
simulation 

●  Niederschlagswassereinleitungen 
    aus Straßenentwässerungen und 
    von Gewerbeflächen 

Berücksichtigung in Schmutzfracht- 
berechnung (z. B. durch Anlegen  
fiktiver Trenngebiete) 
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Bereich Daten Datenquellen 

Ablauftemperatur  
TempMWE-Ablauf 

TempNWE-Ablauf 
Standard-Annahme: 20 °C 
zur Abbildung des worst case 

Mischwassereinleitungen Standard-Annahme:  
O2-Konzentration: 5,46 mg/l  
(Sauerstoffdefizit: 40 % bei 20 °C) 
(Abweichungen sind möglich  
auf der Grundlage umfangreicher  
Messreihen im Sommer) Sauerstoff- 

konzentration 
O2 

Niederschlagswassereinleitungen Standard-Annahme:  
O2-Konzentration: 7,28 mg/l  
(Sauerstoffdefizit: 20 % bei 20 °C) 
(Abweichungen sind möglich  
auf der Grundlage umfangreicher  
Messreihen im Sommer) 

Mischwassereinleitungen Standard-Annahme: 
pH-Wert:  7,4 

pH-Wert 
Niederschlagswassereinleitungen Standard-Annahme: 

pH-Wert:  6,5 

Mischwassereinleitungen Standard-Annahme  
bei einem pH-Wert vom 7,4 
2,8 mmol/l        (siehe Kap. 6.4.2.8) 

Alkalinität 
Niederschlagswassereinleitungen Standard-Annahme  

bei einem pH-Wert vom 6,5: 
1,0 mmol/l        (siehe Kap. 6.4.2.8) 

Lage der Einleitestellen 

Einleitestellen 
für Zuordnung der Einleitestellen 
zu einem Gewässerabschnitt  
(Gerinneelement) 

wasserrechtlicher Erlaubnisbescheid
WRRL-Viewer 
topographische Karten 

Tab. 25:  Zusammenstellung der erforderlichen Daten  
zu Misch- und Niederschlagswassereinleitungen 

 

8.4 Daten zu natürlichen Einzugsgebieten 

Soweit der sich aus den natürlichen Einzugsgebieten eines Gewässers bildende Ab-
fluss nicht durch ein Niederschlags-Abfluss-Modell simuliert wird, kann der Abfluss 
aus dem natürlichen Einzugsgebiet durch eine Reihe von Einzeleinleitungen aus ent-
sprechend den hydraulischen Nachweisorten (gemäß Kap. 7.2.1) zu bildenden Teil-
einzugsgebietsflächen abgebildet werden. Gemäß Kap. 7.3.1 bzw. Kap. 7.4.1 kann 
für den Abfluss jeweils ein stationärer Abfluss ins Gewässer angenommen werden. 
Soweit Abflussganglinien an den maßgebenden Gewässerstellen vorliegen, sollten 
diese verwendet werden.  

Der Abfluss aus den natürlichen Einzugsgebietsflächen ist für folgende Orte zu ermit-
teln (vgl. auch Abb. 33; dort: E0 bis E7): 

 ● für jede Einleitestelle (Einzugsgebiet bis zur Einleitestelle) 

 ● vor und hinter einer Verzweigung 

 ● hinter der Einmündung eines Nebengewässers 

 ● vor dem ersten fiktiven Verlängerungsabschnitt 
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Um die aus den natürlichen Einzugsgebieten resultierenden Abflüsse an den für den 
hydraulischen Nachweis maßgebenden Gewässerstellen umfassend zu berücksichti-
gen, richtet sich die Einteilung der Teileinzugsgebiete (in Abb. 33: AE0 bis AE7) als 
Erstes nach den Nachweisorten für den hydraulischen Nachweis (siehe Kap. 7.2.1).  

 

 

Abb. 40: Einteilung der Einzugsgebietsfläche in Teileinzugsgebietsflächen 

 

Um aber auch einen sachgerechten stofflichen Nachweis durchführen zu können, 
sind ggf. zusätzliche Teileinzugsgebietsflächen einzuteilen. Dies ist z. B. erforderlich, 
wenn die Gewässerstrecke zwischen zwei Einleitestellen vergleichsweise groß ist (al-
lerdings noch von einer Beeinflussung der unterhalb liegenden Einleitung auszuge-
hen ist (Stichwort: Abgrenzung des Nachweisraums)). Dieser Zusammenhang wird in 
Abb. 40 durch die beiden Teileinzugsgebietsflächen AE20 und AE21 verdeutlicht. 

 
Für den hydraulischen Nachweis ist  
a) bei einem hohen WBPNWR ein Abfluss aus den natürlichen Teileinzugs- 

gebietsflächen in Höhe von 4,0*MQ   (als Zuwachswerte:  4,0 * ∆MQ) 
b) bei einem nicht hohen WBPNWR ein Abfluss aus den natürlichen Teileinzugs-

gebietsflächen in Höhe von 5,5*MQ  (als Zuwachswerte:  5,5 * ∆MQ) 
anzusetzen (vgl. Kap. 7.3.1) 

Für die stofflichen Nachweise ist  
diesbezüglich MNQ (ggf. auch 0,1 * MQ)  (als Zuwachswerte: ∆MNQ bzw. 0,1 *∆MQ) 
anzusetzen (vgl. Kap. 7.4.1). 
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Für die Ermittlung dieser Werte an den relevanten Gewässerstellen ist die Kenntnis 
folgender Größen erforderlich: 

a) die Größen der Teileinzugsgebietsflächen und  

b) die zugehörigen spezifischen Abflussspenden.  

Hieraus lassen sich die als Einzeleinleiter anzunehmenden Abflüsse ermitteln. 

 

Zu a) Teileinzugsgebietsflächen 

Die Ermittlung der Flächen der Teileinzugsgebiete kann  

● mit Hilfe einer topographischen Karte mit Höhenlinien (Isohypsen) zur Ermittlung 
der Wasserscheiden oder  

● mit einem Digitalen Höhenmodell 

erfolgen.   

 

Zu b) Abflussspenden 

Für die Berücksichtigung der natürlichen Einzugsgebiete werden  

● für den hydraulischen Nachweis: 

die spezifischen mittleren Abflussspenden Mq    
(  4 * Mq  bzw.  5,5 * Mq; siehe Kap. 7.3.1), 

● für die stofflichen Nachweise: 

die spezifischen mittleren Niedrigwasserabflussspenden MNq bzw. 
 die spezifischen mittleren Abflussspenden Mq (  0,1 * Mq; siehe Kap. 7.4.1), 

benötigt.  

Für die Ermittlung des relevanten Abflussgrenzwertes (gemäß Kap. 7.3.2) sind zu-
sätzlich die spezifischen Abflussspenden für das potentiell naturnahe zweijährliche 
Hochwasser (Hq2pnat) an den relevanten Gewässerstellen (Nachweisorten, Kap. 
7.2.1) zu ermitteln.  

Diese Werte sind bei der zuständigen Wasserbehörde zu erfragen. 
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Bereich Daten Datenquellen 
Teileinzugs- 
gebietsflächen 

Größe und Lage  
der Teileinzugsgebietsflächen 

topographische Karten 
Digitales Höhenmodell 
Gewässerkundliches Flächenverzeichnis  
   (WRRL-Viewer) 
 
Dem gewässerkundlichen Flächen-
verzeichnis - vgl. auch Abb. 41a und 41b - 
können für bestimmte Gewässerstellen die 
Einzugsgebietsflächen bis zu jener Stelle 
entnommen werden. Hieraus können (mit 
topographischen Karten) die Einzugs- bzw. 
Teileinzugsgebiete für die einzelnen Nach-
weisorte (Kap. 7.2.1) ermittelt werden. 

Spezifische Abflussspenden  
für alle hydraulischen Nachweisorte,  
ggf. für zusätzliche Gewässerstellen 
(vgl. Abb. 33 und Abb. 40): 

Abflussspenden 

MNq  (bei Vorliegen gesicherter Werte)
Mq 
Hq2pnat 

Gewässerkundliches Flächenverzeichnis 
 
(Über die den Basisflächen des gewässer-
kundlichen Flächenverzeichnisses  - vgl. 
Abb. 41a und 41b - zugeordneten Abfluss-
spenden können die Abflussspenden der 
Teileinzugsgebietsflächen ermittelt werden.)
 
Abflussspenden erhältlich über die  
zuständige Wasserbehörde 

Abflusswerte für alle hydraulischen Nachweisorte,  
ggf. für zusätzliche Gewässerstellen 
(vgl. Abb. 33 und Abb. 40): 

  MNQ  (bei Vorliegen gesicherter Werte)
MQ     (hieraus 4 * MQ bzw. 5,5 * MQ) 
HQ2pnat 

Gewässerkundliches Flächenverzeichnis 
 
(Über die den Basisflächen des gewässer-
kundlichen Flächenverzeichnisses  - vgl. 
Abb. 41a und 41b - zugeordneten Abfluss-
spenden können die Abflussspenden der 
Teileinzugsgebietsflächen und hieraus die 
Abflüsse an den Nachweisorten ermittelt 
werden.) 

  Hinweis:  Einzeleinleiter sind zur Abbildung oberhalb liegender Einzugsgebiete  
                 als Q-Werte (MNQ, 4*MQ, 5,5*MQ), innerhalb des Nachweisraumes als 
                 Zuwächse, d. h. ∆Q-Werte (∆MNQ, 4*∆MQ,  5,5*∆MQ) anzugeben.  

Tab. 26: Zusammenstellung der erforderlichen Daten  
zu natürlichen Einzugsgebieten 
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Abb. 41a: Basisflächen (rot umrandet) des Gewässerkundlichen Flächenverzeichnisses 

mit Einzugsgebietsgrößen im WRRL-Viewer (vgl. auch Kap. 4.2.1.1) 

 
Abb. 41b:  Einzugsgebietsflächengröße einer Basisfläche (rot umrandet) und  

der Gesamtfläche bis zu dieser Gewässerstelle (grün umrandet) 
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8.5 Daten zu Gewässern 

Für die Abbildung eines Gewässers ist dieses in eine Reihe von Gewässerabschnit-
ten einzuteilen, für die detaillierte Angaben zur Länge, zum Querprofil, zum Sohlgefäl-
le und zum Rauheitsbeiwert erforderlich sind.  

Es sind Gewässerabschnitte zu bilden, bei denen die angesetzten Werte jeweils als 
mittlere, repräsentative Werte für den betreffenden Gewässerabschnitt gelten können. 
Bei einer deutlichen Änderung des Sohlgefälles oder des Querprofils ist ein neuer 
Gewässerabschnitt zu bilden. Die Länge der Gewässerabschnitte soll eine Länge von 
300 m nicht überschreiten.  

 

8.5.1 Querprofile 

Die Geometrie eines Gewässerquerschnittes stellt eine zentrale Größe bei der Ermitt-
lung des Abflusses und damit sowohl für den hydraulischen Nachweis als auch für die 
stofflichen Nachweise dar, deren Nachweisgrößen (Konzentrationen) erheblich vom 
Abfluss beeinflusst werden. Auf die in die Nachweisführung eingehenden Profildaten 
ist besonderes Augenmerk zu richten. 

 

Die Ermittlung der Querprofildaten ist folgendermaßen möglich: 

I. Rückgriff auf bereits vorhandene Daten 

II. Erhebung der Daten vor Ort 

 

 

8.5.1.1 Rückgriff auf bereits vorhandene Daten 

Im Rahmen der Ermittlung von Überschwemmungsflächen stehen Profile vieler hes-
sischer Gewässer im Retentionskataster Hessen (RKH, HLUG) zur Verfügung. In die-
sem Kataster sind etwa 4.700 km von insgesamt ca. 23.000 km Gewässerstrecke in 
Hessen erfasst. Für die im RKH enthaltenen Gewässer können die Profildaten vom 
HLUG gegen Entrichtung einer Gebühr (Stichwort: Querprofildaten RKH; Hessen, 
2009) bezogen werden. 

Die Profile aus dem Retentionskataster beziehen sich nicht nur auf den Bereich des 
Gewässerprofils, sondern auch auf die Vorländer, da es beim Retentionskataster um 
die Überschwemmungsgebiete und Retentionsräume bei 100-jährlichen Hochwas-
serereignissen geht. Für die Nachweisführung zur Beurteilung von Abwassereinlei-
tungen sind im Wesentlichen lediglich die kleinen Jährlichkeiten 1 und 2 von Interes-
se. Für die Modellierung reichen daher im Regelfall die Profilpunkte im Umfeld von 
20°m links und rechts der Uferlinie des Gewässers aus. Zur einfacheren Handhabung 
der Profildaten sollten nur die Daten aus diesem Bereich verwendet werden. 
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Abb. 42: Skizze zum Retentionskataster Hessen (HGN, HMUELV) 

 

In der nachfolgenden Abbildung 43 ist eine Darstellung von verzeichneten Querprofi-
len im Retentionskataster Hessen ersichtlich.  

 

Abb. 43: Verzeichnete Querprofile im Retentionskataster (exemplarisch) (HLUG) 

Die Lage der einzelnen Profile wird durch Geraden mit Angabe der Wasserspiegelhö-
he beim 100jährlichen Hochwasserereignis (HQ100) entlang der Gewässerkilometrie-
rung verdeutlicht. Die einzelnen Profile werden über eine Reihe von Profilpunkten mit 
Angaben der Geländehöhe (über NN) und sog. Positionen, d. h. der Entfernung zum 
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ersten Profilpunkt, (y-z-Koordinaten) angegeben. Abb. 45 zeigt eine Vergrößerung 
der in Abb. 44 exemplarisch dargestellten Profildaten im Gewässerbereich. 

 

Abb. 44: Daten für ein exemplarisches Profil (Gewässer und Vorländer) (HLUG) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abb. 45:  
Profildaten im Gewässerbereich 
(HLUG) 

 …   

Aus Abb. 46 wird ersichtlich, dass in vergleichsweise kurzen Gewässerabständen ggf. 
mehrere Querprofile vorhanden sein können. Soweit die Modellierung eines Gewäs-
serabschnitts nicht über eine Wasserstands-Abfluss-Beziehung auf der Grundlage 
von Wasserspiegellagenberechnungen, sondern über die Geometrie des Gewässers 
erfolgt, sind nach Kap. 8.5 Gewässerabschnitte zu bilden, die sich durch repräsentati-
ve Profile abbilden lassen, ohne die Heterogenität des Gewässers zu glätten.  
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Abb. 46:  Darstellung einer Gewässerstrecke mit vergleichsweise vielen Quer-
profilen in geringem Abstand im Retentionskataster Hessen (HLUG) 

 

Da es zur Abbildung des Gewässers nicht erforderlich ist, eine äußerst kleinräumige 
Einteilung in Gewässerabschnitte vorzunehmen (im Regelfall sollten Abschnitte von 
100 m bis 300 m vorgesehen werden), können die innerhalb dieser Abschnitte vor-
handenen Gerinneprofile zu stellvertretenden mittleren Profilen zusammengefasst 
werden, soweit sich keine deutlichen Änderungen im Querprofil, im Sohlgefälle oder 
in der Fließgeschwindigkeit zeigen.  

Im Bereich der Abflussberechnung spielen die aus dem Querprofil abgeleiteten Grö-
ßen „durchflossene Fläche“ und „benetzter Umfang“ für die Ermittlung der Volumen-
Abfluss-Beziehung eine wesentliche Rolle. Die Sauerstoffkonzentration wird unter 
anderem von der Wiederbelüftung beeinflusst. In die Abschätzung der Wiederbelüf-
tung gehen die Fließgeschwindigkeit und die Wassertiefe, indirekt aber auch die 
Wasseroberfläche (physikalischer Sauerstoffeintrag) als Größen ein.  
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Ausschlaggebend für die Zusammenfassung von Profilen ist folglich die Ähnlichkeit 
hinsichtlich folgender Größen: 

● Verhältnis der durchflossenen Fläche zum benetzten Umfang, 

● Wasserspiegelbreite, 

● Fließtiefe. 

Soweit sich die Querschnitte nicht signifikant ändern, können benachbarte Profile zu 
einem mittleren Profil zusammengefasst werden. Die Gewässerabschnitte sollen je-
doch eine Strecke von 300 m nicht überschreiten.  

Die Bestimmung des mittleren Querprofils ist immer im Rahmen einer örtlichen Bege-
hung vorzunehmen. 

Bei der Abbildung des Gewässers ist es wünschenswert, auch die Brückenbauwerke 
oder Wehre zu berücksichtigen, da sie aufgrund ihrer Querschnittsänderungen erheb-
lichen Einfluss auf den Abfluss haben. Gewässerverrohrungen sind über den Rohr-
durchmesser abzubilden.  

Hinweis zum Werkzeugpaket (TU Darmstadt/ifak, 2012): 

1. Bei Verwendung des Werkzeugpakets ist bei der Einteilung des Gewässers in  
Gewässerabschnitte darauf zu achten, dass die Länge eines Gewässerabschnittes 
(Gerinneelements) so gewählt wird, dass eine Mindestfließzeit von 1 Minute nicht 
unterschritten wird. Es wird empfohlen, für die Länge eines Gerinneelementes eine 
Fließzeit von etwa 3 Minuten anzustreben.  

 Bei Verwendung von Querprofildaten aus dem RKH ist in vielen Fällen davon aus-
zugehen, dass die Gewässerstrecken zwischen den einzelnen Profilen diese 
Fließzeitbedingung nicht einhalten, so dass ein abschnittstypisches Profil (aus 
mehreren Profilen) zu bestimmen ist, das dem Charakter des betrachteten Ge-
wässerbereichs entspricht. Hierfür ist eine Ortsbegehung unverzichtbar. 

2. Brückenbauwerke, Abstürze oder Wehre lassen sich mit dem Werkzeugpaket 
nicht abbilden.  

 

8.5.1.2 Erhebung der Daten vor Ort 

Sofern im Retentionskataster für das zu bearbeitende Gebiet keine Querprofile vor-
handen sind (dies trifft auf ca. 18.000 km Gewässerstrecke zu!), müssen die Querpro-
file mittels örtlicher Vermessung aufgenommen werden. Informationen aus eventuell 
durchgeführten Projekten (z. B. Renaturierungsmaßnahmen usw.) können (ergän-
zend) verwendet werden, soweit diese aktuell sind und die Ist-Situation darstellen. Ist 
eine Vermessung notwendig, so kann vor Ort das mittlere bzw. repräsentative Profil 
des betrachteten Gewässerabschnitts bestimmt und anschließend vermessen wer-
den. 

Es wird empfohlen, die Querprofile im Lamellenformat (pro Höhenkoordinate Y Auf-
nahme zweier x-Koordinaten - Gewässerbreite links und rechts) aufzunehmen. Die 
Abb. 47 gibt hierfür ein Beispiel: 
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Abb. 47: Exemplarische Querprofildaten im Lamellenformat 

 

Hinweis:  Um bei der modelltechnischen Nachweisführung (vor allem beim Sauer-
stoffnachweis) unrealistisch kleine Wassertiefen zu vermeiden, wird  
empfohlen, eine ggf. horizontale Gewässersohle durch ein kleines Dreieck 
(Höhe: etwa 10 cm) zu ersetzen.  

 

8.5.2 Längsprofil 

Nach der Bestimmung der mittleren Profile wird für jedes dieser Profile das Sohlgefäl-
le des jeweils betrachteten Gewässerabschnitts benötigt. Das mittlere Gefälle wird 
dabei wie folgt ermittelt:  

 

a)  bei Rückgriff auf Profildaten des Retentionskatasters Hessen (HLUG) 

Wenn innerhalb eines Gewässerabschnittes ein mittleres Querprofil aus mehreren, 
dem RKH entnommenen Profilen gebildet wurde, ist die Sohlhöhe aller im RKH auf-
genommenen Profile dem RKH zu entnehmen. Mit Kenntnis der Lage des mittleren 
Profils im Längsschnitt kann für jedes mittlere Profil ein Höhenprofil erstellt werden. 

Das Höhenprofil setzt sich also aus mehreren Punkten zusammen, deren x-Wert der 
Profilmeter und deren y-Wert die Sohlhöhe ist. Mit dem Verfahren der linearen Reg-
ression wird dieses Höhenprofil durch eine Gerade mit der bestmöglichen Anpassung 
ersetzt. Die Steigung dieser Regressionsgeraden entspricht dem mittleren Sohlgefälle 
des jeweiligen mittleren Profils. 

 

b) bei Erhebung der Querprofile vor Ort 

Bei der Erhebung der Querprofile ist die Sohlhöhe hinsichtlich ihrer Geländehöhe (m 
über NN) einzumessen. Aus den Sohlhöhen und der Längsverortung der Querprofile 
lässt sich – erforderlichenfalls abschnittsweise – ein Sohlgefälle (ggf. unter Zuhilfe-
nahme der linearen Regression) ermitteln.  

 



Leitfaden:  Anforderungsprofil für die Beurteilung der Gewässerverträglichkeit  135 
   

 

  
Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Stand: 10/2012) 

8.5.3 Rauheit 

Der Rauheitsbeiwert (hier Manning-Strickler-Beiwert kst) ist von der Beschaffenheit 
der Sohle und des Ufers abhängig. Für den bestehenden Zustand ist ein repräsenta-
tiver Wert zu wählen (vgl. Anhang 3.2). Für Gerinne mit ungleichen Rauheiten des 
benetzten Umfangs kann näherungsweise ein Manning-Strickler-Durchschnittsbeiwert 
gebildet werden. Mit den benetzten Teilumfängen lu,i (lu = ∑lu,i) und den zugehörigen 
Manning-Strickler-Beiwerten kst,i lautet der Zusammenhang: 

    [Schneider, 1994] 

 mit: lu benetzter Umfang [m] 

  lu,i benetzter Teilumfang [m] 

  kst Manning-Strickler-Durchschnittsbeiwert [m1/3/s] 

  kst,i Manning-Strickler-Beiwerte für benetzten Teilumfang [m1/3/s] 

 

Hinweis:  Die dem Retentionskataster zugrunde liegenden digitalen Profildaten 
enthalten auch Angaben zum Manning-Strickler-Beiwert kst. Dieser Wert 
bezieht das gesamte, für das HQ100 relevante Gewässerprofil mit ein und 
berücksichtigt daher die Rauheiten eines erheblich größeren bzw. weite-
ren Gerinnequerschnittes, als dies für die Fragestellungen des Leitfadens 
maßgebend ist.  

 Um den kst-Wert des für die Leitfaden-Betrachtung relevanten Teils des 
Profils (Bereich des benetzten Umfangs bei HQ1 bzw. HQ2) sachgerecht 
erfassen zu können, ist eine Ortsbegehung unumgänglich. 

 

 

8.5.4  Stoffliche Gewässervorbelastung 

Die in Abhängigkeit vom Fließgewässertyp anzusetzenden Werte für die chemischen 
und physikalischen Parameter sind der Tabelle 15 zu entnehmen. Von diesen Werten 
kann nur in begründeten Ausnahmefällen abgewichen werden (vgl. Kap. 7.4.2). 

 

(23)
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8.5.5 Zusammenstellung der erforderlichen Daten zum Gewässer 

In der nachfolgenden Tabelle sind die erforderlichen Daten zum Gewässer nochmals 
zusammengestellt: 

Bereich Daten Datenquellen 

Gewässerabschnitte Lage und Länge der  
Gewässerabschnitte 
 
Es sind hinsichtlich der Profile, des 
Sohlgefälles und der Rauheiten mög-
lichst homogene Gewässerabschnitte 
zu bilden (siehe Kap. 8.5) 

Ortsbegehung 
topographische Karten 
Retentionskataster Hessen 

  erforderliche Zuordnungen zu den  
Gewässerabschnitten: 
●  der Abwassereinleitungen 
    (Schmutz-, Misch- und  
    Niederschlagswasser) 
●  der Einleitungen aus natürlichen  
    Einzugsgebieten 

  

Profildaten  
(Die Darstellung eines Querprofils als 
einfaches Dreiecks- oder Trapezprofil  
ist nicht ausreichend, vgl. Kap. 8.5.1) 
 
bei Gewässerverrohrungen: 
Rohrdurchmesser 

Erhebungen vor Ort 
Retentionskataster Hessen
(RKH) 
 
wasserwirtschaftliche  
Unterlagen 
(Genehmigungsunterlagen)
(Gewässerunterhaltungs- 
pflichtiger) 

Wasserspiegelbreite 
Fließtiefe 
Verhältnis der durchflossenen Fläche  
     zum benetzten Umfang 

Erhebungen vor Ort 
Retentionskataster Hessen
(RKH) 

Querprofile 

ggf. Wasserstands-Abfluss-Beziehung   

Sohlgefälle,  
Längsprofile 

mittleres Sohlgefälle  
eines Gewässerabschnittes 

Vermessung vor Ort 
(Höhenkoten) 
Angaben im Retentions- 
kataster Hessen (RKH) 
Topographische Karten  
Digitales Höhenmodell 

Rauheit 
(Sohle, Uferbereiche) 

Rauheitsbeiwert  
nach Manning-Strickler kst 
(Kap. 8.5.3) 

Erhebung vor Ort 
(Beurteilung anhand  
Literaturangaben) 
(vgl. Anhang 3.2)  

Fließgewässertyp Einstufung gemäß Anlage 1 OGewV WRRL-Viewer 
(vgl. Kap. 4.2.1.1) 
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Bereich Daten Datenquellen 

Wiederbesiedlungs- 
potential (WBP) 

Für jeden 100 m-Gewässerabschnitt  
innerhalb des Nachweisraumes: 

Bewertung 
●  der Gewässergüte 
●  der Abweichungsklasse  
●  aller Wanderhindernisse  
    hinsichtlich der Durchgängigkeit  
    des Gewässers im Bereich von  
    300 m bzw. 1000 m oberhalb und  
    unterhalb des jeweiligen  
    100 m-Abschnittes 

Aus der Beurteilung des WBP der  
einzelnen 100 m-Gewässerabschnitte 
ist das WBP für die Gewässerstrecke 
innerhalb des Nachweisraumes zu 
bestimmen 

hinsichtlich  
●  der Gewässergüte  
    (siehe Kap. 4.2 und 4.3) 
●  der Abweichungsklasse  
    (siehe Kap. 4.2 und 4.3) 
●  der Wanderhindernisse  
    (siehe Kap. 4.2.4.3;  
               Anhang 5) 
 
 
 

siehe Kap. 5.2,  
          Anhang 6.4 

Stoffliche  
Gewässervorbelastungen 

Parameter: 
● Wassertemperatur  
●  pH-Wert 
●  Sauerstoffkonzentration 
 
Konzentrationen:  
       BSB5           
       CSB 
       TOC 
       NH4-N 
       Pges 
       o-PO4-P 
       AFS 

Angaben zur Abbildung  
des "worst case" 
Standard-Annahmen:  
gemäß Tab. 15 
 
 
(Näheres hierzu  
im Kap. 7.4.2) 

Tab. 27: Zusammenstellung der erforderlichen Daten zum Gewässer 
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9. Anforderungen  
an die Dokumentation und Ergebnisdarstellung 

Zur Nachvollziehbarkeit und Prüfung der simulationsgestützten Berechnungen zur 
immissionsorientierten Nachweisführung ist der Immissionsnachweis, die zugehöri-
gen Eingangsgrößen und die Ergebnisse umfassend zu dokumentieren. Dies umfasst 
insbesondere folgende Unterlagen: 

I. Erläuterungsbericht  
mit Darstellung nachfolgender Themenkomplexe 

A) Veranlassung und Aufgabenstellung 

B) Datengrundlage für die Bestandsanalyse 

B1) Abgrenzung des Nachweisraumes 
(mit Angabe der Entfernungen der einzelnen  
Einleitungen und der Eingangsgrößen der Tabelle 5) 

Kap. 3 
Kap. 8.1 
Anhang 6.1 

B2) Beurteilung des Gewässerzustandes 
-   Stammdaten zum Oberflächenwasserkörper 
-   Ökologischer Zustand bezüglich Makrozoobenthos 
-   Gewässerstruktur, Abweichungsklasse 

Kap. 4.2, 4.3 
Anhang 6.2 
Anhang 6.3 

B3) Beurteilung des Schutzbedürfnisses  
der zu betrachtenden Gewässerstrecken 

Kap. 5.1 

B4) Beurteilung des Wiederbesiedlungspotentials  
der einzelnen 100 m-Gewässerabschnitte und  
der gesamten Gewässerstrecke innerhalb des  
Nachweisraumes 

Kap. 4.2.4.3 
Anhang 5 

Kap. 5.2  
Anhang 6.4 

B5) Daten zu den Abwassereinleitungen 
(Entwässerungsgebiete, Kläranlagen, Misch- und  
Niederschlagswassereinleitungen einschließlich der  
Niederschlagswassereinleitungen von Straßen-
entwässerungen, Gewerbeflächen, Abwassermenge  
von industriellen Direkteinleitern) 

Kap. 8.2 
Kap. 8.3  
Tab. 24, 25 
Anhang 6.6 

B6) Daten zum Gewässer für den rechnerischen Nachweis 
(einschl. Einteilung der natürlichen Teileinzugsgebiete,  
Einteilung in Gewässerabschnitte,  
Abflussspenden, Abflusswerte an den Nachweisorten,  
Geometrie der Gewässerabschnitte, 
stoffliche Vorbelastungen im Gewässer) 

Kap. 8.4 
Kap. 8.5  
Tab. 26, 27 
Anhang 6.5 

 

 C) Verwendete Modelle und Software 
Soweit nicht das Werkzeugpaket (TU Darmstadt/ifak, 2012) verwendet wird, 
sind die den verwendeten Modellen hinterlegten Ermittlungsverfahren sowie 
die stofflichen Parameter und Prozesse zu beschreiben. Zur besseren Ver-
gleichbarkeit mit dem Werkzeugpaket wird hinsichtlich des Gütemodells eine 
Beschreibung in der Notation der „Petersen-Matrix“ empfohlen (Kap. 6.4.2.2).  
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Der zuständigen Wasserbehörden ist nachzuweisen, dass die Anforderungen 
an die Nachweisführung nach Kap. 6 und 7 umfassend eingehalten werden.  
Abweichungen sind explizit darzustellen und zu erläutern. 

 D) Durchführung der rechnerischen Nachweise (hydraulisch und stofflich) 

D1) Angabe der Nachweisorte  
(für den hydraulischen Nachweis) 

Kap. 7.2.1 

D2) Angabe des Abflussgrenzwertes HQ2pnat 
für jeden hydraulischen Nachweisort 

Kap. 7.3.2 

D3) Angabe des Schwellenwertes  
für jeden hydraulischen Nachweisort 

Kap. 7.3.3 

D4) Ergebnisse der rechnerischen Nachweise 
Bestandssituation mit Ergebnisinterpretation 
(Aussagen zur Einhaltung der Grenzwerte,  
zum Ausmaß von Über- und Unterschreitungen und  
Belastungszeiträumen und zum Handlungsbedarf) 

 

 

E) Vorgeschlagene Maßnahmen 

F) Zusammenfassung 

 

II.  Planunterlagen: 

Anlage 1: Übersichtsplan mit Darstellung des Nachweisraumes  
(Einzugsgebiet der zu betrachtenden Gewässer und Abwassereinleitun-
gen im Maßstab 1:25.000) 

Anlage 2: Übersichtsplan des Gesamtsystems 
-  mit Darstellung der Einleitestellen der Abwasseranlagen und  

sonstigen Abwassereinleitungen, 
- mit Darstellung der betrachteten Siedlungsflächen  

mit farblicher Markierung des Mischsystems, Trennsystems und  
der Außengebiete, 

 - mit Einteilung der natürlichen Einzugsgebiete (Einzeleinleiter)  
(Nachweisorte; siehe Kap. 7.2.1), 

- mit Zuordnung der Einzeleinleiter (Abwassereinleitungen, natürliche 
Einzugsgebiete) zu Gerinneelementen  

im geeigneten Maßstab 

Anlage 3: Systemlogik für die Schmutzfrachtberechnungen  
(ggf. mehrere Kanalnetze) 

Anlage 4: Systemlogik für den rechnerischen Immissionsnachweis im Bestand 
(Bestandsnachweis) 

Anlage 5: Systemlogik für den rechnerischen Immissionsnachweis  
für erforderliche Maßnahmen (Maßnahmenvarianten) 

Anlage 6: Graphische Darstellung der Ergebnisse als Ganglinien 
(Abfluss, Sauerstoff- und Ammoniakkonzentrationen im Gewässer) 
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III.  Textunterlagen (einschließlich Tabellen): 

Anlage 7: Eingabedaten und Ergebnisse der Schmutzfrachtberechnungen 

Anlage 8: Dokumentation der Gewässerbegehung (mit Fotodokumentation) 

Anlage 9: Querprofile der Gewässerabschnitte 

Anlage 10:  Gewässerdaten 

Anlage 11:  Auswertungen zu den hydraulischen und stofflichen Belastungen 
 - Analyse von Überschreitungen der zulässigen Häufigkeit des  

Auftretens des kritischen Gewässerabflusses (HQ2pnat) 
- Analyse von Überschreitungen des Nachweiswertes  

bei den vereinfachten stofflichen Nachweisen 
 - Dauer-Häufigkeits-Analyse  

bei den erweiterten stofflichen Nachweisen 

IV.  Digitale Unterlagen 

Anlage 12: Datensätze zur Schmutzfrachtsimulation 

Anlage 13: Datensätze zu den rechnerischen Immissionsnachweisen  
(Bestand, Maßnahmenvarianten) 

Anlage 14: Regenreihen (historisch, synthetisch) 

Anlage 15: Querprofile der Gewässerabschnitte 

 

 

Der Umfang der erforderlichen Dokumentation ist mit der zuständigen Wasserbehör-
de abzustimmen. In konkreten Fall können zusätzliche Unterlagen erforderlich sein.  
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Bereich Daten 
Abgrenzung  
des Nachweisraumes 
(siehe Kap. 8.1) 

an den Einleitestellen im Gewässer: 
●  mittlere Wassertiefe bei MNQ 
●  mittlere Fließgeschwindigkeit bei MNQ 
●  ermittelte Einflussbereiche (jeder Einleitung) 
●  Entfernungen zwischen den einzelnen Einleitestellen 
●  Größe des Nachweisraumes  (Übersichtsplan) 
●  Darstellung der zu betrachtenden Gewässerstrecke 

Kläranlagen  (siehe Kap. 8.2) 

Einleitestellen ●  Lage der Einleitestellen 
Abfluss Durchschnittliche Trockenwetterabflussmenge (EKVO–Berichte) 

mit einer für die Kläranlagengröße typischen Abflussganglinien-
form 

Ablaufkonzentrationen geprüfte Werte für BSB5, CSB, TOC, NH4-N, Pges, o-PO4-P, AFS 
(bei Trockenwetter) 

Ablauftemperatur ●  TempKA-Ablauf 

Sauerstoffkonzentration ●  O2 KA-Ablauf 

pH-Wert ●  pHKA-Ablauf 

Alkalinität ●  AlkKA-Ablauf 

Mischwasser- und Niederschlagswassereinleitungen  (siehe Kap. 8.3) 

Belastungsniederschläge ●  für vereinfachte stoffliche Nachweise (Sauerstoff, Ammoniak) 
●  für hydraulische und erweiterte stoffliche Nachweise 

Schmutzfrachtsimulation ●  Eingabedaten und Ergebnisse der Schmutzfrachtberechnung 
●  Systemlogik 

Ablauftemperatur Temp. ●  TempMWE-Ablauf                 ●  TempNWE-Ablauf 

Sauerstoffkonzentration ●  O2 MWE                             ●  O2 NWE 

pH-Wert ●  pH MWE                             ●  pH NWE 

Alkalinität ●  Alk MWE                             ●  Alk NWE 

Einleitestellen ●  Lage der Einleitestellen 

natürliche Einzugsgebiete  (Kap. 8.4) 

Teileinzugsgebietsflächen Größe und Lage der Teileinzugsgebietsflächen 

Abflussspenden Werte für spezifische Abflussspenden (MNq, Mq, Hq2pnat) 
für die einzelnen Teileinzugsgebietsflächen 
für alle hydraulischen Nachweisorte, ggf. für zusätzliche  
Gewässerstellen (vgl. Abb. 33 und Abb. 40): 

Abflusswerte  MNQ (bzw. ∆MNQ), MQ (bzw. ∆MQ), HQ2pnat 
für die einzelnen Teileinzugsgebietsflächen 
für alle hydraulischen Nachweisorte, ggf. für zusätzliche  
Gewässerstellen (vgl. Abb. 33 und Abb. 40): 

Gewässer  (Kap. 8.5) 

Gewässerabschnitte 
(Gerinneelemente) 

●  Lage, Länge und Gefälle der Gewässerabschnitte 
●  Zuordnung der Abwassereinleitungen zu den  
    Gerinneelementen 

Querprofile ●  Profildaten 
●  Wasserspiegelbreite 
●  Fließtiefe 
●  Verhältnis der durchflossenen Fläche zum benetzten Umfang 
ggfs:  
●  Rohrdurchmesser (bei Gewässerverrohrungen) 
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Gewässer  (Kap. 8.5)     -  Fortsetzung  - 

Sohlgefälle, Längsprofile mittleres Sohlgefälle jedes Gewässerabschnittes 

Rauheit 
(Sohle, Uferbereiche) 

Rauheitsbeiwert nach Manning-Strickler kst 

(Angabe für jeden Gewässerabschnitt (Gerinneelement)) 

Fließgewässertyp Angabe des Fließgewässertyps 
Wiederbesiedlungspotential Für jeden 100 m-Gewässerabschnitt innerhalb des Nachweis-

raumes (zzgl. 300 m bzw. 1.000 m oberhalb und unterhalb  
des Nachweisraumes): 
Bewertung 
●  der Gewässergüte 
●  der Abweichungsklasse 
●  aller Wanderhindernisse hinsichtlich der Durchgängigkeit  
    des Gewässers 
●  des Wiederbesiedlungspotentials 
Zusätzlich: Bewertung der Durchgängigkeit des Gewässers bis 
300 m bzw. 1.000 m oberhalb und unterhalb des Nachweisrau-
mes und Bewertung des Wiederbesiedlungspotentials der  
gesamten Gewässerstrecke innerhalb des Nachweisraumes 
 

Stoffliche  
Gewässervorbelastungen 

●  Wassertemperatur  
●  pH-Wert 
●  Alkalinität 
●  Sauerstoffkonzentration 
●  Konzentrationen  
    (BSB5, CSB, TOC, NH4-N, Pges, o-PO4-P, AFS) 

Tab. 28:  Auflistung der erforderlichen Daten (Näheres siehe Kap. 8) 
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10. Weiteres Vorgehen - Maßnahmenwahl 

Wenn ein rechnerischer Nachweis nach Kap. 7 durchgeführt wurde, hatte sich im Vor-
feld der Untersuchungen (vgl. Kap. 4) gezeigt, dass der gute ökologische Zustand 
des Gewässers entweder noch nicht erreicht ist oder aber durch eine geplante Erhö-
hung der Abwasserbelastung gefährdet werden könnte. Wenn auch beim erweiterten 
rechnerischen Nachweis Grenzwertüberschreitungen (beim Abfluss- oder Ammoniak-
Nachweis) bzw. Grenzwertunterschreitungen (beim Sauerstoffnachweis) festgestellt 
werden, ist dies bei Abbildung der bestehenden Einleitesituation ein deutlicher Hin-
weis auf ein ökologisches Defizit im Gewässer, für das die Ursache zumindest auch 
bei den betrachteten Abwassereinleitungen liegt.  

Bei der Simulation eines Prognose-Zustandes, d. h. bei Berücksichtigung erhöhter 
Abwasserbelastungen (hydraulisch oder stofflich) infolge vermehrten Abwasseranfalls  
bestehender Einleitungen oder zusätzlicher (neuer) Abwassereinleitungen, sollte stets 
ein Vergleich mit der Ist-Situation durchgeführt werden, um die Auswirkungen der er-
höhten Belastungen abschätzen zu können. Wenn die geplante Erhöhung der Ab-
wasserbelastungen innerhalb des Nachweisraumes im Vergleich mit der Bestandssi-
tuation zu Grenzwertüberschreitungen führt, sind emissionsseitige Maßnahmen zur 
Einhaltung erhöhter gewässerbezogener Anforderungen erforderlich.  

Für die Maßnahmenwahl gilt insgesamt der Vorrang von emissionsseitigen Maßnah-
men zur weitergehenden Misch- und Regenwasserbehandlung, das heißt es gilt der 
Grundsatz: 

„Behandlung vor Einleitung“ 

Grundsätzlich sollten somit die Emissionen  v o r  Einleitung in das betroffene Ge-
wässer entsprechend der mit den rechnerischen Nachweisen aufgezeigten Über-
lastungen vermindert werden. Durch entsprechende Maßnahmen zur Reduzierung 
der Abwasserbelastungen lassen sich die nachteiligen Auswirkungen der Abwasser-
einleitungen in ihrer Gesamtheit, d. h auch von Belastungen reduzieren, die nicht Ge-
genstand des Leitfadens sind (z. B. Schwebstoffen). 

In der wasserwirtschaftlichen Vollzugspraxis treten oftmals Fälle auf, in denen die 
gemäß rechnerischem Nachweis erforderlichen Maßnahmen zur Reduzierung der 
Gewässerbelastung emissionsseitig, d.h. vor Einleitung in das Gewässer nicht oder 
nur sehr erschwert durchgeführt werden können. Diese Problematik liegt vielfach in 
den örtlichen Verhältnissen (z. B. nicht zur Verfügung stehende Flächen für die Um-
setzung von Maßnahmen) begründet. Nur wenn nachgewiesen wird, dass emissions-
seitige Maßnahmen (z. B. Dämpfungsbecken in Erdbauweise) nur mit einem nicht 
mehr vertretbarem Aufwand durchgeführt werden könnten, ist es zulässig, entspre-
chender Maßnahmen  i m  Gewässer (z. B. Gewässeraufweitungen o.ä.) durchzufüh-
ren.  

Emissionsseitige Maßnahmen zur Reduzierung des Abwasserabflusses (z. B. durch 
die Schaffung von Retentionsvolumina) sind vor allem dann erfolgversprechend, 
wenn in dem von der Einleitung betroffenen Gewässerabschnitt bereits ein hohes 
Wiederbesiedlungspotential vorhanden ist.  
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In der nachfolgenden Tabelle sind Maßnahmen dargestellt, die zur Reduzierung hyd-
raulischer und stofflicher Belastungen durch Misch- und Regenwassereinleitungen 
grundsätzlich möglich und geeignet sind.  

 

Maßnahmen Anmerkungen 

Abflussvermeidung,  
Abflussverminderung und  
Abflussverzögerung 

  

Regenrückhaltebecken im Netz oder  
Speicherbewirtschaftung 

Rückhalteräume im Netz vergleichsweise teuer  

Optimierung der Drosselabflüsse  
von Entlastungsanlagen 

  

Rückhaltebecken als Dämpfungsbecken  
nachgeschaltet 

Ablauf als Kiesfilter oder Vegetationspassage 

Regenüberlaufbecken, Stauraumkanäle und 
ähnliche Speichereinrichtungen 

Ablauf als Kiesfilter oder Vegetationspassage 

Erhöhung des Drosselabflusses zur Kläranlage Ausreichende Reinigungsleistung und hydrau-
lische Kapazität der Kläranlage vorhanden?  

Rechen, Siebe (ggf. Fein- und Feinstsiebe), 
Wirbelabscheider und andere mechanische 
Verfahren 

Der Einsatz von Feinstsieben bei Mischwasser-
entlastungsanlagen ist kritisch zu hinterfragen. 

Retentionsbodenfilter (RBF) Ausleitstrecke für O2 –Anreicherung zweckmäßig 
(v. a. bei entsprechendem Gefälle vom RBF zum 
Gewässer) 

Ablaufgerinne mit naturnahen Strukturen 
     Sickerstrecken 
     Schüttsteinriegel 
     Vegetationspassagen 
 

einem Speicherbauwerk nachgeschaltet  
sehr wirksam  

Gewässerprofilaufweitung  
(Ausuferungsflächen,  
Hochwasserrückhaltebecken) 

nur dann einsetzen, wenn keine Probleme durch 
Feststoffe zu erwarten sind, Mindestkonzentra-
tion an O2 im Gewässer darf nicht unterschritten 
werden 

Anlage von Uferrandstreifen,  
Erhöhung der Strukturvielfalt 

auch als Maßnahme zur Verbesserung der 
Strukturgüte sinnvoll,  
Erhöhung der physikalischen Belüftung 

Flockungsfiltration Dosierung muss auf Zulauf abgestimmt werden 

Fällung  
mit anschließender Feststoffabscheidung 

Dosierung muss auf Zulauf abgestimmt werden 

Tab. 29:  Maßnahmen zur Verminderung akuter hydraulischer und stofflicher  
Gewässerbelastungen durch Misch- und Niederschlagswasser-
einleitungen 
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Die emissionsseitig erforderlichen Maßnahmen zur Dämpfung der Mischwassereinlei-
tungen - die auch ggf. mittels einer naturnahen Gewässerprofilaufweitung umgesetzt 
werden können, siehe Tabelle 29 - stehen neben den strukturverbessernden Maß-
nahmen im Gewässer, die bei fehlendem oder geringem Wiederbesiedlungspotential 
zur Herstellung eines möglichst hohen Wiederbesiedlungspotentials durchgeführt 
werden (siehe Kap. 5.2 und 7.3.2). Geeignete strukturverbessernde Maßnahmen, die 
der Verbesserung des Wiederbesiedlungspotentials auch im Sinne der Umsetzung 
der EG-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) dienen, sind im WRRL-Maßnahmenpro-
gramm dargestellt (siehe Kap. 4.2.4.4). 

Bezüglich der noch durchzuführenden Maßnahmen zur Verbesserung der saprobiel-
len Belastungssituation ist darauf hinzuweisen, dass diese nicht nur auf den Ausbau 
von Anlagen der Siedlungsentwässerung - Kläranlagen, Regen- bzw. Mischwasser-
einleitungen – beschränkt werden sollten; wesentliche Verbesserungen sind hierbei 
heute oft nur noch zu erreichen, wenn auch andere Belastungsquellen - Einträge aus 
der Landwirtschaft, Feinsedimenteinträge, Eutrophierung, Strukturdefizite (z.B. Rück-
stau) - wirksam vermindert werden. 

Es wird empfohlen, unter Einbeziehung der im Maßnahmenprogramm bereits vorge-
sehenen Maßnahmen ein Konzept zu erstellen, inwieweit die im Maßnahmenpro-
gramm aufgeführten Maßnahmen bereits die gemäß den rechnerischen Nachweisen 
erforderlichen Verbesserungen hinsichtlich der Abwassereinleitungen bewirken kön-
nen und welche weiteren Maßnahmen aus der Sachverhaltsaufklärung mittels dieses 
Leitfadens erforderlich werden.  
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Anhang 1:  Gewässertypologie - Die Fließgewässertypen in Hessen  

Die WRRL fordert als Grundlage für die Abgrenzung von Wasserkörpern sowie für die 
Aufstellung der Überwachungs- und Maßnahmenprogramme eine eindeutige  
Zuordnung zu biozönotisch relevanten Fließgewässertypen. Der deutschen Fließge-
wässertypologie liegt das System B (LAWA, 2006) der Wasserrahmenrichtlinie 
zugrunde. Wichtige Parameter der Typenbildung sind neben der Ökoregion, der Hö-
henlage und dem Gefälle insbesondere die Geomorphologie und die Einzugsgebiets-
größe, die folgendermaßen unterschieden wird:  

Bäche   10 –      100 km²  
Kleine Flüsse  100 –   1.000 km²  
Große Flüsse  1.000 – 10.000 km²  
Ströme   > 10.000 km²  

Nach derzeitigem Stand werden bundesweit 25 Fließgewässertypen unterschieden:  

● vier für die Ökoregion der Alpen  

● acht für das Mittelgebirge   

● neun für das Norddeutsche Tiefland sowie  

● vier von der Ökoregion unabhängige Typen,  
die in verschiedenen Ökoregionen verbreitet sind. 

In Hessen werden insgesamt 9 Fließgewässertypen unterschieden 
(Beispiele siehe Abb. A1-2): 

Typ 5 Grobmaterialreiche silikatische Mittelgebirgsbäche 

Typ 5.1 Feinmaterialreiche silikatische Mittelgebirgsbäche 

Typ 6 Feinmaterialreiche karbonatische Mittelgebirgsbäche 

Typ 7 Grobmaterialreiche karbonatische Mittelgebirgsbäche 

Typ 9 Silikatische fein- bis grobmaterialreiche Mittelgebirgsflüsse 

Typ 9.1  Karbonatische fein- bis grobmaterialreiche Mittelgebirgsflüsse 

Typ 9.2  Große Flüsse des Mittelgebirges 

Typ 10 Kiesgeprägte Ströme  

Typ 19 Kleine Niederungsfließgewässer in Fluss- und Stromtälern 

 

In Hessen überwiegen insgesamt sowohl hinsichtlich der Anzahl als auch hinsichtlich 
der Fließlänge deutlich die silikatischen Mittelgebirgsbäche (Typ 5 und 5.1) (siehe 
nachstehende Abb. A1-1). Zudem finden sich in Südhessen in den breiten Talsohlen 
von Main und Oberrhein noch relativ häufig die Niederungsfließgewässer (Typ 19). 
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Abb. A1-1:  Fließlängen der 9 verschiedenen Fließgewässertypen in Hessen 
(HMUELV, 2009b)  
(Datengrundlage: aktualisierte Bestandsaufnahme (HLUG)) 
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Typ 5:  grobmaterialreicher, silikatischer  

    Mittelgebirgsbach 

            Beispiel: Grundelbach 

 
Typ 5.1: feinmaterialreicher, silikatischer  

  Mittelgebirgsbach  

              Beispiel: Holzape 

 
Typ 7:  grobmaterialreicher, karbonatischer  

Mittelgebirgsbach  

  Beispiel: Gatterbach 

 
Typ 19: Kleine Niederungsfließgewässer in   

 Fluss- und Stromtälern  

             Beispiel: Riedgraben 

 

Typ 9:  kleiner, silikatischer Mittelgebirgsfluss 

            Beispiel: Untere Nuhne  

 

Typ 9.2: großer, silikatischer Mittelgebirgsfluss 

              Beispiel: Untere Eder  

Abb. A1-2:  Beispiele verschiedener Fließgewässertypen in Hessen 

Veranschaulichung einiger Fließgewässertypen 

(HLUG, 2007a) 
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Anhang 2:  Einzelbewertung der Gewässerstrukturgüte nach GESIS  
(Erhebungsbogen)  
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Anhang 3: Erhebung von Gewässerdaten 
Anhang 3.1: Daten zur Gewässerbegehung 
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Anhang 3.2:   Literaturangaben zur Abschätzung von Strickler-Beiwerten  
(BWK, 2001) 
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Anhang 3.3 Vereinfachte Untersuchung der Gewässerqualität  
 (VDG, 2001) 

 



168 Leitfaden:  Anforderungsprofil für die Beurteilung der Gewässerverträglichkeit 
   

 

  
Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Stand: 10/2012) 

Anhang 3.4:   Fotodokumentation: Gewässerqualität 

 

Abb. A3-1: Eutrophierung:  
Gewässer grünlich gefärbt  
(durch fädige Grünalgen)  
(Foto: D. Borchardt) 

 

Abb. A3-2: Eutrophierung: Steine/Hartsubstrate 
flächenhaft von grünem Algenrasen 
überzogen; fädige Grünalgen im  
freien Wasser  
(Foto: T. Schmidt) 

 

Abb. A3-3: Gewässer durch ästhetische  
Störstoffe aus Mischwassereinleitung 
beeinträchtigt  
(Foto: O. Grimm) 

 

Abb. A3-4: Steinunterseiten überall mit grauer 
bis schwarzer Verfärbung,  
Hinweis auf Sauerstoffmangel  
(Foto: D. Borchardt) 
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Anhang 3.5:  Physikalisch / chemische Untersuchung der Gewässerqualität 
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Anhang 3.6: Vereinfachte biologische Untersuchung (Saprobienindex)  
(VDG, 2001; modifiziert) 
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Anhang 3.7 a: Vereinfachte morphologische Untersuchung  
(Mittelgebirgsgewässer)       (VDG, 2001; modifiziert) 
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Anhang 3.7 b: Vereinfachte morphologische Untersuchung  
(Flachlandgewässer)       (VDG, 2001; modifiziert) 
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Anhang 3.8:  Fotodokumentation:  Gewässerstruktur und Gewässerumfeld 

1. Nutzung der Aue (ggf. rechtes u. linkes Ufer getrennt bewerten und Mittelwert bilden) 

1 

natürlich / sehr gut 

 

naturnaher Wald 
(Laubbäume) 

F
ot

o:
 I

G
U

G
 

2 

naturnah / gut 

extensive Nutzung  
oder Brache: 

nicht gedüngte oder  
wenig beweidete  

Wiesen,  
keine Bebauung 

F
ot

o:
 C

. 
G

ün
th

er
 

3 

wenig naturnah /  

mäßig 

 

kleinere Äcker, Weiden 
oder Gärten 

oder 
Nadelwald 

 

F
ot

o:
 I

G
U

G
 

4 

naturfern /  
unbefriedigend 

 

intensive Landwirtschaft, 
Äcker 

und/oder 
stellenweise Bebauung

 

F
ot

o:
 C

. 
G

ün
th

er
 

5 
schlecht 

geschlossene  
Ortschaft 

oder 
Industriegebiet 

 

F
ot

o:
 C

. 
G

ün
th

er
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2. Gewässerrandstreifen (ggf. rechtes u. linkes Ufer getrennt bewerten und Mittelwert bilden) 

1 

natürlich / sehr gut 

 

> 20 m 

F
ot

o:
 I

G
U

G
 

2 

naturnah / gut 
ca. 5 – 20 m 

F
ot

o:
 C

. 
G

ün
th

er
 

3 

wenig naturnah / 
mäßig 

 

ca. 2 – 5 m 

F
ot

o:
 I

G
U

G
 

4 

naturfern /  
unbefriedigend 

 

< 2 m 

F
ot

o:
 I

G
U

G
 

5 

schlecht 

nicht vorhanden 

 

F
ot

o:
 C

. 
G

ün
th

er
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3. Gewässerverlauf  

1 

natürlich / sehr gut 

 

geschwungen,  
nicht verändert 

F
ot

o:
 M

.G
ra

w
 

2 

naturnah / gut 
mäßig geschwungen 

(z.T. verändert) 
F

ot
o:

 I
G

U
G

 

3 

wenig naturnah /  
mäßig 

 

gestreckt  
(mäßig verändert) 

F
ot

o:
 I

G
U

G
 

4 

naturfern /  
unbefriedigend 

 

weitgehend gerade  
(stark verändert) 

F
ot

o:
 C

. 
G

ün
th

er
 

5 

schlecht 

gerade 
(sehr stark verändert) 

 

F
ot

o:
 C

. 
G

ün
th

er
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4. Uferbewuchs (ggf. rechtes u. linkes Ufer getrennt bewerten und Mittelwert bilden) 

1 

natürlich / sehr gut 

 

durchgehender  
Gehölzsaum  
(Laubbäume)  

von mehreren Metern 
Breite 

F
ot

o:
 I

G
U

G
 

2 

naturnah / gut 

schmaler,  
aber durchgehender 

Gehölzsaum 

und/oder 

Feuchtwiese,  
Hochstauden oder 

Röhricht 
F

ot
o:

 M
. 

G
ra

w
 

3 

wenig naturnah /  
mäßig 

 

lückiger Gehölzsaum 
mit Krautflur 

und/oder 

Krautflur aus  
Brennnesseln u.a.  
Nährstoffzeigern 

F
ot

o:
 I

G
U

G
 

4 

naturfern /  
unbefriedigend 

 

Einzelbäume; evtl. 
Krautflur 

 
Standortfremde  

Vegetation  
(z. B. Pappeln, Nadel-

bäume oder  
Ziersträucher) 

Gemähte Ufer F
ot

o:
 C

. 
G

ün
th

er
 

5 

schlecht 

keine Uferbäume,  
keine Krautflur,  

befestigter Uferrand 

 

F
ot

o:
 C

. 
G

ün
th

er
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5. Uferstruktur (ggf. rechtes u. linkes Ufer getrennt bewerten und Mittelwert bilden) 

1 

natürlich / sehr gut 

 

keine verfestigte  
Uferlinie,  

viele Einbuchtungen 
und Aufweitungen, 

Gewässer kann sich 
ungehindert in die 
Breite ausdehnen 

F
ot

o:
 T

. S
ch

m
id

t 

2 

naturnah / gut 

Ufer begradigt,  
aber nicht sichtbar  

befestigt;  
mit einigen  

Einbuchtungen und 
Aufweitungen 

F
ot

o:
 I

G
U

G
 

3 

wenig naturnah /  
mäßig 

 

Ufer stellenweise  
befestigt < 50%, doch 

sind Uferabbrüche 
möglich 

F
ot

o:
 C

. 
G

ün
th

er
 

4 

naturfern /  
unbefriedigend 

 

Ufer überwiegend  
befestigt  

(durch Steinschüttun-
gen oder Holzpfähle) 

F
ot

o:
 I

G
U

G
 

5 

schlecht 

gerade Uferlinie,  
Ufer steil abfallend,  

befestigt  
(Pflaster, Beton o.ä.) 

 

F
ot

o:
 C

. 
G

ün
th

er
 

 



Leitfaden:  Anforderungsprofil für die Beurteilung der Gewässerverträglichkeit  195 
   

 

  
Hessisches Ministerium für Umwelt, Energie, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Stand: 10/2012) 

6. Gewässerquerschnitt  

1 

natürlich / sehr gut 

 

sehr flach 

Breite:Tiefe-Verhältnis
> 10:1 

F
ot

o:
 T

.S
ch

m
id

t 

2 

naturnah / gut 

flach 

Breite:Tiefe-Verhältnis
> 5:1 

F
ot

o:
 I

G
U

G
 

3 

wenig naturnah / 
mäßig 

 

mäßig tief 

Breite:Tiefe-Verhältnis
> 3:1 

F
ot

o:
 I

G
U

G
 

4 

naturfern /  
unbefriedigend 

 

tief 

Breite:Tiefe-Verhältnis
> 2:1 

F
ot

o:
 C

. 
G

ün
th

er
 

5 

schlecht 

sehr tief 

Breite:Tiefe-Verhältnis 
< 2:1 

F
ot

o:
 G

em
ei

nd
e 

F
ul

da
ta

l 
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7. Strömungsbild 

1 

natürlich / sehr gut 

 

mosaikartig;  
d.h. neben- und hinter-

einander finden sich 
unterschiedliche  
Strömungsbilder 

F
ot

o:
 C

. 
G

ün
th

er
 

2 

naturnah / gut 

dicht hintereinander 
wechseln sich schnell 

und langsam  
fließendes Wasser ab 

F
ot

o:
 I

G
U

G
 

3 

wenig naturnah /  
mäßig 

 

Wechsel von langsam 
und schnell fließendem 

Wasser in größeren 
Abständen 

F
ot

o:
 C

. 
G

ün
th

er
 

4 

naturfern /  
unbefriedigend 

 

Wechsel von langsam 
und schnell  

fließendem Wasser 
noch erkennbar 

F
ot

o:
 C

. 
G

ün
th

er
 

5 

schlecht 

Strömung einheitlich 

 

F
ot

o:
 I

G
U

G
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8. Tiefenvarianz 

1 

natürlich / sehr gut 

 

sehr groß,  
d.h. tiefe und flache 
Gewässerbereiche 

wechseln sich  
mosaikartig ab 

F
ot

o:
 T

.S
ch

m
id

t 

2 

naturnah / gut 
groß 

F
ot

o:
 I

G
U

G
 

3 

wenig naturnah /  
mäßig 

 

mäßig 

F
ot

o:
 I

G
U

G
 

4 

naturfern /  
unbefriedigend 

 

gering 

F
ot

o:
 I

G
U

G
 

5 

schlecht 

keine 

 

F
ot

o:
 C

. 
G

ün
th

er
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9. Gewässersohle 

1 

natürlich / sehr gut 

 

mosaikartige  
Verteilung von 

Sand/Kies/Steinen und 
Totholz;  

Inselbildungen  
ausgeprägt 

F
ot

o:
 T

.S
ch

m
id

t 

2 

naturnah / gut 

Gewässersohle  
abwechslungsreich 
(Sand/Kies/Steine/ 

Totholz);  
Inselbildungen  

in Ansätzen 

F
ot

o:
 I

G
U

G
 

3 

wenig naturnah /  
mäßig 

 

Gewässersohle  
gleichmäßiger,  

unterschiedliche  
Strukturen in größeren 

Abständen 

F
ot

o:
 I

G
U

G
 

4 

naturfern /  
unbefriedigend 

 

Gewässersohle über 
größere Strecken  

verschlammt,  
versandet und/oder 

gepflastert  
bzw. betoniert 

F
ot

o:
 C

. 
G

ün
th

er
 

5 

schlecht 

einförmige  
Gewässersohle,  

vollständig  
verschlammt und/oder 

gepflastert  
bzw. betoniert 

F
ot

o:
 I

G
U

G
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Anhang 4: Vereinfachte Festlegung der von Abwassereinleitungen 
freizuhaltenden Quellbereiche 

 
Vereinfacht kann die Festlegung der von Abwassereinleitungen freizuhaltenden 
Quellbereiche nach der nachfolgenden Tabelle A4-1 sowie der Abbildung A4-1 erfol-
gen. Die Zielsetzungen des Biotopschutzes und der Biotopvernetzung sollten dabei 
ebenso berücksichtigt bleiben wie die Erfordernisse zum Schutz der aquatischen Le-
bensgemeinschaften durch Sicherung eines ausreichenden Wiederbesiedlungspoten-
tials (BWK, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle A4-1: Längen von einleitungsfrei zu haltenden Quellabschnitten in Abhän-
gigkeit vom Typ des Quellwasseraustritts und vom Zusammenfluss 
mit anderen Fließgewässern (BWK, 2001) 

 

Die Streckenangaben beziehen sich bei permanenten Fließgewässern auf die Ab-
schnitte unterhalb des obersten Quellwasseraustrittes, bei temporären Fließgewäs-
sern (die nicht bereits gemäß Kap. 5.1.2 von Einleitungen freizuhalten sind) auf die 
Gewässerstrecke unterhalb des obersten Abschnittes mit regelmäßigem Abfluss. 

Es wird davon ausgegangen, dass eine einleitungsfrei zu haltende Gewässerstrecke 
von mindestens 150 m unterhalb von Punktquellen einen ausreichenden Schutz für 
die empfindlichen Quellbereiche bietet. Bei Quellrinnsalen mit mehreren oder diffusen 
Quellwasserzutrittsstellen wird vereinfachend angenommen, dass eine Gewässer-
strecke von 150 m unterhalb des letzten Quellwasseraustritts, aber insgesamt um 
nicht mehr als 300 m ab dem ersten Quellaustritt von Abwassereinleitungen frei zu 
halten ist. Die nachfolgende Abb. A4-1 veranschaulicht noch einmal die Festlegung 
der einleitungsfrei zu haltenden Quellabschnitte anhand verschiedener Beispiele.  
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Abb. A4-1: Beispiele zur Festlegung der von Niederschlagswassereinleitungen  
frei zu haltenden Quellbachabschnitte (BWK, 2001) 
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Anhang 5: Kartierblatt zur Bewertung der Durchgängigkeit 
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Zum Anhang 5:  Erläuterungen zum Kartierblatt  
Geometrische und hydraulische Anforderungen  

Hinweis: Die Datenaufnahmen und die Bewertung der Durchgängigkeit sollen bei 
Gewässerabflüssen zwischen MNQ und MQ erfolgen. 

Bei der Kartierung sind vor Ort alle zutreffenden Kästchen anzukreuzen.  

Lage: Der Rechts-/Hochwert (Gauß-Krüger-Koordinaten) des Hindernisses ist am unteren 
Ende des jeweiligen Bauwerks mittels GPS-Gerät aufzunehmen.  

Wassernutzung: Bei der Nutzung des Wassers (z. B. für Teiche oder zur Wasserkraft-
nutzung) am Bauwerk ist dies festzuhalten und zu vermerken. In der Regel ist dann 
von einer verminderten Abwärtspassierbarkeit auszugehen. Dies gilt auch, wenn 
Wasser durch schmale Spalten (z. B. unter Schützen) fließt oder ein freier 
Wasserstrahl ohne ausreichendes Wasserpolster auf harte Flächen oder Körper 
trifft. 

Bei der Bewertung wird zwischen den Hindernistypen 
 ● Längsbauwerk und  
 ● Absturz / Wehr  
unterschieden. Es sind hierbei folgende Kriterien zu bewerten: 

a) bei Längsbauwerken 
● Länge L des Bauwerks 
● Vorhandensein/ Ausprägung der Schichtdicke des natürlichen Sohlsubtrats 
● Mindestwassertiefe h2 (siehe Tabelle A5-3) 
● Vorhandensein einer Sohle aus Steinschüttung 
● mittlere Fließgeschwindigkeit vm (siehe Tabelle A5-4) 

b) bei Abstürzen / Wehren 
 ● Wasserspiegeldifferenz an Abstürzen ∆hWSP   (siehe Tabelle A5-1) 
 ● Vorhandensein einer durchgehenden rauen Sohle / glatten Schwelle 
 ● Mindestwassertiefe h3 (siehe Tabelle A5-3) 
 ● Unterwassertiefe an Abstürzen h1 (siehe Tabelle A5-2) 

 

Die für die Bewertung erforderlichen Fischregionen sind im WRRL-Viewer unter  
            Oberirdische Gewässer    Übersicht    Fischregionen   
ersichtlich (siehe auch Kap. 4.2.2, z. B. Abb. 9). 

Die Anforderungen für die Obere Forellenregion gelten auch als Anhaltswerte für die 
Quellregion. 

Die Höhen h1 (Tabelle A5-2), h2 und h3 
(Tabelle A5-3) gelten oberhalb der Sohl-
rauhigkeit, also nicht in Steinlücken im 
Längsverlauf der Sohle. 

 

 

Abb. A5-1:  Erläuterung der Höhenangaben 
                   an Abstürzen 
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Die Mindestwassertiefe h3 in Abstürzen muss mindestens in einer ausreichend brei-
ten Lücke (je nach Fischregion mindestens 15-30 cm Breite, siehe Tab. A5-5) im 
Querschnitt (z. B. in quer verlaufenden Steinriegeln), aber auf dem gesamten zu  
durchschwimmenden Weg 
durch den Absturz vorliegen. 

Durch Treibgut verlegte  
Lücken und Durchlässe  
gelten als nicht passierbar. 
Verklausungen in Gewäs-
serabschnitten mit naturna-
her, geringer Profiltiefe ohne 
künstliche seitliche Festle-
gung des Ufers gelten nicht 
als Wanderhindernis. 

 

 

Abb. A5-2:  Breite der Lücke an Abstürzen 
 

Die Werte für die mittlere Fließgeschwindigkeit vm (Tabelle A5-4) gelten nur bei vor-
handener rauer Sohle. Ein entsprechender Wanderkorridor muss auf der ganzen 
Länge des Bauwerks vorliegen. Glatt gesetzte oder verfugte Wasserbausteine sind 
keine raue Sohle. Abstürze innerhalb der Längsbauwerke (Verrohrungen, Brük-
kendurchlässe, massiver Sohlverbau wie betonierte, gepflasterte oder mit Wasser-
bausteinen befestigte Sohlen) sind gesondert zu erfassen. Die ungünstigere Bewer-
tung beider Hindernisse zählt dann für das gesamte Bauwerk. 

 

Abb. A5-3:   Mittlere Fließgeschwindigkeit und Wassertiefe in Längsbauwerken 
 

Bei Längsbauwerken, die mit einer Schicht natürlichen Bach-Sohlmaterials überlagert 
sind, ist bei sehr geringen Wassertiefen eine Abwertung in die nächst schlechtere 
Klasse vorzunehmen. 

Die Gesamtbewertung (siehe Zeilen „Ergebnis der Bewertung“) erfolgt durch 
spaltenweise Auswertung. Das Ergebnis der Bewertung ist die schlechtestmögliche 
Bewertung auf Grundlage der Ankreuzungen. Eine Ausnahme hiervon bilden die 
Fälle, bei denen für Parameter auch bessere Einstufungen möglich sind (Kriterien 1. 
und 4. im Kartierblatt Tabelle „Absturz/Wehr“). Von der sich ergebenden Gesamtbe-
wertung kann nur in begründeten Fällen um 1 Stufe abgewichen werden. 

Das Kartierblatt ist für jedes Bauwerk im betrachteten Gewässerabschnitt (300m 
bzw. 1000 m ober- und unterhalb jeder Einleitestelle) auszufüllen. Zusätzlich sind 
zwei aussagefähige Fotos des Bauwerks (in und gegen Fließrichtung) bezüglich der 
eventuellen Wirkung als Wanderhindernis beizufügen. 
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Tabelle A5-1: Bewertung der Wasserspiegeldifferenz ∆hWSP [m] an Abstürzen  

 
Quelle: Werte in Anlehnung an (DWA, 2006b) 

 

Tabelle A5-2:  Bewertung der Unterwassertiefe h1 [m] an Abstürzen  

 
Quelle: Werte in Anlehnung an (DWA, 2006b) unter Berücksichtigung von (DWA, 2010) 

 

Tabelle A5-3:  Mindestwert für Wassertiefe h2 bzw. h3 [m] in Bauwerken  

 
Quelle: Werte in Anlehnung an (MUNLV NRW, 2005) und (DWA, 2010) 

 

Tabelle A5-4:  Grenzwerte für mittlere Fließgeschwindigkeit vm [m/s]  
 in längeren Bauwerken 

 
Quelle: Werte in Anlehnung an (DWA, 2010) 

 

Tabelle A5-5: Mindestbreite bL [m] der Lücken in Abstürzen  

 
Quelle:   Werte in Anlehnung an (DWA, 2010)    
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Anhang 6: Dokumentation von Eingangsdaten für den Immissionsnachweis 

Anhang 6.1: Abgrenzung des Nachweisraumes (anhand eines Beispiels) 
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Anhang 6.2: Stammdaten zum Oberflächenwasserkörper (OWK) 
  (anhand eines Beispiels) 
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Anhang 6.3: Daten zum Gewässerzustand  
(anhand eines Beispiels) 

 
Anhang 6.3a: Ökologischer Gewässerzustand bezüglich Makrozoobenthos  
 

 
 

Anhang 6.3b: Gewässerstruktur und Abweichungsklasse  

 

 

Darstellung über Bewertungstabelle in GESIS  (Kap. 4.2.4.1, Abb. 20) 

 

    

   …  …        
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Anhang 6.4: Beurteilung des Wiederbesiedlungspotentials 

Anhang 6.4a: Veranschaulichung der maßgebenden Gewässerstrecke  
für die Beurteilung des Wiederbesiedlungspotentials  
eines 100 m-Abschnittes innerhalb des Nachweisraumes  

 

Abb. A6-1:  Exemplarische Darstellung der sieben zu betrachtenden Abschnitte zur  
Beurteilung des Wiederbesiedlungspotentials des 100-m-Abschnittes Nr. 3 

 

 
Abb. A6-2:  Exemplarische Darstellung der 21 zu betrachtenden Abschnitte zur  

Beurteilung des Wiederbesiedlungspotentials des 100-m-Abschnittes Nr. 15 
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Anhang 6.4b: Beispiel für die Beurteilung des Wiederbesiedlungspotentials  
aller 100 m-Abschnitte innerhalb des Nachweisraumes  
sowie Gesamtbeurteilung für den Nachweisraum 

 

 

 
 

Erläuterungen zur Tabelle 
 
(1) Für die Beurteilung der Gesamtpassierbarkeit des betrachteten 100 m-Abschnittes ist eine 

Strecke von 300 m oberhalb und unterhalb relevant, soweit der betrachtete Abschnitt die 
biol. Gewässergüteklasse 1 oder 2 und die Abweichungsklasse 5 oder 4 aufweist. 

(2) Für die Beurteilung der Gesamtpassierbarkeit des betrachteten 100 m-Abschnittes ist eine 
Strecke von 1.000 m oberhalb und unterhalb relevant, soweit der betrachtete Abschnitt 
die biol. Gewässergüteklasse 1 oder 2 und die Abweichungsklasse 3 aufweist. 
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Nachweisraum Abschnitt 1: 
Im Abschnitt 1 ist eine biologische Gewässergüteklasse 2 oder besser und eine Abweichungs-
klasse 4 oder besser ausgewiesen. Die Gesamtpassierbarkeit des Abschnittes 1 (Spalte 13) 
ist dennoch zu verneinen, da im Abschnitt (3 oh), d. h. innerhalb von 300 m oberhalb des be-
trachteten 100 m-Abschnittes ein unpassierbares Wanderhindernis vorhanden ist. Das Wie-
derbesiedlungspotential des Abschnittes 1 ist daher als nicht hoch anzusehen (Spalte 16). 

Nachweisraum Abschnitt 2: 
 Im Abschnitt 2 ist eine biologische Gewässergüteklasse 2 oder besser und eine Abweichungs-

klasse 4 oder besser ausgewiesen. Die Gesamtpassierbarkeit des Abschnittes 2 kann als vor-
handen angesehen werden (Spalte 13), da innerhalb von 300 m oberhalb (Abschnitte 1, 1 oh 
und 2 oh) und 300 m unterhalb (Abschnitte 3, 4 und 5) des betrachteten 100 m-Abschnittes 
kein Wanderhindernis vorhanden ist. Das Wiederbesiedlungspotential des Abschnittes 2 kann 
als hoch angesehen werden (Spalte 15). 

Nachweisraum Abschnitt 3: 
 Situation vergleichbar mit Abschnitt 2 

Nachweisraum Abschnitt 4: 
 Da im Abschnitt 4 eine biologische Gewässergüteklasse von 3 oder schlechter ausgewiesen 

ist, ist das Wiederbesiedlungspotential dieses Abschnittes als nicht hoch anzusehen (Spalte 
16). Die ausgewiesene Abweichungsklasse von 4 oder besser kann nicht zu einer Einstufung 
eines hohen Wiederbesiedlungspotentials führen. Auf eine Beurteilung der Gesamtpassierbar-
keit dieses Abschnittes unter Einbeziehung oberhalb und unterhalb liegender Abschnitte kann 
in diesem Fall verzichtet werden (Querbalken in den Spalten 13 und 14). 

Nachweisraum Abschnitt 5: 
 Da im Abschnitt 5 eine biologische Gewässergüteklasse von 3 oder schlechter ausgewiesen 

ist, ist das Wiederbesiedlungspotential dieses Abschnittes als nicht hoch anzusehen (Spalte 
16). Die ausgewiesene Abweichungsklasse von 3 kann nicht zu einer Einstufung eines hohen 
Wiederbesiedlungspotentials führen. Auf eine Beurteilung der Gesamtpassierbarkeit dieses 
Abschnittes unter Einbeziehung der bis zu 1.000 m oberhalb und unterhalb liegenden Ab-
schnitte kann in diesem Fall verzichtet werden (Querbalken in den Spalten 13 und 14). 

Nachweisraum Abschnitt 6: 
 analog wie Abschnitt 5 

Nachweisraum Abschnitt 7: 
 Im Abschnitt 7 ist eine biologische Gewässergüteklasse 2 oder besser und eine Abweichungs-

klasse 3 ausgewiesen. Die Gesamtpassierbarkeit des Abschnittes 7 ist nicht als vorhanden 
anzusehen (Spalte 14), da innerhalb von 1.000 m oberhalb (Abschnitte 6, 5, 4, 3, 2, 1, 1 oh, 2 
oh, 3 oh und 4 oh) und 1.000 m unterhalb (Abschnitte 8 bis 17) des betrachteten 100 m-
Abschnittes zumindest ein Wanderhindernis vorhanden ist, das nicht mindestens bedingt pas-
sierbar ist (hier: Abschnitt 3 oh: aufwärts unpassierbar, abwärts weitgehend unpassierbar). 
Das Wiederbesiedlungspotential des Abschnittes 7 ist daher als nicht hoch anzusehen (Spal-
te 16). 

Nachweisraum Abschnitt 8: 
 analog wie Abschnitt 7 

Nachweisraum Abschnitt 9: 
 Im Abschnitt 9 ist eine biologische Gewässergüteklasse 2 oder besser und eine Abweichungs-

klasse 3 ausgewiesen. Die Gesamtpassierbarkeit des Abschnittes 9 kann als vorhanden an-
gesehen werden (Spalte 14), da innerhalb von 1.000 m oberhalb (Abschnitte 8 bis 1, 1 oh und 
2 oh) und 1.000 m unterhalb (Abschnitte 10 bis 19) des betrachteten 100 m-Abschnittes kein 
Wanderhindernis vorhanden ist, das nicht mindestens bedingt passierbar ist (hier: gar kein 
Wanderhindernis vorhanden). Das Wiederbesiedlungspotential des Abschnittes 9 ist daher als 
hoch anzusehen (Spalte 15). 

Nachweisraum Abschnitte 10 und 11: 
 analog wie Abschnitt 9 
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Nachweisraum Abschnitt 12: 
 Da im Abschnitt 12 eine biologische Gewässergüteklasse von 3 oder schlechter ausgewiesen 

ist, ist das Wiederbesiedlungspotential dieses Abschnittes als nicht hoch anzusehen (Spalte 
16). Die ausgewiesene Abweichungsklasse von 2 oder schlechter lässt ebenfalls keine Einstu-
fung eines hohen Wiederbesiedlungspotentials zu. Auf eine Beurteilung der Gesamtpassier-
barkeit dieses Abschnittes unter Einbeziehung oberhalb und unterhalb liegender Abschnitte 
kann in diesem Fall verzichtet werden (Querbalken in den Spalten 13 und 14). 

Nachweisraum Abschnitt 37: 
 Analog wie Abschnitt 2; für die Beurteilung der Gesamtpassierbarkeit sind die Abschnitte 34, 

35 und 36 (300 m oberhalb) und 38, 39 und 40 (300 m unterhalb) zu betrachten. Innerhalb 
dieser Strecke befindet sich zwar ein Wanderhindernis (im Abschnitt 40), dieses ist aber zu-
mindest bedingt passierbar. Damit kann von einer Gesamtpassierbarkeit des Abschnittes 37 
ausgegangen werden (Spalte 13). Das Wiederbesiedlungspotential des Abschnittes 37 ist da-
her als hoch anzusehen (Spalte 15). 

Nachweisraum Abschnitt 38: 
 Im Abschnitt 38 ist eine Abweichungsklasse 2 oder schlechter ausgewiesen. Trotz der biologi-

schen Gewässergüteklasse von 2 oder besser ist das Wiederbesiedlungspotential dieses Ab-
schnittes als nicht hoch anzusehen (Spalte 16). Auf eine Beurteilung der Gesamtpassierbar-
keit dieses Abschnittes unter Einbeziehung oberhalb und unterhalb liegender Abschnitte kann 
in diesem Fall verzichtet werden (Querbalken in den Spalten 13 und 14). 

Nachweisraum Abschnitt 39: 
  Im Abschnitt 39 ist eine biologische Gewässergüteklasse 2 oder besser und eine Abwei-

chungsklasse 3 ausgewiesen. Für die Beurteilung der Gesamtpassierbarkeit des Abschnittes 
39 sind die Abschnitte innerhalb von 1.000 m oberhalb (Abschnitte 29 bis 38) und 1.000 m un-
terhalb (Abschnitte 40 bis 43, 1 uh bis 6 uh) zu betrachten. Im Abschnitt 40 befindet sich ein 
Wanderhindernis, welches mindestens bedingt passierbar ist; im Abschnitt 5 uh ist allerdings 
ein Wanderhindernis vorhanden, das aufwärts unpassierbar und abwärts weitgehend unpas-
sierbar ist. Von einer Gesamtpassierbarkeit des Abschnittes 39 kann daher nicht ausgegan-
gen werden. Das Wiederbesiedlungspotential des Abschnittes 39 ist als nicht hoch anzuse-
hen (Spalte 16). 

Nachweisraum Abschnitt 40: 
 Im Abschnitt 40 ist eine biologische Gewässergüteklasse 2 oder besser und eine Abwei-

chungsklasse 4 oder besser ausgewiesen. Die Gesamtpassierbarkeit des Abschnittes 40 kann 
als vorhanden angesehen werden (Spalte 13), da innerhalb von 300 m oberhalb (Abschnitte 
37 bis 39) und 300 m unterhalb (Abschnitte 41 bis 43) des betrachteten 100 m-Abschnittes 
zwar ein Wanderhindernis vorhanden ist (im Abschnitt 40 selbst), dieses aber mindestens be-
dingt passierbar ist. Das Wiederbesiedlungspotential des Abschnittes 40 ist daher als hoch 
anzusehen (Spalte 15). 

Nachweisraum Abschnitte 41 und 42: 
 analog wie Abschnitt 38 

Nachweisraum Abschnitte 43: 
 Im Abschnitt 43 ist eine biologische Gewässergüteklasse 2 oder besser und eine Abwei-

chungsklasse 4 oder besser ausgewiesen. Die Gesamtpassierbarkeit des Abschnittes 43 kann 
als vorhanden angesehen werden (Spalte 13), da innerhalb von 300 m oberhalb (Abschnitte 
40 bis 42) und 300 m unterhalb (Abschnitte 1 uh bis 3 uh) des betrachteten 100 m-Abschnittes 
zwar ein Wanderhindernis vorhanden ist (im Abschnitt 40), dieses aber mindestens bedingt 
passierbar ist. Das Wiederbesiedlungspotential des Abschnittes 43 kann als hoch angesehen 
werden (Spalte 15). 

 
Ergebnis:  18 der 43  100 m-Abschnitte des Nachweisraumes (NWR) und damit 42 % (d. h. 

mehr als 35 %) der Fließstrecke im NWR weisen ein hohes Wiederbesiedlungs-
potential auf. Nach Kap. 7.3.2 ist daher von einem insgesamt hohen Wieder-
besiedlungspotential im Nachweisraum (WBPNWR) auszugehen.  
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Anhang 6.5: Daten zum Gewässer für den rechnerischen Nachweis 
(anhand eines Beispiels) 

Einteilung in Teileinzugsgebiete und Gewässerabschnitte 

 
Abb. A6-3: Schematische Darstellung eines Nachweisraumes  

mit Einteilung der Teileinzugsgebiete für die jeweiligen Nachweisorte 
(des hydraulischen Nachweises) 

 

 
Abb. A6-4: Systemplan mit Abwassereinleitungen, Gewässerabschnitten und  

natürlichen Einzugsgebieten  
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Natürliche Einzugsgebiete, Abflussspenden, Abflusswerte 

 

Tab. A6-1: Eingangsdaten zu den natürlichen Einzugsgebieten  
(Zahlenwerte exemplarisch) 

 

Geometrie der Gewässerabschnitte  
Angaben für den hydraulischen Nachweis 

 

Tab. A6-2: Eingangsdaten zur Geometrie der Gewässerabschnitte und  
Angaben für den hydraulischen Nachweis (Zahlenwerte exemplarisch) 

 

Stoffliche Gewässervorbelastung 

 

Tab. A6-3: Eingangsdaten zur stofflichen Vorbelastung im Gewässer  
(Zahlenwerte exemplarisch) 
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Tab. A6-4: Verschneidung der Tabellen A6-1 und A6-2 als tabellarische Umsetzung 
der Abbildung A6-4  (Zahlenwerte exemplarisch) 
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Anhang 6.6: Eingangsdaten zu Abwassereinleitungen und zum Niederschlag 

 

Abwassereinleitungen 

 

Tab. A6-5: pH-Wert, Sauerstoffkonzentration, Temperatur (Ablauf) und Alkalinität 
der einzelnen Abwassereinleitungen  

 

 

Tab. A6-6: Verwendete Stoffkonzentrationen  (Zahlenwerte exemplarisch) 

 

 

Niederschlagsreihen 

Für die vereinfachten stofflichen Nachweise: 

  
 

Für den hydraulischen Nachweis und die erweiterten stofflichen Nachweise: 

  

(Zahlenwerte exemplarisch) 
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